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Editorial

Der Nahe Osten ist eines der Hauptbetätigungsfelder der Vereinten Nationen. Seit dem Tei-
lungsplan für das britische Mandatsgebiet Palästina von 1947 sind die Vereinten Nationen dort
in zunehmendem Maße engagiert. Trotz zahlreicher Anläufe ist es der Organisation bis heute
nicht gelungen, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen oder auch nur eine friedliche
Koexistenz zwischen Israel und Palästina zu erreichen, die diesen Namen verdient. Dies gilt im
Übrigen auch für alle anderen Akteure.

Nach Ansicht von Markus E. Bouillon, ehemals Politischer Referent im Büro des UN-Sonder-
gesandten für den Nahost-Friedensprozess, liegt das Problem in erster Linie in den vielfältigen, un-
terschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Forderungen der Konfliktparteien an die Weltor-
ganisation. Von der Organisation, so Bouillon, kann in Bezug auf die Nahost-Politik gar nicht ge-
sprochen werden, weil sie aus mindestens drei ›UNs‹ besteht: Generalversammlung, Sicherheits-
rat und Generalsekretär. Die ersten beiden Organe haben zum Teil gegensätzliche Zielsetzun-
gen, und der Generalsekretär muss zwischen diesen Extremen vermitteln. 

Ein konkretes Beispiel für die gegensätzlichen Forderungen und Erwartungen an die UN in
der Region ist das seit 1949 bestehende Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flücht-
linge (UNRWA). Es soll die humanitäre Situation der nunmehr 4,5 Millionen Flüchtlinge verbes-
sern helfen. UNRWA muss dabei Position für die Flüchtlinge beziehen und ist dadurch steter
Kritik, vor allem Israels, ausgesetzt. Laura Ryseck und Margret Johannsen argumentieren, dass
das Hilfswerk Partei ergreifen muss, eine unersetzliche Aufgabe erfüllt und an anderer Stelle eine
politische Lösung gefunden werden sollte. 

Auch mit Libanon sind die Vereinten Nationen in zunehmendem Maße befasst. So sind in
dem kleinen Land unter anderem zwei Sonderkoordinatoren, die Untersuchungskommission für
den Hariri-Mord sowie die seit 1978 operierende UNIFIL-Mission – mit derzeit 13 530 Blau-
helmen – tätig. Die Beteiligung der Deutschen Marine mit mehr als 800 Soldaten an der ›Maritime
Task Force‹ ist dabei der gegenwärtig größte deutsche Einsatz an einer UN-geführten Mission.
Nach Ansicht von General a. D. Manfred Eisele ist das ein weiterer wichtiger Schritt für Deutsch-
land hin zur Übernahme von mehr Mitverantwortung für den Frieden. Um Libanon jedoch lang-
fristig zu stabilisieren, müsse der Sicherheitsrat der UNIFIL auch das Mandat zur Entwaffnung
der Hisbollah erteilen, so der ehemalige Beigeordnete Generalsekretär für Friedenssicherungs-
einsätze. 

Der Nahe Osten wird auf lange Sicht ein Hauptbetätigungsfeld der UN bleiben. Obwohl die
Schwierigkeiten immens scheinen, muss es auch weiterhin das Ziel der Vereinten Nationen sein,
aktiv auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken. Die Organisation kann zwar aufgrund
ihrer immanenten Beschränkungen nicht die Federführung bei der politischen Lösung des Kon-
flikts übernehmen, doch sollte sie neben der humanitären, entwicklungspolitischen und mili-
tärischen Hilfe für die Region immer wieder Friedensgespräche initiieren und als Forum dienen.
Dass seit der Verabschiedung des Teilungsplans für Palästina am 29. November 1947 60 Jahre ver-
gangen sind, sollte Grund genug sein, nicht noch länger zu warten.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de

Forum für Nahost-Friedensgespräche
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Bouillon |  Zwischen den Stühlen

Von den Vereinten Nationen zu sprechen, ist fast im-
mer unzutreffend, in Bezug auf die Vereinten Na-
tionen im Nahen Osten grenzt es jedoch an Verleum-
dung. Denn wie bei kaum einer anderen Region ist
es der Organisation in Bezug auf den Nahen Osten
gar nicht möglich, mit einer Stimme zu sprechen. Von
einer kohärenten Strategie zur Lösung der vielfälti-
gen Probleme und Krisen im Nahen Osten ist sie weit
entfernt. Dies ist nicht nur dramatisch für die Be-
troffenen, sondern auch schädlich für das Ansehen
der UN. Um eine kohärente Strategie zu entwickeln,
sollte der Generalsekretär versuchen, die weit aus-
einander klaffenden Erwartungen und Forderungen
besser als bisher miteinander in Einklang zu bringen.
Die dafür notwendigen Berater sollte er sich ins Se-
kretariat holen.

Im Juni 2007 gelangte ein vertraulicher Bericht des
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für den
Nahost-Friedensprozess an die Öffentlichkeit.1 In die-
sem Bericht, geschrieben am Ende seines frustieren-
den Mandats, kritisierte Alvaro de Soto, dass es der
Organisation im Nahen Osten an »auf Normen grün-
denden, ausgeglichenen Positionen fehle.«2 Infolge-
dessen sei das Ansehen der Vereinten Nationen, in je-
nen Bereichen, in denen es ihnen möglich wäre, eine
effektive politische Rolle zu spielen, beschädigt wor-
den. Das Vertrauen der Menschen in dieser instabilen
Region in die Organisation sei dadurch weiter ge-
schwächt worden.3 Auf seine zweijährige Amtzeit in
der Nahost-Region rückblickend schloss de Soto, dass
sich die Vereinten Nationen im so genannten Nah-
ost-Quartett (Europäische Union, Russland, Vereinigte
Staaten und Vereinte Nationen) zurücknehmen soll-
ten und der UN-Generalsekretär seine »Prioritäten
auf Konflikte lenken sollte, bei denen er mit diploma-
tischen Mitteln tatsächlich etwas erreichen kann.«4

Die Kritik de Sotos war nicht die erste dieser Art,
spiegelte der Bericht doch eine langjährige Debatte
darüber wider, wie sich die Vereinten Nationen an
der Lösung des Nahost-Konflikts beteiligen sollten.
Diese Diskussion ist seit einigen Monaten neu ent-
facht: Ein Grund dafür ist das enorm gewachsene
und komplexer gewordene Engagement der Vereinten
Nationen: derzeit sind drei Friedensmissionen ent-
lang der Grenzen Israels stationiert; fünf hochrangige
UN-Gesandte und -Beauftragte sind allein für Libanon
zuständig und eine Vielzahl von UN-Sonderorganisa-
tionen und -Spezialorgane sind in der Region tätig.
Gleichzeitig ist die Region vor dem Hintergrund des
Irak-Kriegs, des iranischen Nuklearprogramms und

Zwischen den Stühlen
Von der schwierigen Rolle der Vereinten Nationen im Nahen Osten
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der gegen Iran verhängten Sanktionen, des Krieges zwi-
schen Israel und der libanesischen Hisbollah im Som-
mer 2006, der andauernden politischen Krise in Liba-
non sowie der Konflikte in den besetzten palästinensi-
schen Gebieten komplexer, fragiler und gefährlicher
geworden. Die Vereinten Nationen sehen sich so mit
neuen Forderungen und Aufgaben konfrontiert und
sind heute stärker denn je im Nahen Osten engagiert.

Stetes, aber problematisches 
Wachstum der UN

Der Nahe Osten hat die Vereinten Nationen seit der
Verabschiedung des Teilungsplans für Palästina durch
die Generalversammlung im Jahr 1947 tief geprägt –
und umgekehrt.5 Bereits im Jahr 1948 handelte UN-
Unterhändler Ralph Bunche Waffenstillstands-Ab-
kommen zwischen Israel und jedem seiner Nachbar-
staaten aus. Die erste und bis heute am längsten im
Einsatz befindliche Beobachtermission – die UN-Or-
ganisation zur Überwachung des Waffenstillstands6

wurde geschaffen. Kurz darauf entstand das Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge
im Nahen Osten.7 Mit über 24 000 Mitarbeitern ist
es noch immer der personalstärkste UN-Einsatz. Die
Suez-Krise im Jahr 1956 wurde dann der Auslöser
für die Entwicklung der modernen Friedenssicherung;
die Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen8 auf
der Sinai-Halbinsel wurde zu einem Prototypen für
alle Friedenssicherungsmissionen in nachfolgenden
Jahren.

Markus E. Bouillon

1 Siehe Alvaro de Soto, End of Mission Report (confidential), Mai 2007,

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/

06/12/DeSotoReport.pdf sowie Rory McCarthy und Ian Williams, Secret

UN Report Condemns US for Middle East Failures, The Guardian,

13.6.2007, http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,2101677,00.html

2 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 27ff.

3 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 30.

4 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 34.

5 Sir Brian Urquhart, ehemaliger Untergeneralsekretär für besondere

politische Angelegenheiten, schrieb einmal in typisch britischem Un-

derstatement, »the UN’s performance in the Middle East, mixed though

it has been, has not been insignificant«, in: Brian Urquhart, The United

Nations in the Middle East: A Fifty-Year Retrospective, Middle East

Journal, 49. Jg., Nr. 4, Herbst 1995.

6 United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO.

7 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in

the Near East – UNRWA.

8 United Nations Emergency Force – UNEF I.
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Passive Rolle

Bald jedoch wurden die Vereinten Nationen durch
den Kalten Krieg in eine weitgehend passive Rolle
gedrängt. In UN-Foren wurden bestenfalls heftige
Wortgefechte ausgetragen und deklaratorische Reso-
lutionen angenommen. Mit der Formel ›Land gegen
Frieden‹ legte die Sicherheitsratsresolution 242 im
Jahr 1967 den Grundstein für eine dauerhafte Beile-
gung des arabisch-israelischen Konflikts. 1973 ver-
abschiedete der Sicherheitsrat dann die Resolution
338 und setzte damit eine neue Friedenstruppe, die
Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen II (UNEF
II), ein. Ein Jahr später wurde die Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung9

genehmigt, die zur Überwachung der Waffenruhe zwi-
schen Syrien und Israel auf den Golan-Höhen statio-
niert wurde. Und mit Ausbruch des Bürgerkriegs im
Jahr 1975 wurde Libanon zu einer konstanten Prio-
rität auf der Agenda des Sicherheitsrats.10 Der Rat au-
torisierte 1978 die Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon (UNIFIL), die beim erneuten isra-
elischen Einmarsch im Jahr 1982 jedoch mühelos
überrannt wurde. Und auch in den achtziger Jahren,
als sowohl der libanesische Bürgerkrieg als auch der
Iran-Irak-Krieg wüteten, waren die Vereinten Na-
tionen größtenteils irrelevant.11

Eine Wende trat mit dem Ende des Kalten Krieges
ein, als sich das Engagement der Vereinten Nationen
– im Nahen Osten wie insgesamt – wesentlich aus-
weitete. Als im Jahr 1991 eine von den UN autorisier-
te Koalitionstruppe die irakischen Streitkräfte aus Ku-
wait vertrieb, sprach der damalige amerikanische Prä-
sident George H. W. Bush sogleich von einer ›neuen
Weltordnung‹.

Mit der Verabschiedung weiterer Irak-Resolutio-
nen im Sicherheitsrat, dem umfangreichsten Sank-
tionsprogramm in der Geschichte der Organisation
sowie den Waffeninspektionen im Land Saddam Hus-
seins, sahen sich die Vereinten Nationen allerdings
bald mit enormen Forderungen und Erwartungen
konfrontiert. Sie führten zu einer tiefen Spaltung nicht
nur innerhalb des Sicherheitsrats, sondern auch zwi-
schen dem die Sanktionen verhängenden Sicherheits-
rat auf der einen Seite und einem Großteil der arabi-
schen und muslimischen Welt sowie Philanthropen
aus allen Teilen der Welt auf der anderen. Irak wurde
so für die Vereinten Nationen bald zum Menetekel:
Das im Jahr 1996 eingerichtete milliardenschwere
Programm ›Öl-für-Lebensmittel‹ war von Beginn an
von Korruptionsvorwürfen begleitet. Die Situation
verschärfte sich durch die verhärteten Fronten inner-
halb des Sicherheitsrats im Vorfeld des Irak-Kriegs
im Jahr 2003 nur weiter.12 Und gegen Ende der Amts-
zeit von Generalsekretär Kofi Annan gelangte das An-
sehen der Weltorganisation dann auf seinem bis da-
hin wohl tiefsten Punkt an: Nachdem die Vereinten
Nationen in Irak und in der gesamten arabischen Welt

viel von ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt hatten, er-
litten sie zudem einen Anschlag auf ihr Hauptquartier
und den Tod ihres Sonderbeauftragten Sergio Vieira
de Mello in Bagdad im August 2003. Ein weiterer
Schlag waren die langwierigen und demütigenden Er-
mittlungen zur Aufklärung der Korruptionsvorwür-
fe beim ›Öl-für-Lebensmittel‹-Programm und die
Forderungen nach Annans Rücktritt in den Jahren
2004 und 2005.13

Wegbereiter

Anderenorts im Nahen Osten waren die Vereinten
Nationen jedoch Wegbereiter: Nach der Verabschie-
dung des Gaza-Jericho-Abkommens im Jahr 1993
ernannte Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali ei-
nen der Initiatoren dieses Abkommens, Terje Rød-
Larsen, zu seinem Sonderkoordinator für die besetz-
ten palästinensischen Gebiete. Obgleich offiziell da-
mit beauftragt, die Unterstützung der palästinensi-
schen Selbstverwaltung durch die Vereinten Nationen
zu koordinieren, entwickelte sich die wahre Rolle des
Norwegers – aufgrund zuvor etablierter Kontakte
und seines Engagements – dahingehend, weitere Ge-
spräche zwischen Israelis und Palästinensern zu för-
dern. Zum ersten Mal verlieh die Einrichtung des Bü-
ros des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen
(UNSCO) dem UN-Generalsekretär so überhaupt po-
litischen Einfluss auf den Nahost-Friedensprozess,
auch wenn das Büro auf Rød-Larsens persönliche Er-
fahrungen und Kontakte angewiesen blieb. Nach ei-
ner dreijährigen ›Pause‹, in der sich UNSCO vor allem
mit der Überwachung sozioökonomischer Entwick-
lungen beschäftigte, berief Generalsekretär Kofi An-
nan im Jahr 1999 Rød-Larsen (zwischenzeitlich Mi-
nister in Norwegen) zurück auf den Posten, weitete
jedoch dessen Mandat zum ›Sonderkoordinator der
Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess‹
aus. In dieser Funktion spielte Rød-Larsen eine unver-
zichtbare Rolle und begleitete den einseitigen Rück-
zug Israels aus Südlibanon im Mai 2000. Die zwei
Monate später, im Juli 2000, in Camp David wieder
aufgenommenen israelisch-palästinensischen Gesprä-
che wurden jedoch von den USA initiiert und belie-
ßen den UN und ihrem Sonderkoordinator kaum eine
aktive Rolle. 

Verschiedene Rollen auf 
verschiedenen Bühnen

In den folgenden Jahren gelang es Annan und Rød-
Larsen dennoch, die diplomatische Rolle der UN aus-
zuweiten und zu festigen. Annan machte es sich zur
Aufgabe, das angespannte Verhältnis zwischen den
UN und Israel, das sich im Laufe der Jahrzehnte zu-
gespitzt hatte, zu verbessern. Israelis sehen die Ver-
einten Nationen häufig als grundsätzlich gegen den
jüdischen Staat voreingenommen an. Sie verweisen da-
bei auf den weiter bestehenden Ausschuss der Gene-
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Schwerpunkt Libanon

Ein Ergebnis dieser Entwicklung war, dass sich die
Vereinten Nationen von 2004 an anderen politischen
Konflikten in der Region zuwandten. Vor dem Hin-
tergrund der Verlängerung der Amtszeit des libane-
sischen Staatspräsidenten Emile Lahoud verabschie-
dete der Sicherheitsrat im September 2004 Resolution
1559 und forderte darin den vollständigen Abzug al-
ler noch stationierten ausländischen (syrischen) Trup-
pen aus Libanon sowie die Entwaffnung und Auflö-
sung libanesischer (Hisbollah) und nichtlibanesischer
(palästinensischer) Milizen. Rød-Larsen nahm einen
neuen Posten als UN-Sondergesandter mit dem Man-
dat an, die Umsetzung der Resolution 1559 zu ver-
folgen, und verhandelte kurze Zeit nach der Ermor-
dung des libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Ha-
riri im Februar 2005 den vollständigen Abzug syri-
scher Truppen und des militärischen Geheimdienstes
aus Libanon. Gleichzeitig wurden die UN vom Sicher-
heitsrat damit beauftragt, die Ermordung Hariris zu

ralversammlung für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes sowie die
Abteilung für die Rechte der Palästinenser im Sekreta-
riat oder auf die zahlreichen von der Generalversamm-
lung oder der Menschenrechtskommission gegen Isra-
el verabschiedeten Resolutionen. Annan jedoch wand-
te sich an Israel und an die jüdische Gemeinschaft ins-
gesamt und betonte, dass die UN und Israel gleicher-
maßen aus der Katastrophe des Holocausts und des
Zweiten Weltkriegs hervorgegangen seien. Vor diesem
Hintergrund gelang es Annan und seinem Sonderkoor-
dinator, die diplomatische Rolle der UN zu stärken.
Deren institutionelle Verkörperung war das Nahost-
Quartett, an dessen Einrichtung beide im Jahr 2002,
als die palästinensische Intifada ihren Höhepunkt er-
reichte, wesentlich beteiligt waren. Das Quartett ver-
einte die politische Macht der USA (und Russlands),
die finanzielle Stärke der EU und die internationale Le-
gitimität der UN und wurde so zum Vehikel eines Frie-
densprozesses, den es auf Grundlage des ›Fahrplans für
eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung
des israelisch-palästinensischen Konflikts‹, kurz Nah-
ost-Fahrplan, ab 2003 neu zu beleben versuchte.

Das Nahost-Quartett

Wie sich jedoch bald herausstellte, blieb das Quar-
tett nur begrenzt erfolgreich, ebenso wie die UN in
Bezug auf ihren diplomatischen Einfluss: Während
der unermüdliche Rød-Larsen keine Gelegenheit aus-
ließ, die Umsetzung des ›Fahrplans‹ anzumahnen,
wurde das Quartett, wie Alvaro de Soto später be-
klagte, zu »einer Gruppe von Freunden der USA«.
Die USA fühlten sich nicht verpflichtet, das Quartett
zu konsultieren, es sei denn, sie würden davon profi-
tieren, so de Soto.14 Zudem waren Rød-Larsens Be-
mühungen, stets gute Arbeitsbeziehungen mit Israel
zu unterhalten, Grundbestandteil seiner diplomati-
schen Rolle. Dies kam sowohl dem Generalsekretär
als auch der gesamten Organisation zugute, nicht zu-
letzt, weil sich dadurch das angespannte Verhältnis
zwischen den UN und den USA verbesserte. Es be-
deutete andererseits allerdings verschärfte Spannun-
gen zwischen dem Sonderkoordinator und den wei-
teren, dem Generalsekretär (und damit seinem Son-
derkoordinator) unterstehenden Sonderorganisatio-
nen. 16 dieser Organisationen hatten bis zum Jahr
2004 begonnen, im Westjordanland und im Gaza-
Streifen humanitäre und entwicklungspolitische Hil-
fe zu leisten. Die Beschäftigung mit der sich stetig ver-
schlechternden Lage der palästinensischen Zivilbe-
völkerung führte jedoch zu regelmäßiger und deutli-
cher Kritik an der israelischen Besatzung – was wie-
derum Spannungen mit Rød-Larsen und seinem di-
plomatischen Mandat hervorrief. Die UN wurden zu-
sehends zum Opfer ihrer vielfältigen Rollen in den
besetzten palästinensischen Gebieten, die nur schwer
miteinander zu vereinbaren waren und doch koor-
diniert werden mussten.

9 United Nations Disengagement Observer Force – UNDOF.

10 Libanon ist Rekordhalter, was die Zahl von zu den Vorgängen im

Land verabschiedeten Sicherheitsratsresolutionen angeht, während

Israel den Rekord hält in Bezug auf Sicherheitsratsresolutionen, die

von einem der ständigen Mitglieder per Veto abgelehnt werden.

11 David M. Malone, The International Struggle Over Iraq: Politics in

the UN Security Council, 1980–2005, New York 2006, S. 22–53.

12 Malone, The International Struggle Over Iraq, a.a.O. (Anm. 11), S.

185–221. 

13 Siehe auch Bruce D. Jones, Strategic Coordination of Internatio-

nal Engagement, in: Markus E. Bouillon/David M. Malone/Ben Rows-

well (Eds.), Iraq: Preventing a New Generation of Conflict, Boulder

2007.

14 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 24.

UNIFIL-Truppen patroullieren in Südlibanon. UN-Foto: 149567
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Verschiedene ›UNs‹, 
Sichtweisen und Politiken

Das immer stärkere Engagement der Vereinten Na-
tionen im Nahen Osten wird nicht überall positiv ge-
sehen, weder innerhalb der Organisation noch unter
den Mitgliedstaaten. Ban Ki-moons Unterstützung
für eine Ausweitung des Mandats der UNAMI im Au-
gust 2007 zeigte einmal mehr, wie schwer sich die Or-
ganisation tut, eine einheitliche Position zu beziehen
und durchzuhalten. Die Ausweitung des Engagements
der UN in Irak war unter Kofi Annan unvorstellbar
gewesen, hatten doch die Anschläge auf das UN-
Hauptquartier in Bagdad ein tiefes Trauma hinter-
lassen. Jegliche Verstärkung des Personals in Irak wur-
de lange Zeit von der UN-Angestelltengewerkschaft
in aller Offenheit und mit Vehemenz abgelehnt. 

Die Vereinten Nationen stecken daher in vielerlei
Hinsicht zwischen Baum und Borke, in Bezug auf:17

■ die unterschiedlichen, zum Teil gegensätzlichen For-
derungen des Sicherheitsrats und der Generalver-
sammlung; 

■ die unterschiedlichen Prioritäten der USA und der
restlichen Mitgliedschaft; 

■ die institutionellen Interessen der verschiedenen Or-
ganisationen und Programme; sowie 

■ die Erwartungen jener, die in den UN eher ein Ins-
trument für mehr Gerechtigkeit weltweit sehen
und jenen, die ihr eine primär politische Rolle zu-
gestehen wollen.

Wenn es so in den meisten Zusammenhängen miss-
verständlich, wenn nicht gar falsch ist, von den Ver-
einten Nationen als einer einzigen Institution zu spre-
chen, so trifft dies für die UN in Bezug auf den Na-
hen Osten ganz besonders zu. Hier gibt es mindes-
tens drei ›UNs‹, die sich grundlegend voneinander
unterscheiden: 1. die Generalversammlung, 2. den
Sicherheitsrat sowie 3. den Generalsekretär und das
Sekretariat. 

1. Generalversammlung 

Die Generalversammlung, die im Jahr 1947 für die
Teilung Palästinas gestimmt hatte, hat die Palästina-
Frage über die Jahre hauptsächlich durch eine ›Ent-
kolonialisierungs-Brille‹ betrachtet. Dank der Vertre-
tung aller Mitgliedstaaten mit gleichem Stimmrecht
besteht in der Generalversammlung große Sympathie
mit den palästinensischen Forderungen nach Selbstbe-
stimmung. So hält die Generalversammlung, die der
Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) schon
1975 den Beobachterstatus gewährte, weiterhin jene
institutionellen Mechanismen aufrecht, mit denen die
Rechte des palästinensischen Volkes garantiert wer-
den sollen. Ferner kritisiert sie Israel regelmäßig in
den rund 20 Resolutionen, die Jahr für Jahr mit nur
minimalen Änderungen am Wortlaut verabschiedet
werden. Zusätzlich dazu trifft die Generalversamm-
lung regelmäßig zu Sondertagungen und Notstands-

untersuchen – eine Aufgabe, die sich zu einer um-
fangreichen Ermittlungskommission dieses und weite-
rer ähnlicher Fälle auswuchs.15

Libanon ist somit in den letzten Jahren zu einem
Hauptbetätigungsfeld der Vereinten Nationen gewor-
den. Die Anzahl der Gesandten und Beauftragten des
Generalsekretärs hat ein bislang nie da gewesenes
Ausmaß angenommen. Neben dem Sonderermittler
im Hariri-Fall, Serge Brammertz, Rød-Larsen und
dem Sonderkoordinator für den Nahost-Friedens-
prozess (jenem Posten, den Alvaro de Soto bis Mai
2007 bekleidete), hält der Sonderkoordinator für Li-
banon Geir Pedersen mit allen Parteien vor Ort en-
gen Kontakt. Nach dem Krieg zwischen Israel und
der Hisbollah im Juli/August 2006 und der vom Si-
cherheitsrat mit Resolution 1701 erwirkten Einstel-
lung der Feindseligkeiten, wurde auch die UNIFIL
neu ausgerichtet und massiv aufgestockt. Während
die 14 000 Personen starke Truppe beauftragt wurde,
für eine waffenfreie Zone in Südlibanon Sorge zu tra-
gen, leitete Generalsekretär Kofi Annan die Verhand-
lungen zur Freilassung zweier entführter israelischer
Soldaten sowie den Versuch, die Statusfrage der She-
baa-Farmen zu klären. In diesem Zusammenhang er-
nannte Annan kurzzeitig noch einen zusätzlichen Ge-
sandten, Michael C. Williams, zu seinem Sonderbe-
rater für die Lage im Nahen Osten.16

Neben den verschiedenen Aufgaben und Posten
diplomatischer Natur, die auch die Hilfsmission der
Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) umfassen, ha-
ben die UN regelmäßig die Mandate der verschiede-
nen Friedensmissionen in der Region (UNIFIL, UN-
DOF und UNTSO) verlängert und sich darüber hin-
aus auf ihre humanitäre und entwicklungspolitische
Arbeit konzentriert. Zahlreiche Organisationen sind
in der gesamten Region tätig. Und durch die Verhän-
gung von Sanktionen gegen Iran in den vergangenen
beiden Jahren hat neuerdings auch die Abrüstungs-
und Nichtverbreitungspolitik eine unverkennbar nah-
östliche Färbung bekommen.

Das Nahost-Quartett am 21. Februar 2007 in Berlin.       UN-Foto: 139547
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sondertagungen zusammen, um über die Palästina-
Frage zu diskutieren. Im Jahr 2003 forderte sie auf
ihrer 10. Notstandssondertagung, die seit 1997 im-
mer wieder einberufen wird, den Internationalen
Gerichtshof auf, ein Gutachten zu Israels ›Mauer‹ im
Westjordanland zu erstellen. In seinem Gutachten
stellte das Gericht dann fest, dass mit der Mauer Völ-
kerrecht verletzt werde, und forderte ihren Abriss.
Aufgrund des Gutachtens beauftragte die General-
versammlung das UN-Sekretariat, alle durch den Bau
der Mauer verursachten Schäden zu registrieren.18 In
dasselbe Horn stoßen der Wirtschafts- und Sozialrat
und der Menschenrechtsrat (zuvor war es die Men-
schenrechtskommission). Beide Organe werden von
einer Mehrheit aus Entwicklungsländern dominiert,
kritisieren in regelmäßigen Abständen die Politik Is-
raels in den besetzten palästinensischen Gebieten und
werden daher häufig einer pro-palästinensischen Par-
teinahme bezichtigt. 

2. Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat, zuständig für die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, legt
traditionell weniger Wert auf Selbstbestimmung, Sou-
veränität und Entkolonialisierung und konzentriert
sich vielmehr auf die Eindämmung und Lösung von
Konflikten. Folglich hat der Sicherheitsrat neben der
Festlegung der Parameter für die Waffenstillstände
in den Jahren 1967 und 1973 sowie während der
Kriege in Libanon und zwischen Iran und Irak in der
Vergangenheit mit einigen wichtigen Resolutionen die
Grundlagen für einen Friedensprozess im Nahen Os-
ten geschaffen. Der Rat hat sich zudem mit der mut-
maßlichen Herstellung von Massenvernichtungswaf-
fen in Irak und Iran beschäftigt. Andererseits jedoch
ist der Sicherheitsrat, angesichts seiner einzigartigen
Struktur, mit seinen fünf ständigen Mitgliedern (Per-
manent Five – P5), weitaus mehr als die anderen Or-
gane der UN der Machtpolitik und war lange Jahre
den Rivalitäten des Kalten Krieges ausgesetzt. Im Er-
gebnis war der Rat jahrzehntelang unfähig, die Feder-
führung bei der Lösung des Nahost-Konflikts zu über-
nehmen.19 Dies hat sich seit Ende des Kalten Krieges
kaum geändert: In den letzten zehn Jahren allein wa-
ren mehr als zwei Drittel aller Resolutionsentwürfe,
gegen die im Rat Veto eingelegt wurde, zum Nahen
Osten; seit dem Jahr 1990 sind die USA der einzige
Staat, der überhaupt Einspruch gegen eine Resolution
erhoben hat (insgesamt 13 Mal), üblicherweise zur
Verteidigung Israels. Zusätzlich zu den fünf Resolu-
tionen zur Palästina-Frage, die auf dem Höhepunkt
der Intifada im Jahr 2002 angenommen wurden, hat
der Rat seitdem lediglich zwei weitere Resolutionen
verabschiedet: eine Resolution, die den ›Fahrplan‹
aus dem Jahr 2003 genehmigte, die zweite Reso-
lution als Antwort auf die schwere Krise im Gaza-
Streifen im Jahr 2004. Seit 2005 haben sich die meis-
ten Nahost-Resolutionen des Sicherheitsrats mit Li-

15 Unabhängige Internationale Untersuchungskommission – IIIC.

Gegenwärtig trifft die Kommission die nötigen Vorbereitungen für ei-

nen vom Sicherheitsrat beschlossenen internationalen Strafgerichts-

hof, um alle Verantwortlichen dieses Anschlags zur Verantwortung zu

ziehen. Siehe UN-Dok. S/RES/1757(2007) v. 30.5.2007.

16 Williams folgte de Soto im Amte des Sonderkoordinators für den

Friedensprozess im Nahen Osten von Mai 2007, bevor er nur vier Mo-

nate später, im September 2007, die UN verließ, um seinen neuen Pos-

ten als Sondergesandter des britischen Premierministers Gordon Brown

anzutreten. 

17 Siehe Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of

resolution 1546(2004), UN Doc. S/2007/330 v. 5.6.2007.

18 Wie weit die Meinungen in den UN auseinandergehen können,

zeigen die unterschiedlichen Begriffe für Israels Sicherheits›barriere‹:

Während der Generalsekretär und das Sekretariat den Begriff ›Barriere‹

(barrier) verwenden – ein Kompromiss zwischen Israels euphemisti-

schem ›Zaun‹ und der ›Apartheid-Mauer‹ der Palästinenser –, verwen-

den die Generalversammlung und der Internationale Gerichtshof wei-

terhin den Begriff ›Mauer‹. 

19 Und das, obwohl kein anderes Thema so lange auf der Agenda des

Sicherheitsrats steht wie der Nahe Osten und kein anderer Konflikt eine

auch nur annähernd hohe Zahl von Resolutionen und Resolutionsent-

würfen hervorgebracht hat.

banon befasst, und zwar mit der Aufklärung des
Hariri-Mords.

Resolution 1701, mit der den Kriegsparteien die
Einstellung der Kampfhandlungen während des Liba-
non-Kriegs im August 2006 auferlegt wurde, nimmt
zwar eine Sonderstellung ein, fügt sich jedoch in das
Handlungsschema des Rates. Anstatt bei der Kon-
fliktlösung die Führungsrolle zu übernehmen, reagiert
der Sicherheitsrat typischerweise lediglich auf sich
dramatisch zuspitzende Krisen. Die tiefen Gräben im
Rat, die aktives Handeln oftmals nicht zulassen, tra-
ten beim Irak-Konflikt vielleicht am deutlichsten zu-
tage: In Folge der tiefen Meinungsverschiedenheiten
wurde im Jahr 2003 gegen den Willen von drei der
P5 und daher ohne die Autorisierung des Rates ein
Krieg geführt, der zudem später vom Generalsekretär
als Verletzung der UN-Charta bezeichnet wurde. 

So ist der Nahe Osten, weil er zu stark mit den un-
mittelbaren nationalen Interessen einiger Ratsmitglie-
der, insbesondere der USA, verbunden ist, politisch als
auch wirtschaftlich einfach zu wichtig, als dass er ei-
nem multilateralem Forum wie den UN überlassen
werden könnte. Der Sicherheitsrat ist demnach ledig-
lich eine Bühne, auf der in seltenen Momenten der Ei-
nigkeit oder bei besonders akuten Krisen Notstands-
erklärungen abgegeben werden.

3. Generalsekretär und Sekretariat

Dass sich die Sicherheitsratsmitglieder in Bezug auf
den Nahen Osten selten einig sind und dass Interpre-
tationen und Ansichten nicht nur innerhalb des Rates,
sondern auch zwischen dem Rat und der General-
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Trotz der Bemühungen in den letzten Jahren, UN-
Funktionen und Strategien stärker zu vereinheitlichen
– etwa mittels integrierter Missionen, Residierender
und Humanitärer Koordinatoren, verbesserter Koor-
dinierung der Landesteams sowie Strategietagungen
und kohärenzbildende Mechanismen wie des Grund-
satzausschusses (Policy Committee) des Sekretariats –
werden die Vereinten Nationen weiterhin aufgrund
der besonderen Bedürfnisse und politischen Sensibili-
täten des Nahen Ostens in verschiedene Richtungen
gleichzeitig getrieben.

Die humanitären Bedürfnisse der palästinensi-
schen oder libanesischen Zivilbevölkerung hervorzu-
heben, gekoppelt mit aktiver Lobbyarbeit und den
Bemühungen, Mittel zur Nothilfe einzuwerben, steht
von Natur aus in einem Spannungsverhältnis zu einer
Politik der ›stillen Diplomatie‹ mit allen relevanten
Parteien. Eine diplomatische Rolle, die den Willen
und die Fähigkeit erfordert, politische Abkommen zu
schließen, steht wiederum naturgemäß im Gegen-
satz zu den Predigten über Gerechtigkeit und Völker-
recht, die der weltliche Papst von seiner Kanzel aus
hält. Zusammengenommen machen die unterschied-
lichen Ansichten der Mitglieder des Sicherheitsrats,
insbesondere der USA, und der Mitglieder der Gene-
ralversammlung, die grundverschiedenen Aufgaben
des Generalsekretärs, das Fehlen einer kohärenten
Basis, und die drei ›Hüte‹ des Generalsekretärs den
Nahen Osten dementsprechend zu einem für die UN
besonders schwierigen Betätigungsfeld.

Zweifellos sind alle Rollen und Funktionen der
Vereinten Nationen wichtig in der Region; die meis-
ten davon sind sogar unverzichtbar. Außer Frage
steht auch, dass das Auseinanderklaffen und die Wi-
dersprüchlichkeit oft unverzichtbarer Funktionen ei-
nen enormen Druck auf die Organisation und dessen
Leiter ausüben. Deshalb haben viele Generalsekre-
täre überwiegend, wenn auch in unterschiedlichem
Maße, auf Ereignisse jeweils nur reagiert, anstatt die
Initiative zu ergreifen. Aufgrund wachsender Funk-
tionen und Verantwortungen, die die UN im Allge-
meinen und im Nahen Osten im Besonderen nach und
nach übernommen haben, ist jedoch das Engagement
für die jeweiligen Generalsekretäre immer schwieri-
ger geworden. Hinzu kommt, dass diese eng mitein-
ander verknüpften Themen weiterhin als eigenstän-
dige Punkte auf der Agenda des Sicherheitsrats be-
handelt werden. Ein Generalsekretär ist so bei der
Entwicklung einer kohärenten und umfassenden Stra-
tegie für den Nahen Osten extrem eingeschränkt. Statt
Kohärenz bedeutet der Nahe Osten zumeist die Voll-
führung eines nimmer endenden Drahtseilakts auf
Schwindel erregender Höhe.

Unter den gegebenen Vorzeichen war sich Gene-
ralsekretär Kofi Annan im Vergleich zu seinen Vor-
gängern deutlicher bewusst, welche Bedeutung einem
engen Arbeitsverhältnis zu den USA zukommt. Das
Quartett war möglicherweise das beste Beispiel für

versammlung häufig voneinander abweichen, macht
es dem Generalsekretär und dem Sekretariat schwer
zu (re-)agieren. Aber auch die zunehmende Verqui-
ckung der verschiedenen Probleme im Nahen Osten
hat es für die UN-Bürokratie praktisch unmöglich ge-
macht, eine kohärente Strategie zu entwickeln und
anzuwenden, können sich doch die Mitgliedstaaten
– ob im Rat oder außerhalb – allzu oft nicht einmal
auf eine konsistente Analyse der komplexen Situati-
on in der Region einigen. 

Natürlich wird der Generalsekretär generell mit
höchst unterschiedlichen Forderungen und Erwar-
tungen konfrontiert, die er stets in Einklang zu brin-
gen hat. Doch vor allem durch den Bezug auf Arti-
kel 99 UN-Charta20 haben die bisherigen General-
sekretäre eine einigermaßen unabhängige Nische
für sich beanspruchen können. In den vergangenen
Jahren hat dieses Mandat auch die diplomatische Rol-
le der UN als Mitglied des Nahost-Quartetts geprägt,
das weder dem Sicherheitsrat noch der Generalver-
sammlung verantwortlich ist. Gleichzeitig hat sich
der Generalsekretär durch dieses politische Engage-
ment den verschiedenen Strömungen und Erwartungs-
haltungen nur noch stärker ausgesetzt. Für den Ge-
neralsekretär und das Sekretariat ist es folglich im-
mer schwieriger, aber gleichzeitig auch immer wich-
tiger geworden, die Erwartungen und Forderungen
der Generalversammlung einerseits – wo die arabi-
schen Staaten, unterstützt von der Blockfreien-Bewe-
gung und der Gruppe der 77, sehr einflussreich sind
– und des Sicherheitsrats andererseits – wo die glo-
bale Supermacht USA in erster Linie Israel Gehör
verschaffen kann – in Einklang zu bringen. 

Des Generalsekretärs viele Hüte

Dabei ist die politische Rolle, die der Generalsekretär
erfüllt, nur einer von mehreren ›Hüten‹, die der UN-
Generalsekretär trägt: die Krone eines politischen Prin-
zen beziehungsweise der Zylinder des höchstrangigen
Diplomaten der Welt sitzt genauso auf dem Kopf
des Generalsekretärs wie die Mitra oder Tiara des sä-
kularen ›Papstes‹ und Advokaten des Völkerrechts
und der Gerechtigkeit oder aber die Melone bezie-
hungsweise der Borsalino eines Managers, der über
ein weit verzweigtes Firmenkonglomerat wacht.21 Zu
jeder Zeit wird der Generalsekretär als höchste Ver-
körperung des Völkerrechts, der Gerechtigkeit und
Legitimation gesehen. Und zusätzlich zu dieser Rol-
le als säkularer Papst muss der UN-Chef in gleicher
Weise humanitäre Krisen, Entwicklung, Abrüstung
und Nichtverbreitung, Friedenssicherung, Kinder und
Frauen, Umwelt und zahlreiche andere Themen, für
die die UN und der Generalsekretär als zuständig an-
gesehen werden, angehen. 

Obwohl es natürlich immer schwierig ist, die drei
›Hüte‹ des Generalsekretärs zu vereinen, sind die
Unterschiede nirgends deutlicher als im Nahen Osten.
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die Bedeutung, die Annan einer guten (wenn auch
nicht unbedingt erfolgreichen) Arbeitsbeziehung zu
den USA beimaß, selbst dann noch, als das Thema
Irak zu einer immer größeren Belastung wurde. Gleich-
zeitig bedeutete Annans unbedingter Wille, ein gutes
Verhältnis aufrechtzuerhalten, dass die Vereinten
Nationen in Gremien wie dem Quartett bereit waren,
eine unabhängigere Position aufzugeben. So merkte
Alvaro de Soto in seinem Bericht zwar kritisch, doch
durchaus zu Recht an:

»Der Nahe Osten hat den Hindukusch des 19.
Jahrhunderts als ›Great Game‹ der Gegenwart ersetzt.
Eine Mitgliedschaft im Quartett lässt die Vereinten
Nationen in dem Glauben, einen Platz am Tisch zu
haben, an dem das Spiel gespielt wird. Doch leider
findet das Spiel dort nicht statt. Das Quartett ist zu
einem Nebenkriegsschauplatz geworden: Weil es mehr
denn je darum geht, die transatlantische Beziehungen
zu pflegen, spielt der Nahe Osten an sich nur zum Teil
eine Rolle; das Quartett ist so kein besonders geeig-
netes Instrument, um den israelisch-palästinensischen
Konflikt zu lösen, und andere Mitglieder nutzen es
auch nicht unbedingt zu diesem Zweck.«22

In der Folge werden die Rolle der Vereinten Na-
tionen und ihr diplomatisches Engagement ständig
von Widersprüchen, nicht nur zwischen ihren vielfäl-
tigen und divergierenden Funktionen, sondern auch
von einem Balanceakt zwischen den Interessen der
Großmächte oder denen der gesamten Mitgliedschaft
bestimmt.

Aussichten

Unter einem neuen Generalsekretär und bei gleich-
bleibendem umfassenden Engagement in den Krisen-
gebieten Libanon, Irak, den palästinensischen Gebie-
ten und Iran, bleiben diese Widersprüchlichkeiten un-
verändert bestehen. Bislang ist Ban Ki-moon mit sei-
ner Politik gut gefahren. Bei der künftigen Ausgestal-
tung des Engagements der Vereinten Nationen im Na-
hen Osten muss er jedoch vor allem zwei Dinge be-
denken: 

1. Eine kohärentere Strategie als bisher sollte für
die Region, wenn nicht gar generell für die Organi-
sation, entworfen werden. Obwohl die bilateralen
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten die Rolle der
Organisation im Nahen Osten wesentlich beeinflus-
sen, sollten die UN noch einmal überprüfen, welche
Nische von ihnen allein besetzt werden könnte. Dass
die Vereinten Nationen viele Rollen übernehmen und
der Generalsekretär mehrere Hüte trägt, muss nicht
unbedingt von Nachteil sein. Tatsächlich könnte in
der Vielfältigkeit ihrer zahlreichen Funktionen auch
eine Stärke liegen. Daher sollte Generalsekretär Ban
Ki-moon größere politische Unabhängigkeit einfor-
dern – mit Blick auf das unverzichtbare humanitäre,
entwicklungspolitische und friedenssichernde Enga-
gements der Organisation, welches oft von anderen

Gebern und Truppenstellern als den USA und den
westlichen Staaten abhängig ist.

2. Der Generalsekretär muss auch die Balance hal-
ten zwischen den Mächtigen und ihren Erwartungen
und jenen, die ihn als Fürsprecher für ihre Wünsche
und Rechte brauchen. Alvaro de Soto machte das
Prinzip deutlich:

»Auch wenn laut Völkerrecht alle Staaten an die
gleichen Grundsätze und Gesetze gebunden sind wie
der UN-Generalsekretär, trägt er jedoch die Verant-
wortung, diese einzigartige Legitimation zu wah-
ren, die ihn auf eine Weise ins Rampenlicht stellt,
wie es weder für eine Super- oder mittlere Macht,
eine Regionalorganisation noch für eine nichtstaat-
liche Organisation der Fall ist. Der Generalsekretär
ist der Vermittler von Normen par excellence. Sein
diplomatisches Handeln im Nahen Osten sollte sich
daher, zumindest teilweise, danach ausrichten, bis
zu welchem Grad er seine normative Rolle ausüben
kann.«23

Der Generalsekretär muss also seine drei Hüte ge-
schickter als bisher koordinieren. Dies wird ihm je-
doch nur möglich sein, wenn er eine kohärente und
umfassende Strategie verfolgt und indem er agiert statt
reagiert. In Anbetracht der langen Geschichte und
Schwere der Konflikte, der Komplexität und dem Aus-
einanderklaffen der Themen, Aufgaben und Erwar-
tungen, mag dies ein Ding der Unmöglichkeit sein.
Eine konsistentere Strategie würde den Vereinten Na-
tionen jedoch gleichzeitig erlauben, wenn auch nur
langsam und vorsichtig, eine federführende Rolle zu
übernehmen. Was die UN dafür gegenwärtig dringend
benötigen, wäre eine Ausweitung ihrer strategischen
Planungsfunktion für den Nahen Osten. Regional-
spezifische Expertise war im Amtssitz noch nie über
die Maßen vorhanden, aber angesichts der komple-
xen, die ganze Region bestimmenden Krisen, ihrer in-
ternationalen Bedeutung sowie der Tatsache, dass
Generalsekretär Ban mit dieser schwierigsten aller
Weltregionen ein für ihn neues Terrain betritt, wäre
eine Ausweitung seines Beraterstabs im Amtssitz in
New York sicherlich ein guter erster Schritt hin zu
einem sicheren Kurs durch schwieriges Gewässer.

20 Hier heißt es, der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des

Sicherheitsrats »auf jede Angelegenheit lenken, die nach seinem Da-

fürhalten geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der inter-

nationalen Sicherheit zu gefährden.«

21 Der Begriff ›säkularer Papst‹ wurde vom ersten UN-Generalsekre-

tär Dag Hammarskjöld geprägt. Er sagte einst, der Generalsekretär sei

»eine Art säkularer Papst und meist ein Papst ohne Kirche«, zitiert in:

Brian Urquhart, Selecting the World’s CEO, Foreign Affairs, 74. Jg., Nr.

3, Mai/Juni 1995.

22 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 32

23 De Soto, a.a.O. (Anm. 1), S. 40.
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Vor fast 60 Jahren wurde UNRWA gegründet, das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die
humanitäre Versorgung der palästinensischen Flücht-
linge von 1948 und deren Nachfahren. Seitdem hat
sich das Hilfswerk zum größten Anbieter sozialer
Leistungen für die Palästinenser entwickelt. Die Ar-
beit von UNRWA findet in einem hoch politisierten
Umfeld statt, was immer wieder zu scharfer Kritik
an seinen Aktivitäten bis hin zu einer grundsätzli-
cher Infragestellung seines Engagements führt. Der
Beitrag erörtert die Herausforderungen, denen sich
das Krisenmanagement des Hilfswerks angesichts
gescheiterter Friedensbemühungen, chronischer Mit-
telknappheit und wachsender Ansprüche gegen-
übersieht.

Von den heute neun bis zehn Millionen Palästinen-
sern sind über zwei Drittel Flüchtlinge, viele von ih-
nen im Gefolge der Konflikte seit 1948 mehrfach ver-
trieben. Die Palästinenser stellen die weltweit älteste
Flüchtlingsgemeinschaft und zugleich die größte Grup-
pe Staatenloser dar. Die meisten leben im Gaza-
Streifen, Westjordanland sowie in Israels Nachbar-
staaten Libanon und Syrien. Dort sorgt das im De-
zember 1948 gegründete UN-Hilfswerk United Na-
tions Relief and Works Agency for Palestine Refugees
in the Near East (UNRWA) für die Palästina-Flücht-
linge, die sich registrieren ließen. Von den am 30. Juni
2007 registrierten rund 4,5 Millionen Personen lebt
ein Drittel in einem der 58 von UNRWA betreuten
Flüchtlingslager. Die Organisation unterhält für die
Flüchtlinge Schulen, Gesundheitszentren sowie Ver-
teilungsstellen für Nahrungsmittel und den sonsti-
gen Grundbedarf.

Da das Flüchtlingsproblem bis heute ungelöst ist,
wurde das ursprünglich nur als vorübergehend ge-
plante Mandat von UNRWA seit seiner Gründung
stets verlängert, so dass sie heute eine der ältesten Ein-
richtungen im UN-System ist und sich zum größten
Anbieter sozialer Leistungen für die Palästinenser ent-
wickelt hat. Dieses Engagement der Vereinten Na-
tionen zugunsten der palästinensischen Flüchtlinge
findet allerdings nicht überall ungeteilte Zustimmung,
sondern wird teilweise scharf kritisiert.

Die palästinensischen Flüchtlinge 
und die Vereinten Nationen

Im Kontext des UN-Teilungsplans für das Mandats-
gebiet Palästina, der Proklamation des Staates Israel
und des ersten arabisch-israelischen Krieges kam es
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zur Flucht hunderttausender palästinensischer Ara-
ber aus dem Gebiet, auf dem sich im Jahr 1948 der
Staat Israel gründete.

Die nach UN-Schätzungen 726 000 Flüchtlinge1

fanden hauptsächlich Zuflucht im Westjordanland
und im Gaza-Streifen, aber auch in den benachbarten
arabischen Staaten; eine Minderheit zog weiter in die
Golf-Staaten, nach Europa oder in die USA. Nach ih-
rer Flucht wurden 400 palästinensische Dörfer dem
Erdboden gleichgemacht, 350 wurden an Ort und
Stelle durch israelische Ortschaften ›ersetzt‹, andere
›verschwanden‹ in Aufforstungsprojekten.2 In die ver-
lassenen Häuser arabischer Städte wie Haifa und Jaf-
fa zogen europäische und arabische Juden ein.

Den Flüchtlingen wurde die Rückkehr nach Israel
verwehrt. Die Vereinten Nationen bemühten sich
frühzeitig, noch vor Unterzeichnung der Waffenstill-
standsvereinbarungen, Wege zur Lösung der Flücht-
lingsfrage aufzuzeigen: Auf der Grundlage des vom
Sicherheitsrat eingesetzten UN-Vermittlers Graf Fol-
ke Bernadotte, der im September 1948 einem der jü-
dischen Untergrundorganisation Lechi zugeschriebe-
nen Attentat zum Opfer fiel3, verabschiedete die Ge-
neralversammlung am 11. Dezember 1948 Resolu-
tion 194 (III), die zu einem der meistzitierten Doku-
mente der Vereinten Nationen zum Palästina-Kon-
flikt werden sollte. Von Bedeutung für die Flüchtlinge
war insbesondere Absatz 11, der ihnen grundsätzlich
die Wahl zwischen Rückkehr, Verbleiben im Gast-
land oder Ansiedlung in einem Drittstaat zugesteht.
Zudem wird ein Anspruch auf Rückgabe von Eigen-
tum beziehungsweise Entschädigung für erlittene Ver-
luste durch den Staat, der die Flüchtlingssituation ver-
ursacht hat, eingeräumt.4 Die von den Flüchtlingen
ebenso wie von den arabischen Regierungen ständig
erhobene Forderung, Israel möge die Flüchtlinge zu-
rückkehren lassen, wurde jedoch von allen israelischen
Regierungen stets kategorisch abgelehnt. Nur wäh-
rend der frühen fünfziger Jahre konnten etwa 40 000
Palästinenser in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren.
Diese Konzession Israels beruhte nicht auf einer An-
erkennung ihres Rückkehrrechts, sondern war eine
Maßnahme zur Familienzusammenführung. Denn Is-
rael sah sich – und sieht sich bis heute – nicht ver-
antwortlich für das Schicksal der Flüchtlinge; nach
israelischer Lesart wurden sie vielmehr Opfer eines
Angriffskriegs der arabischen Staaten. Diese Deutung
der Ereignisse des Jahres 1948 dient Israel dazu, Kom-
pensationsforderungen von Seiten der Geflohenen be-
ziehungsweise Vertriebenen abzuwehren und seine
grundgesetzlich definierte Identität als jüdischer Staat5,
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die es durch eine Rückkehr der Flüchtlinge in großer
Zahl gefährdet sieht, zu bewahren.

Auf der anderen Seite stehen die Gastländer der
Flüchtlinge, die arabischen Nachbarstaaten, die mit
Verweis auf das ›Recht auf Rückkehr‹ gemäß Reso-
lution 194 eine Einbürgerung der Flüchtlinge katego-
risch ablehnen. Da die Generalversammlung jedoch
lediglich völkerrechtlich unverbindliche Empfehlun-
gen abgeben beziehungsweise keine rechtlich binden-
den Resolutionen beschließen kann, kann ein zwin-
gendes ›Recht auf Rückkehr‹, auf welchem auch die
Palästinenser selbst beharren, nicht aus Resolution
194 abgeleitet werden.

Nichtsdestotrotz wird die Resolution jährlich von
der Generalversammlung erneuert.6 Infolgedessen be-
sitzen die in Absatz 11 der Resolution genannten Op-
tionen für die Palästina-Flüchtlinge von 1948 zumin-
dest den Status von durch die Staatengemeinschaft
akzeptierten Leitlinien zur Regelung der Flüchtlings-
problematik.

Gründung, Mandat und Finanzierung
von UNRWA

Im Rahmen der Resolution 194 wurde eine Kommis-
sion eingerichtet, die ›United Nations Conciliation
Commission for Palestine (UNCCP)‹. Ihre Aufgabe
sollte insbesondere darin bestehen, eine friedliche
Beilegung des Konflikts zu fördern und eine dauer-
hafte Lösung für die Flüchtlinge, gemäß Absatz 11
der Resolution, zu finden. Allerdings ist sie durch das
Fehlen jeglicher Kompromissbereitschaft auf Seiten
der Konfliktparteien seit Mitte der fünfziger Jahre ge-
lähmt. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf eine jährli-
che Erneuerung der Forderungen aus Resolution 194.

Um die humanitäre Notlage der Flüchtlinge zu mil-
dern, richteten die Vereinten Nationen im November
1948 einen Nothilfefonds ein, der vor allem finanzi-
elle Unterstützung zur Verfügung stellte und die Ar-
beit lokaler Regierungen sowie internationaler huma-
nitärer Organisationen koordinierte. Als klar wurde,
dass sich keine rasche Lösung des Flüchtlingsproblems
gemäß Resolution 194 durchsetzen lassen würde,
wurde auf Anraten einer eigens ins Leben gerufenen
›Economic Survey Mission‹ (ESM) die Gründung von
UNRWA beschlossen.7 Offiziell ins Leben gerufen
wurde das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästina-Flüchtlinge im Nahen Osten am 8. Dezember
1949.8 Formal ist sie ein der Generalversammlung
untergeordnetes Organ und dient der Durchführung
von Unterstützungs- und Arbeitsprogrammen für die
palästinensischen Flüchtlinge. Nur rund fünf Prozent
seines Budgets bezieht UNRWA aus Mitteln der Ver-
einten Nationen, die restliche Finanzierung läuft über
Spenden von Mitgliedstaaten. Die größten Beiträge
leisten hierbei die Vereinigten Staaten und die Euro-
päische Kommission sowie eine Reihe europäischer
Länder auf bilateraler Ebene.9

Bei UNRWA handelt es sich um eine reine Hilfs-
organisation. Ihre Aufgabe liegt in der humanitären
und wirtschaftlichen Unterstützung der Flüchtlinge,
begrenzt auf die fünf Einsatzgebiete Gaza-Streifen,
Westjordanland, Jordanien, Libanon und Syrien.
Hauptsächliches Ziel war, die wirtschaftliche Situa-
tion der Flüchtlinge zu verbessern, bis eine politische
Lösung gefunden wäre. Dadurch begründete sich auch
der vorübergehende Charakter des Mandats für die
Organisation. Sie ist nicht autorisiert, sich mit poli-
tischen Aufgaben wie der Durchsetzung einer dau-
erhaften Lösung für die Flüchtlinge zu befassen, und
übt offiziell keinerlei internationale Schutzfunktion
für die palästinensischen Flüchtlinge aus. Dies ist in-
sofern von Bedeutung, als die Existenz von UNRWA
jene Flüchtlinge, die bei ihr registriert sind, von einem
Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 und den Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen (UNHCR) ausnimmt. Dies er-

1 Vgl. U.N. Conciliation Commission for Palestine: Final Report of the

United Nations Economic Survey Mission for the Middle East, Part I, UN Doc.

A/AC.25/6 v. 28.12.1949, S. 22; http://domino.un.org/pdfs/AAC256Part1.pdf

2 Vgl. Walid Khalidi (Ed.), All That Remains: The Palestinian Villages

Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, D.C. 1993.

3 Vgl. Avi Shlaim, The Iron Wall. Israel and the Arab World, London

2001, S. 37.

4 Absatz 11 lautet: [The General Assembly] Resolves that the refugees

wishing to return to their homes and live at peace with their neigh-

bours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and

that compensation should be paid for the property of those choosing

not to return and for loss of or damage to property which, under prin-

ciples of international law or in equity, should be made good by the

Governments or authorities responsible; Vgl. UN Doc. A/RES/194 (III) v.

11.12.1948, Palestine – Progress Report of the United Nations Mediator;

dieses und andere Dokumente zur Palästina-Frage siehe Webseite:

United Nations Information System on the Question of Palestine:

http://domino.un.org/unispal.nsf

5 Für die Konstruktion einer jüdischen Identität des Staates Israel vgl.

die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel (1948) sowie zwei der

insgesamt elf ›Basic Laws‹, die als Ensemble Verfassungsrang besit-

zen, und zwar ›Basic Law: Human Dignity and Liberty‹ sowie ›Basic Law:

Freedom of Occupation‹. Die Dokumente sind auf der Webseite des is-

raelischen Außenministeriums zu finden: http://www.mfa.gov.il

6 Zuletzt UN-Dok. A/RES/61/114 v. 14.12.2006.

7 Vgl. Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in Inter-

national Law, Oxford 1998, S. 25ff.

8 UN Doc. A/RES/302(IV) v. 8.12.1949, über: http://domino.un.org/

unispal.nsf

9 Addiert man die Leistungen der Kommission und die bilateralen

Zahlungen der Mitgliedstaaten, so ist die Europäische Union größter

Beitragszahler für UNRWA. Von 2003 bis 2006 kam sie für 58 Prozent

des UNRWA-Etats auf. Vgl. Pressemitteilung vom 1. März 2007 anläss-

lich der Ankündigung des geplanten Kommissionsbeitrags an UNRWA

für den Zeitraum 2007–2010: http://www.un.org/unrwa/news/releases/

pr-2007/EC_1Mar07.html
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ebenfalls als solche registriert werden. Dieser Zusatz
stellt im Flüchtlingsrecht eine Besonderheit dar. Die
Entscheidung, diesen Zusatz aufzunehmen, dürfte
vor allem politische Gründe gehabt haben.14 Der
dem Gleichberechtigungspostulat der Vereinten Na-
tionen widersprechende Frauen diskriminierende As-
pekt wurde im Jahr 2006 in den überarbeiteten
Richtlinien gestrichen.15 Seitdem können auch die
Nachkommen weiblicher registrierter Flüchtlinge bei
der Organisation registriert werden und Hilfeleistun-
gen in Anspruch nehmen.

Durch das Einbeziehen der Nachkommen und die
hohe Geburtenrate hat sich die Zahl der bei UNRWA
registrierten Flüchtlinge von 914 000 Personen im
Jahr 1950 auf heute rund 4,5 Millionen kontinuier-
lich erhöht16 (siehe auch nachfolgende Tabelle).  

Aufrechterhaltung des 
Flüchtlingsproblems durch UNRWA?

Zwar war es das Fehlen einer politischen Lösung,
das zur ständigen Verlängerung des Mandats von
UNRWA geführt hat, dennoch sieht sich die Orga-
nisation bereits seit Ende der sechziger Jahre mit
dem Vorwurf konfrontiert, ihr Fortbestehen trage
zur Aufrechterhaltung oder gar zur Verstärkung des
Flüchtlingsproblems bei. Diese Vorwürfe beziehen
sich nicht nur darauf, dass die Organisation ange-
sichts der hohen Zahl ihrer Mitarbeiter17 ein Eigen-
interesse an der Aufrechterhaltung des Flüchtlingspro-
blems habe. Vielmehr habe die Sorge um die Flücht-
linge den arabisch-israelischen Konflikt bis heute am
Leben erhalten.

Einer der bekanntesten Vertreter dieser These ist
Edward Luttwak, der in einem Aufsatz aus dem Jahr
1999 UNRWA konkret vorwirft, es habe zu einem
halben Jahrhundert arabisch-israelischer Gewalt bei-
getragen und verzögere immer noch eine friedliche
Lösung des Konflikts. Die relativ gute Versorgung der
Flüchtlinge in den Lagern habe dazu geführt, dass ei-
ne Eingliederung in die Gesellschaften der Gastländer
sowie eine weitere Emigration der Flüchtlinge verhin-
dert worden sei. Anstatt als Durchgangsstationen zu
dienen, hätten sich diese Lager zu Heimstätten für
Flüchtlinge auf Lebenszeit entwickelt, denen Gene-
rationen von Flüchtlingskindern folgten. Die Kon-
zentration der Flüchtlinge in den Lagern trage zudem

gibt sich aus Artikel 1 D der Flüchtlingskonvention.
Dort heißt es, dass diese nicht auf Personen anwend-
bar sei, »die zur Zeit den Schutz oder Beistand einer
Organisation oder Institution der Vereinten Natio-
nen mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge genießen«.10 Somit
fällt in der Einsatzregion von UNRWA der Schutz
der palästinensischen Flüchtlinge vor allem in die Ver-
antwortung der Gastländer, die mit dieser Verantwor-
tung auf unterschiedliche Art und Weise umgehen.

Offiziell nahm die Organisation am 1. Mai 1950
ihre Arbeit auf. Das auf drei Jahre befristete Mandat
wurde seitdem immer wieder verlängert, zuletzt bis
zum 30. Juni 2008.11 Obgleich sich UNRWA aufgrund
der Dauer und des Umfangs seiner Leistungen zu ei-
ner relativ festen Institution entwickelt hat, wird die-
ser Drei-Jahres-Rhythmus beibehalten. Damit wird
symbolisiert, dass die Arbeit des Hilfswerks nicht als
Alternative zu einer umfassenden politischen Lösung
des Flüchtlingsproblems gesehen werden darf.

Die Flüchtlingsdefinition von UNRWA

Um Hilfeleistungen von UNRWA in Anspruch neh-
men zu können, müssen sich die Flüchtlinge bei der
Organisation registrieren lassen. Da nicht automa-
tisch jeder palästinensische Flüchtling berechtigt ist,
Hilfeleistungen zu erhalten, hat UNRWA eine Ar-
beitsdefinition für den Begriff ›Palästina-Flüchtling‹
formuliert, die im Laufe der Jahre immer wieder mo-
difiziert beziehungsweise präzisiert wurde. 

Die Einführung einer solchen Arbeitsdefinition war
aus zwei Gründen notwendig: erstens, da es keine au-
toritative allgemeingültige Definition für die Palästi-
na-Flüchtlinge gibt, und zweitens, um den Aspekt der
Hilfsbedürftigkeit herauszustellen, welcher Grund-
voraussetzung für den Anspruch auf Hilfeleistungen
ist. Der Aspekt der Hilfsbedürftigkeit ist aufgrund des
Mandats der Organisation von Bedeutung und zeigt
zugleich, dass die von UNRWA formulierte Arbeits-
definition keinesfalls als umfassende Definition für
›Palästina-Flüchtlinge‹ angesehen werden kann. So
gibt es durchaus Flüchtlinge, welche nicht das Merk-
mal der Hilfsbedürftigkeit erfüllen und nicht unter
das Mandat von UNRWA fallen, aber dennoch Flücht-
linge aus Palästina sind und daher Anspruch auf die
in Resolution 194 verbrieften Rechte haben.

Registrieren lassen kann sich bei der Organisation
»jede Person, deren ständiger Wohnsitz im Zeitraum
vom 1. Juni 1946 bis 15. Mai 1948 Palästina war,
und die sowohl ihr Heim als auch die Quelle ihres
Lebensunterhalts als Folge des Konflikts von 1948
verloren hat«.12 Die in dieser Definition verwendeten
Begriffe werden von UNRWA in deren Richtlinien
(Consolidated Eligibility and Registration Instruc-
tions)13 genau festgelegt. Hinzugefügt wurde der De-
finition Mitte der sechziger Jahre, dass sämtliche
Nachkommen männlicher registrierter Flüchtlinge

Bei UNRWA registrierte Flüchlinge (30. Juni 2007)
Flüchtlinge insgesamt 4 504 169

· davon in Jordanien 1 880 740

· im Gaza-Streifen 1 030 638

· im Westjordanland 734 861

· in Syrien 446 925

· in Libanon 411 005

Quelle: http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-june07.pdf
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Immunität als Organ der Vereinten Nationen und der
territorialen Autorität und Interessenpolitik der Re-
gierungen in ihrem Einsatzgebiet.

So sah sich die Organisation in der Praxis, trotz
ihrer internationalen Immunität – welche der von Di-
plomaten ähnelt – und einer Reihe bilateraler Ab-
kommen mit den Regierungen der Gastländer oft-
mals den Versuchen der Regierungen ausgesetzt, sie
zu manipulieren und zu instrumentalisieren, und muss-
te um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die Arbeit der
Organisation wurde häufig blockiert, das Personal
bedrängt und regelmäßig führte die Forderung nach
Immunität für die hohe Zahl lokal rekrutierter Mit-
arbeiter zu Streitigkeiten.19

Erschwerend für die Arbeit war auch, dass sich
aufgrund politischer Entwicklungen die ›Ansprech-
partner‹ für die Organisation teilweise änderten. So
musste das Hilfswerk in Libanon ab 1969 mit der Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zusam-
menarbeiten, nachdem die libanesische Regierung die-
ser die Verwaltung der Lager übertragen hatte. Auch
trat nach der Besetzung des Westjordanlands und des
Gaza-Streifens durch die israelische Armee in Folge
des Sechs-Tage-Kriegs von 1967 eine veränderte Si-
tuation ein. Auf Anfrage Israels und dessen Zusage,
die Arbeit der Organisation zu unterstützen, setzte
UNRWA seine Aktivitäten in den Gebieten fort. Auf-
grund der sich verschlechternden humanitären Situa-

dazu bei, eine Flüchtlingsnation zu generieren und Res-
sentiments und Rachegefühle der Generation von
1948 am Leben zu erhalten. Ein solches Klima mache
die jugendlichen Lagerbewohner empfänglich für ei-
ne Rekrutierung zum Kampf gegen Israel.18

Mit dieser provokanten These steht Luttwak nicht
alleine; allerdings vermitteln seine Ausführungen ein
recht vereinfachtes Bild der Situation. UNRWA wur-
de zu Zwecken des Krisenmanagements einer huma-
nitären Katastrophe gegründet, der im Kern ein po-
litisches Problem zugrunde liegt. Eine Lösung dieses
politischen Problems konnte und kann UNRWA
durch seine humanitäre Unterstützung nicht ersetzen,
und dies war auch nie ihr Ziel. Vielmehr hatten sich
die Vereinten Nationen mit der Gründung der Or-
ganisation entschlossen, gemäß den in der Charta ver-
ankerten Grundwerten eine moralische Verantwor-
tung für die Flüchtlinge zu übernehmen, deren Situ-
ation in vielerlei Hinsicht als einzigartig bezeichnet
werden kann.

Eine Eingliederung der Flüchtlinge in die arabi-
schen Nachbarländer wäre vermutlich auch ohne die
Existenz von UNRWA nicht in dem Maße erfolgt,
dass sich das Problem nach der Lesart von Luttwak
von selbst erledigt hätte. Lediglich Jordanien war nach
anfänglich größten Schwierigkeiten bereit, einen Groß-
teil der Flüchtlinge zu integrieren. In den anderen
Nachbarländern lag es eher im Interesse der Regie-
rungen, im Kontext des israelisch-arabischen Antago-
nismus das ungelöste Flüchtlingsproblem als ›schwä-
rende Wunde‹ zu erhalten. Ohne die Unterstützung
von UNRWA hätte sich die humanitäre Lage der
Flüchtlinge vermutlich nur verschlechtert, was nur zu
noch stärkeren Ressentiments gegen den ›Verursa-
cher‹ der Notlage geführt hätte. Hinzu kommt, dass
eine Eingliederung in die Gastländer nicht zwangsläu-
fig mit einer Aufgabe des Rechtsanspruchs einherge-
hen muss. Immerhin beinhaltet die Forderung der An-
erkennung des ›Rechts auf Rückkehr‹, auf dem die
Flüchtlinge beharren, auch die Anerkennung, dass ih-
re Situation Folge eines ihnen angetanen Unrechts ist.

Kontext und Herausforderungen

In der Tat ist das unterschiedliche und teilweise auch
widersprüchliche Verhalten der Gastländer nur eine
der Herausforderungen, mit denen sich das Hilfs-
werk konfrontiert sieht und die sich gerade daraus
ergeben, dass UNRWA als humanitäre Hilfsorgani-
sation in einem hoch politisierten Umfeld arbeitet.
Aufgrund ihrer Struktur steht die Organisation nicht
nur in einer Verpflichtung gegenüber den Empfängern
ihrer Hilfeleistungen, sondern auch in einem gewis-
sen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Gastlän-
dern und der internationalen Gebergemeinschaft. So
kann sie sich dem Einfluss regionaler politischer Er-
eignisse kaum entziehen und agiert in einem Span-
nungsfeld zwischen ihrer internationalen rechtlichen

10 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge v. 28.7.1951.

Text in: Christian Tomuschat (Hrsg.), Menschenrechte. Eine Samm-

lung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, 2., erw.

Aufl., DGVN-Texte 42, Bonn 2002, S. 494ff.

11 Vgl. UN-Dok. A/RES/59/117 v. 10.12.2004.

12 Vgl. UNRWA, Who is a Palestine Refugee?: http://www.un.org/

unrwa/refugees/whois.html (Übersetzung durch die Autorinnen). 

13 Vgl. Closing Protection Gaps. Handbook on Protection of Palestinian

Refugees, Badil: Bethlehem 2005; http://www.badil.org/Publications/

Books/Handbook.pdf, S. 409–420.

14 Das Hinzufügen der Nachkommen muss insbesondere als Zuge-

ständnis an die Gastländer gewertet werden, welche eine Beendigung

der Hilfeleistungen und somit eine ›automatische‹ Lösung des Pro-

blems fürchteten. Vgl. Benjamin Schiff, Refugees unto the Third Gene-

ration. UN Aid to Palestinians, New York 1995, S. 53f.

15 Siehe Jahresbericht ›UNRWA in 2006‹, S. 21: http://domino.un.org/

pdfs/unrwa_in_2006.pdf

16 Vgl. die Entwicklung der Flüchtlingszahlen laut UNRWA-Statistik.

Die Zahlen beruhen nicht auf demographischen Zählungen, sondern

auf der Registrierung der Flüchtlinge bei der Organisation; http://www.

un.org/unrwa/refugees/pdf/reg-ref.pdf

17 Von den 24 324 UNRWA-Mitarbeitern sind die große Mehrheit selber

Palästina-Flüchtlinge, siehe: http://www.un.org/unrwa/employment/

organization.html

18 Vgl. Edward Luttwak, Give War a Chance, Foreign Affairs, 78. Jg.,

Nr. 4 (Juli/August 1999), S. 36–44, hier S. 42.

19 Vgl. Schiff, Refugees unto the Third Generation, a.a.O. (Anm. 14), S. 7ff.
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tion wurde die Zuständigkeit von UNRWA durch die
Generalversammlung erweitert. Die in Folge dieses
Krieges vertriebenen und hilfsbedürftigen Personen –
die so genannten Binnenvertriebenen (Displaced Per-
sons) – konnten nun ebenfalls Hilfeleistungen in An-
spruch nehmen. Dies betraf sowohl bereits bei der
Organisation registrierte Flüchtlinge, die erneut ge-
flohen waren, als auch bislang nicht registrierte Per-
sonen.20

Um auf besondere Bedrohungen der Sicherheit und
der Menschenrechte der palästinensischen Flüchtlin-
ge angemessen reagieren zu können, wurde UNRWA
zudem von der Generalversammlung aufgefordert, in
Notfällen zusätzliche Hilfsmaßnahmen in den besetz-
ten Gebieten durchzuführen. Dies geschah zum ers-
ten Mal nach den Massakern von Sabra und Shatila
in Folge der Invasion Libanons durch Israel im Jahr
1982. Während der ersten (1987–1993) und der
zweiten Intifada (seit 2000) führte dies zu einer Er-
höhung des Anteils internationaler Mitarbeiter der
Organisation sowie der Einführung spezieller Pro-
gramme zur Beobachtung der aktuellen Konfliktsi-
tuation in den besetzten Gebieten.21 Auch wenn diese
Maßnahmen in gewisser Hinsicht als Schutzmaßnah-
men begriffen werden können, ändert dies nichts an
der Tatsache, dass das Mandat der Organisation nach
wie vor im Kern ein rein humanitäres ist. Die Einfüh-
rung dieser Maßnahmen spiegelt vielmehr wider, wie
die Vereinten Nationen mittels UNRWA kurzfristig
auf die Verschlechterung der Situation der Palästi-
nenser in Folge des sich zuspitzenden Konflikts rea-
giert haben.

Die Verschärfung der Lage während der beiden pa-
lästinensischen Aufstände führte überdies zu einem
extrem angespannten Verhältnis zwischen der Or-
ganisation und Israel. Insbesondere seit Ausbruch der
zweiten Intifada im September 2002 kam es von Sei-
ten UNRWAs zu Klagen darüber, dass die humani-
täre Arbeit der Organisation durch israelische Maß-
nahmen wie etwa die Abriegelungspolitik oder Ver-
hängung von Ausgangssperren erheblich behindert
würde. Von Seiten der israelischen Regierung wieder-
um gab es Vorwürfe, dass beispielsweise Kranken-
wagen der Organisation von terroristischen Gruppie-
rungen zum Transport von Waffen und Kämpfern
missbraucht würden. In diesem Kontext kam es zu
heftigen persönlichen Anschuldigungen gegen Peter
Hansen, von 1996 bis 2005 UNRWA-Generalbeauf-
tragter22, den die israelische Regierung beschuldigte,
eine konstant anti-israelische Linie zu verfolgen. Die-
se Parteilichkeit zeige sich in unausgewogenen und
übertrieben negativen Berichten über Israel. Nach ei-
nigen kontroversen Aussagen Hansens im Jahre 2004
forderte Israel eine UN-Untersuchung sowie den
Rücktritt Hansens. In der Tat wurde seine Amtszeit
im folgenden Jahr auf Betreiben der USA nicht mehr
verlängert.23 Im Juli 2005 wurde die Amerikanerin
Karen Koning AbuZayd zu seiner Nachfolgerin er-

nannt. In der amerikanischen Öffentlichkeit sind im-
mer wieder Vorwürfe laut geworden, das an UNRWA
gegebene Geld amerikanischer Steuerzahler finanzie-
re indirekt palästinensische ›Terroristen‹, da diese
Einrichtungen von UNRWA für ihre Zwecke nut-
zen würden und UNRWA auch Hamas-Mitglieder
beschäftige.24

Dieses Beispiel zeigt neben den schwierigen Ar-
beitsbedingungen vor Ort auch den Einfluss, den Ge-
berstaaten auf UNRWA ausüben können. Es zeigt
aber eben auch das oben erwähnte Dilemma von
UNRWA, die einer spezifischen Bevölkerungsgruppe
neutral und unparteiisch Hilfe leisten soll, und dies
in einem Umfeld unterschiedlichster Perspektiven,
Forderungen und Erwartungen.

UNRWA und der Friedensprozess

Im Friedensprozess spielt UNRWA aufgrund seines
Mandats keine aktive Rolle. Allerdings hat sein Ver-
lauf selbstverständlich Auswirkungen auf die Orga-
nisation. Während die Flüchtlingsfrage in den auf der
Nahost-Konferenz von Madrid 1991 eingerichteten
multilateralen Gesprächsrunden noch diskutiert wur-
de, entschied man sich in der Prinzipienerklärung über
vorübergehende Selbstverwaltung von 1993, diese
Frage bis zu den vorgesehenen Verhandlungen über
ein israelisch-palästinensisches Endstatusabkommen
aufzuschieben. Zunächst wurde die Palästinensische
Autonomiebehörde (Palestinian Authority – PA) zu
einem weiteren Ansprechpartner für die Organisation,
mit einem gleichwertigen Status wie die Gastländer
Jordanien, Syrien und Libanon.

Mit der Perspektive bevorstehender palästinensi-
scher Staatlichkeit verband sich ein Plan, der vorsah,
die Dienstleistungen von UNRWA an die PA zu über-
geben und die Organisation im Rahmen des Staats-
aufbaus schrittweise aufzulösen.25 Eine Tendenz, die
sich im Kontext dieses Planes entwickelte, war, dass
die westlichen Geberstaaten zunächst bevorzugt UN-
RWA-Projekte in den besetzten palästinensischen Ge-
bieten unterstützten. Dies sollte dazu beitragen, den
dort lebenden Palästinensern zu zeigen, dass mit dem
Friedensprozess eine konkrete Verbesserung der Le-
benssituation einhergehen würde. Die Kehrseite die-
ser Konzentration auf den palästinensischen Staats-
aufbau im Westjordanland und Gaza-Streifen war,
dass die Flüchtlinge in Jordanien, Syrien und Libanon
den Friedensprozess als ein Projekt der PLO und der
internationalen Gemeinschaft deuteten, sie politisch
und sozioökonomisch zu marginalisieren. Die ökono-
mische Entwicklung in den palästinensischen Gebie-
ten blieb jedoch infolge der israelischen Abriegelungs-
politik und der Fragmentierung der palästinensischen
Gebiete durch die fortgesetzten Siedlungsaktivitäten
weit hinter den Erwartungen zurück. Infolgedessen
wurde der Plan zur Auflösung von UNRWA nach
wenigen Jahren ad acta gelegt und als der Ausbruch
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von 1948 keine realistische Option zur Beilegung des
Konflikts sein. Vielmehr muss ein Lösungsmechanis-
mus gefunden werden, der auf den Prinzipien einer
begrenzten und gesteuerten Rückkehr sowie der Ent-
schädigung und Ansiedlung in aufnahmebereiten
Drittstaaten beruht. In einem erweiterten Sinne würde
›Rückkehr‹ die jederzeit und unbegrenzt mögliche An-
siedlung der palästinensischen Flüchtlinge in einem
neuen Staat Palästina einschließen müssen.27 Ein sol-
cher Staat müsste allerdings von seinem Zuschnitt
und seinen Ressourcen her in der Lage sein, den Rück-
kehrwilligen eine Lebensperspektive zu bieten, in de-
ren Licht ein Verzicht auf die jahrzehntelang erhobe-
ne Forderung, an die Orte der ›alten Heimat‹ auf dem
Gebiet des heutigen Israels zurückkehren zu können,
als vernünftig und zumutbar gelten kann.

Wie auch immer ein endgültiges Friedensabkom-
men aussehen wird, ohne eine Lösung der Flüchtlings-
frage wird es keine Grundlage zur Versöhnung und
somit keine dauerhafte Lösung bieten. Bis es dazu
kommt, wird UNRWA gebraucht, um den legitimen
Ansprüchen der Flüchtlinge auf Sicherung ihrer hu-
manitären Grundbedürfnisse gerecht zu werden. Eine
›Lösung‹ im Sinne Luttwaks wäre nicht nur zutiefst
inhuman. Im Zeitalter transnationaler Gewaltrisiken
wäre sie angesichts der zu erwartenden Radikalisie-
rung der betroffenen Menschen auch aus realpoliti-
scher Sicht kontraproduktiv.

der zweiten Intifada das Scheitern des Friedenspro-
zesses anzeigte, wurden auch die Hoffnungen auf ei-
ne Friedensdividende begraben.

Die von der zweiten Intifada und den israelischen
Militäroperationen zu ihrer Bekämpfung ausgelöste
tiefe Wirtschaftskrise in den besetzten palästinensi-
schen Gebieten führte dazu, dass UNRWA, die sich
aufgrund der wachsenden Zahl der registrierten
Flüchtlinge ohnehin in einem permanenten finanzi-
ellen Engpass befindet, sich zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht länger ausschließlich auf ihren ordentli-
chen Haushalt stützen kann. Zwar stockten wichtige
Geldgeber wie die Europäische Union seit dem Jahr
2001 ihre Zahlungen an den Allgemeinen Fonds von
UNRWA erheblich auf. Dennoch sah sich die Orga-
nisation gezwungen, Haushaltsengpässe durch Auf-
rufe zur Soforthilfe (emergency appeals) auszuglei-
chen. Dies gelingt ihr aber nur bedingt. Von Oktober
2000 bis Dezember 2006 konnte die Organisation
aufgrund unzureichender finanzieller Zusagen über
ein Drittel der von ihr als dringend erforderlich er-
achteten Leistungen für die Flüchtlinge nicht erbrin-
gen. Infolge der Abriegelung des Gaza-Streifens und
der bewaffneten Auseinandersetzungen im Flücht-
lingslager Nahr al-Bared in Nordlibanon verschärf-
te sich die Lage im Laufe des Jahres 2007 weiter:
Die geplanten humanitären Nothilfeleistungen von
UNRWA im Gaza-Streifen und Westjordanland
waren nur noch zur Hälfte durch finanzielle Zusa-
gen der Gebergemeinschaft gedeckt und der Aufruf
zur Soforthilfe für Nordlibanon erbrachte weniger
als ein Drittel der geforderten Mittel.26

Ausblick

Unabhängig von all den Problemen, Herausforderun-
gen und Vorwürfen, denen sich UNRWA gegenüber
sieht, hat sich immer wieder gezeigt, dass die Arbeit
der Organisation für die humanitäre Situation der
palästinensischen Flüchtlinge unverzichtbar ist. Ver-
gessen werden darf aber nicht, dass das Hilfswerk in
der Tat nur Krisenmanagement betreibt, eine politi-
sche Lösung der Flüchtlingsfrage aber nach wie vor un-
abdingbar ist; und dies nicht nur aus humanitären
Gründen, sondern auch und vor allem, weil sie unge-
löst weiterhin eine Quelle für Konflikte darstellt.

Der Rechtsstandpunkt der Palästinenser bezüglich
des Rückkehrrechts wird sich zwar kaum durchset-
zen können. Eine Lösung jedoch, die das Recht auf
Rückkehr nicht grundsätzlich wahrt und das Element
der Wahlfreiheit außer Acht lässt, wird weder von
den Palästinensern noch in der arabischen Welt als ge-
rechte Lösung akzeptiert werden. Solange eine Zwei-
Staaten-Lösung – im Sinne eines palästinensischen
Staates neben dem Staat Israel als Staat für die Ju-
den – auf der Agenda der Konfliktparteien und auch
der international Gemeinschaft steht, dürfte eine
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Ursprungsgebiete

20 UN Doc. A/RES/2252(ES-V) v. 4.7.1967, über: http://domino.un.org/

unispal.nsf

21 Vgl. Closing Protection Gaps, a.a.O. (Anm. 13), S. 51ff.

22 Vgl. Peter Hansen, Wechsel nach Gaza als neue Herausforderung.

Das UNRWA und der Friedensprozeß im Nahen Osten, Vereinte Natio-

nen, 6/1997, S. 208–214.

23 BBC News, Unrwa head to go against his will, 20.1.2005; http://

news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4191313.stm

24 Ebd. sowie u.a. Jerusalem Post (Online Edition), Report: UNRWA

violating regulations, 28.9.2006, http://www.jpost.com/servlet/Satellite?

pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1159193338901

Vgl. ferner Arlene Kuchner, UNRWA. The United Nations Relief and Works

Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Links to Terrorism,

Center of Near East Policy Research, Natick, MA, USA, Oktober 2004, S. 13.

Der Bericht, unter Aufsicht der in Jerusalem ansässigen ›Israel Resource

News Agency‹ verfasst, erhebt schwerwiegende, aber fragwürdig doku-

mentierte Anschuldigungen einer Verstrickung von UNRWA in terroris-

tische Strukturen und Aktivitäten.

25 Vgl. Jalal al-Huseini, UNRWA and the Palestinian Nation-Building

Process, Journal of Palestine Studies, 29. Jg., Nr. 2 (Winter 2000), S. 60ff.

26 Vgl. UNRWA Finances: http://www.un.org/unrwa/finances/

index.html

27 Vgl. den zur Lösung des Flüchtlingsproblems vorgeschlagenen Me-

chanismus in Artikel 7 der ›Genfer Vereinbarung‹ aus dem Jahr 2003:
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Vor fast 60 Jahren wurde UNRWA gegründet, das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die
humanitäre Versorgung der palästinensischen Flücht-
linge von 1948 und deren Nachfahren. Seitdem hat
sich das Hilfswerk zum größten Anbieter sozialer
Leistungen für die Palästinenser entwickelt. Die Ar-
beit von UNRWA findet in einem hoch politisierten
Umfeld statt, was immer wieder zu scharfer Kritik
an seinen Aktivitäten bis hin zu einer grundsätzli-
cher Infragestellung seines Engagements führt. Der
Beitrag erörtert die Herausforderungen, denen sich
das Krisenmanagement des Hilfswerks angesichts
gescheiterter Friedensbemühungen, chronischer Mit-
telknappheit und wachsender Ansprüche gegen-
übersieht.

Von den heute neun bis zehn Millionen Palästinen-
sern sind über zwei Drittel Flüchtlinge, viele von ih-
nen im Gefolge der Konflikte seit 1948 mehrfach ver-
trieben. Die Palästinenser stellen die weltweit älteste
Flüchtlingsgemeinschaft und zugleich die größte Grup-
pe Staatenloser dar. Die meisten leben im Gaza-
Streifen, Westjordanland sowie in Israels Nachbar-
staaten Libanon und Syrien. Dort sorgt das im De-
zember 1948 gegründete UN-Hilfswerk United Na-
tions Relief and Works Agency for Palestine Refugees
in the Near East (UNRWA) für die Palästina-Flücht-
linge, die sich registrieren ließen. Von den am 30. Juni
2007 registrierten rund 4,5 Millionen Personen lebt
ein Drittel in einem der 58 von UNRWA betreuten
Flüchtlingslager. Die Organisation unterhält für die
Flüchtlinge Schulen, Gesundheitszentren sowie Ver-
teilungsstellen für Nahrungsmittel und den sonsti-
gen Grundbedarf.

Da das Flüchtlingsproblem bis heute ungelöst ist,
wurde das ursprünglich nur als vorübergehend ge-
plante Mandat von UNRWA seit seiner Gründung
stets verlängert, so dass sie heute eine der ältesten Ein-
richtungen im UN-System ist und sich zum größten
Anbieter sozialer Leistungen für die Palästinenser ent-
wickelt hat. Dieses Engagement der Vereinten Na-
tionen zugunsten der palästinensischen Flüchtlinge
findet allerdings nicht überall ungeteilte Zustimmung,
sondern wird teilweise scharf kritisiert.

Die palästinensischen Flüchtlinge 
und die Vereinten Nationen

Im Kontext des UN-Teilungsplans für das Mandats-
gebiet Palästina, der Proklamation des Staates Israel
und des ersten arabisch-israelischen Krieges kam es
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zur Flucht hunderttausender palästinensischer Ara-
ber aus dem Gebiet, auf dem sich im Jahr 1948 der
Staat Israel gründete.

Die nach UN-Schätzungen 726 000 Flüchtlinge1

fanden hauptsächlich Zuflucht im Westjordanland
und im Gaza-Streifen, aber auch in den benachbarten
arabischen Staaten; eine Minderheit zog weiter in die
Golf-Staaten, nach Europa oder in die USA. Nach ih-
rer Flucht wurden 400 palästinensische Dörfer dem
Erdboden gleichgemacht, 350 wurden an Ort und
Stelle durch israelische Ortschaften ›ersetzt‹, andere
›verschwanden‹ in Aufforstungsprojekten.2 In die ver-
lassenen Häuser arabischer Städte wie Haifa und Jaf-
fa zogen europäische und arabische Juden ein.

Den Flüchtlingen wurde die Rückkehr nach Israel
verwehrt. Die Vereinten Nationen bemühten sich
frühzeitig, noch vor Unterzeichnung der Waffenstill-
standsvereinbarungen, Wege zur Lösung der Flücht-
lingsfrage aufzuzeigen: Auf der Grundlage des vom
Sicherheitsrat eingesetzten UN-Vermittlers Graf Fol-
ke Bernadotte, der im September 1948 einem der jü-
dischen Untergrundorganisation Lechi zugeschriebe-
nen Attentat zum Opfer fiel3, verabschiedete die Ge-
neralversammlung am 11. Dezember 1948 Resolu-
tion 194 (III), die zu einem der meistzitierten Doku-
mente der Vereinten Nationen zum Palästina-Kon-
flikt werden sollte. Von Bedeutung für die Flüchtlinge
war insbesondere Absatz 11, der ihnen grundsätzlich
die Wahl zwischen Rückkehr, Verbleiben im Gast-
land oder Ansiedlung in einem Drittstaat zugesteht.
Zudem wird ein Anspruch auf Rückgabe von Eigen-
tum beziehungsweise Entschädigung für erlittene Ver-
luste durch den Staat, der die Flüchtlingssituation ver-
ursacht hat, eingeräumt.4 Die von den Flüchtlingen
ebenso wie von den arabischen Regierungen ständig
erhobene Forderung, Israel möge die Flüchtlinge zu-
rückkehren lassen, wurde jedoch von allen israelischen
Regierungen stets kategorisch abgelehnt. Nur wäh-
rend der frühen fünfziger Jahre konnten etwa 40 000
Palästinenser in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren.
Diese Konzession Israels beruhte nicht auf einer An-
erkennung ihres Rückkehrrechts, sondern war eine
Maßnahme zur Familienzusammenführung. Denn Is-
rael sah sich – und sieht sich bis heute – nicht ver-
antwortlich für das Schicksal der Flüchtlinge; nach
israelischer Lesart wurden sie vielmehr Opfer eines
Angriffskriegs der arabischen Staaten. Diese Deutung
der Ereignisse des Jahres 1948 dient Israel dazu, Kom-
pensationsforderungen von Seiten der Geflohenen be-
ziehungsweise Vertriebenen abzuwehren und seine
grundgesetzlich definierte Identität als jüdischer Staat5,
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die es durch eine Rückkehr der Flüchtlinge in großer
Zahl gefährdet sieht, zu bewahren.

Auf der anderen Seite stehen die Gastländer der
Flüchtlinge, die arabischen Nachbarstaaten, die mit
Verweis auf das ›Recht auf Rückkehr‹ gemäß Reso-
lution 194 eine Einbürgerung der Flüchtlinge katego-
risch ablehnen. Da die Generalversammlung jedoch
lediglich völkerrechtlich unverbindliche Empfehlun-
gen abgeben beziehungsweise keine rechtlich binden-
den Resolutionen beschließen kann, kann ein zwin-
gendes ›Recht auf Rückkehr‹, auf welchem auch die
Palästinenser selbst beharren, nicht aus Resolution
194 abgeleitet werden.

Nichtsdestotrotz wird die Resolution jährlich von
der Generalversammlung erneuert.6 Infolgedessen be-
sitzen die in Absatz 11 der Resolution genannten Op-
tionen für die Palästina-Flüchtlinge von 1948 zumin-
dest den Status von durch die Staatengemeinschaft
akzeptierten Leitlinien zur Regelung der Flüchtlings-
problematik.

Gründung, Mandat und Finanzierung
von UNRWA

Im Rahmen der Resolution 194 wurde eine Kommis-
sion eingerichtet, die ›United Nations Conciliation
Commission for Palestine (UNCCP)‹. Ihre Aufgabe
sollte insbesondere darin bestehen, eine friedliche
Beilegung des Konflikts zu fördern und eine dauer-
hafte Lösung für die Flüchtlinge, gemäß Absatz 11
der Resolution, zu finden. Allerdings ist sie durch das
Fehlen jeglicher Kompromissbereitschaft auf Seiten
der Konfliktparteien seit Mitte der fünfziger Jahre ge-
lähmt. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf eine jährli-
che Erneuerung der Forderungen aus Resolution 194.

Um die humanitäre Notlage der Flüchtlinge zu mil-
dern, richteten die Vereinten Nationen im November
1948 einen Nothilfefonds ein, der vor allem finanzi-
elle Unterstützung zur Verfügung stellte und die Ar-
beit lokaler Regierungen sowie internationaler huma-
nitärer Organisationen koordinierte. Als klar wurde,
dass sich keine rasche Lösung des Flüchtlingsproblems
gemäß Resolution 194 durchsetzen lassen würde,
wurde auf Anraten einer eigens ins Leben gerufenen
›Economic Survey Mission‹ (ESM) die Gründung von
UNRWA beschlossen.7 Offiziell ins Leben gerufen
wurde das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästina-Flüchtlinge im Nahen Osten am 8. Dezember
1949.8 Formal ist sie ein der Generalversammlung
untergeordnetes Organ und dient der Durchführung
von Unterstützungs- und Arbeitsprogrammen für die
palästinensischen Flüchtlinge. Nur rund fünf Prozent
seines Budgets bezieht UNRWA aus Mitteln der Ver-
einten Nationen, die restliche Finanzierung läuft über
Spenden von Mitgliedstaaten. Die größten Beiträge
leisten hierbei die Vereinigten Staaten und die Euro-
päische Kommission sowie eine Reihe europäischer
Länder auf bilateraler Ebene.9

Bei UNRWA handelt es sich um eine reine Hilfs-
organisation. Ihre Aufgabe liegt in der humanitären
und wirtschaftlichen Unterstützung der Flüchtlinge,
begrenzt auf die fünf Einsatzgebiete Gaza-Streifen,
Westjordanland, Jordanien, Libanon und Syrien.
Hauptsächliches Ziel war, die wirtschaftliche Situa-
tion der Flüchtlinge zu verbessern, bis eine politische
Lösung gefunden wäre. Dadurch begründete sich auch
der vorübergehende Charakter des Mandats für die
Organisation. Sie ist nicht autorisiert, sich mit poli-
tischen Aufgaben wie der Durchsetzung einer dau-
erhaften Lösung für die Flüchtlinge zu befassen, und
übt offiziell keinerlei internationale Schutzfunktion
für die palästinensischen Flüchtlinge aus. Dies ist in-
sofern von Bedeutung, als die Existenz von UNRWA
jene Flüchtlinge, die bei ihr registriert sind, von einem
Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 und den Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen (UNHCR) ausnimmt. Dies er-

1 Vgl. U.N. Conciliation Commission for Palestine: Final Report of the

United Nations Economic Survey Mission for the Middle East, Part I, UN Doc.
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Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, D.C. 1993.

3 Vgl. Avi Shlaim, The Iron Wall. Israel and the Arab World, London

2001, S. 37.
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bours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and

that compensation should be paid for the property of those choosing
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ciples of international law or in equity, should be made good by the

Governments or authorities responsible; Vgl. UN Doc. A/RES/194 (III) v.
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insgesamt elf ›Basic Laws‹, die als Ensemble Verfassungsrang besit-

zen, und zwar ›Basic Law: Human Dignity and Liberty‹ sowie ›Basic Law:

Freedom of Occupation‹. Die Dokumente sind auf der Webseite des is-

raelischen Außenministeriums zu finden: http://www.mfa.gov.il

6 Zuletzt UN-Dok. A/RES/61/114 v. 14.12.2006.

7 Vgl. Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in Inter-

national Law, Oxford 1998, S. 25ff.

8 UN Doc. A/RES/302(IV) v. 8.12.1949, über: http://domino.un.org/

unispal.nsf

9 Addiert man die Leistungen der Kommission und die bilateralen

Zahlungen der Mitgliedstaaten, so ist die Europäische Union größter

Beitragszahler für UNRWA. Von 2003 bis 2006 kam sie für 58 Prozent

des UNRWA-Etats auf. Vgl. Pressemitteilung vom 1. März 2007 anläss-

lich der Ankündigung des geplanten Kommissionsbeitrags an UNRWA

für den Zeitraum 2007–2010: http://www.un.org/unrwa/news/releases/

pr-2007/EC_1Mar07.html
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ebenfalls als solche registriert werden. Dieser Zusatz
stellt im Flüchtlingsrecht eine Besonderheit dar. Die
Entscheidung, diesen Zusatz aufzunehmen, dürfte
vor allem politische Gründe gehabt haben.14 Der
dem Gleichberechtigungspostulat der Vereinten Na-
tionen widersprechende Frauen diskriminierende As-
pekt wurde im Jahr 2006 in den überarbeiteten
Richtlinien gestrichen.15 Seitdem können auch die
Nachkommen weiblicher registrierter Flüchtlinge bei
der Organisation registriert werden und Hilfeleistun-
gen in Anspruch nehmen.

Durch das Einbeziehen der Nachkommen und die
hohe Geburtenrate hat sich die Zahl der bei UNRWA
registrierten Flüchtlinge von 914 000 Personen im
Jahr 1950 auf heute rund 4,5 Millionen kontinuier-
lich erhöht16 (siehe auch nachfolgende Tabelle).  

Aufrechterhaltung des 
Flüchtlingsproblems durch UNRWA?

Zwar war es das Fehlen einer politischen Lösung,
das zur ständigen Verlängerung des Mandats von
UNRWA geführt hat, dennoch sieht sich die Orga-
nisation bereits seit Ende der sechziger Jahre mit
dem Vorwurf konfrontiert, ihr Fortbestehen trage
zur Aufrechterhaltung oder gar zur Verstärkung des
Flüchtlingsproblems bei. Diese Vorwürfe beziehen
sich nicht nur darauf, dass die Organisation ange-
sichts der hohen Zahl ihrer Mitarbeiter17 ein Eigen-
interesse an der Aufrechterhaltung des Flüchtlingspro-
blems habe. Vielmehr habe die Sorge um die Flücht-
linge den arabisch-israelischen Konflikt bis heute am
Leben erhalten.

Einer der bekanntesten Vertreter dieser These ist
Edward Luttwak, der in einem Aufsatz aus dem Jahr
1999 UNRWA konkret vorwirft, es habe zu einem
halben Jahrhundert arabisch-israelischer Gewalt bei-
getragen und verzögere immer noch eine friedliche
Lösung des Konflikts. Die relativ gute Versorgung der
Flüchtlinge in den Lagern habe dazu geführt, dass ei-
ne Eingliederung in die Gesellschaften der Gastländer
sowie eine weitere Emigration der Flüchtlinge verhin-
dert worden sei. Anstatt als Durchgangsstationen zu
dienen, hätten sich diese Lager zu Heimstätten für
Flüchtlinge auf Lebenszeit entwickelt, denen Gene-
rationen von Flüchtlingskindern folgten. Die Kon-
zentration der Flüchtlinge in den Lagern trage zudem

gibt sich aus Artikel 1 D der Flüchtlingskonvention.
Dort heißt es, dass diese nicht auf Personen anwend-
bar sei, »die zur Zeit den Schutz oder Beistand einer
Organisation oder Institution der Vereinten Natio-
nen mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge genießen«.10 Somit
fällt in der Einsatzregion von UNRWA der Schutz
der palästinensischen Flüchtlinge vor allem in die Ver-
antwortung der Gastländer, die mit dieser Verantwor-
tung auf unterschiedliche Art und Weise umgehen.

Offiziell nahm die Organisation am 1. Mai 1950
ihre Arbeit auf. Das auf drei Jahre befristete Mandat
wurde seitdem immer wieder verlängert, zuletzt bis
zum 30. Juni 2008.11 Obgleich sich UNRWA aufgrund
der Dauer und des Umfangs seiner Leistungen zu ei-
ner relativ festen Institution entwickelt hat, wird die-
ser Drei-Jahres-Rhythmus beibehalten. Damit wird
symbolisiert, dass die Arbeit des Hilfswerks nicht als
Alternative zu einer umfassenden politischen Lösung
des Flüchtlingsproblems gesehen werden darf.

Die Flüchtlingsdefinition von UNRWA

Um Hilfeleistungen von UNRWA in Anspruch neh-
men zu können, müssen sich die Flüchtlinge bei der
Organisation registrieren lassen. Da nicht automa-
tisch jeder palästinensische Flüchtling berechtigt ist,
Hilfeleistungen zu erhalten, hat UNRWA eine Ar-
beitsdefinition für den Begriff ›Palästina-Flüchtling‹
formuliert, die im Laufe der Jahre immer wieder mo-
difiziert beziehungsweise präzisiert wurde. 

Die Einführung einer solchen Arbeitsdefinition war
aus zwei Gründen notwendig: erstens, da es keine au-
toritative allgemeingültige Definition für die Palästi-
na-Flüchtlinge gibt, und zweitens, um den Aspekt der
Hilfsbedürftigkeit herauszustellen, welcher Grund-
voraussetzung für den Anspruch auf Hilfeleistungen
ist. Der Aspekt der Hilfsbedürftigkeit ist aufgrund des
Mandats der Organisation von Bedeutung und zeigt
zugleich, dass die von UNRWA formulierte Arbeits-
definition keinesfalls als umfassende Definition für
›Palästina-Flüchtlinge‹ angesehen werden kann. So
gibt es durchaus Flüchtlinge, welche nicht das Merk-
mal der Hilfsbedürftigkeit erfüllen und nicht unter
das Mandat von UNRWA fallen, aber dennoch Flücht-
linge aus Palästina sind und daher Anspruch auf die
in Resolution 194 verbrieften Rechte haben.

Registrieren lassen kann sich bei der Organisation
»jede Person, deren ständiger Wohnsitz im Zeitraum
vom 1. Juni 1946 bis 15. Mai 1948 Palästina war,
und die sowohl ihr Heim als auch die Quelle ihres
Lebensunterhalts als Folge des Konflikts von 1948
verloren hat«.12 Die in dieser Definition verwendeten
Begriffe werden von UNRWA in deren Richtlinien
(Consolidated Eligibility and Registration Instruc-
tions)13 genau festgelegt. Hinzugefügt wurde der De-
finition Mitte der sechziger Jahre, dass sämtliche
Nachkommen männlicher registrierter Flüchtlinge

Bei UNRWA registrierte Flüchlinge (30. Juni 2007)
Flüchtlinge insgesamt 4 504 169

· davon in Jordanien 1 880 740

· im Gaza-Streifen 1 030 638

· im Westjordanland 734 861

· in Syrien 446 925

· in Libanon 411 005

Quelle: http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-june07.pdf
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Immunität als Organ der Vereinten Nationen und der
territorialen Autorität und Interessenpolitik der Re-
gierungen in ihrem Einsatzgebiet.

So sah sich die Organisation in der Praxis, trotz
ihrer internationalen Immunität – welche der von Di-
plomaten ähnelt – und einer Reihe bilateraler Ab-
kommen mit den Regierungen der Gastländer oft-
mals den Versuchen der Regierungen ausgesetzt, sie
zu manipulieren und zu instrumentalisieren, und muss-
te um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die Arbeit der
Organisation wurde häufig blockiert, das Personal
bedrängt und regelmäßig führte die Forderung nach
Immunität für die hohe Zahl lokal rekrutierter Mit-
arbeiter zu Streitigkeiten.19

Erschwerend für die Arbeit war auch, dass sich
aufgrund politischer Entwicklungen die ›Ansprech-
partner‹ für die Organisation teilweise änderten. So
musste das Hilfswerk in Libanon ab 1969 mit der Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zusam-
menarbeiten, nachdem die libanesische Regierung die-
ser die Verwaltung der Lager übertragen hatte. Auch
trat nach der Besetzung des Westjordanlands und des
Gaza-Streifens durch die israelische Armee in Folge
des Sechs-Tage-Kriegs von 1967 eine veränderte Si-
tuation ein. Auf Anfrage Israels und dessen Zusage,
die Arbeit der Organisation zu unterstützen, setzte
UNRWA seine Aktivitäten in den Gebieten fort. Auf-
grund der sich verschlechternden humanitären Situa-

dazu bei, eine Flüchtlingsnation zu generieren und Res-
sentiments und Rachegefühle der Generation von
1948 am Leben zu erhalten. Ein solches Klima mache
die jugendlichen Lagerbewohner empfänglich für ei-
ne Rekrutierung zum Kampf gegen Israel.18

Mit dieser provokanten These steht Luttwak nicht
alleine; allerdings vermitteln seine Ausführungen ein
recht vereinfachtes Bild der Situation. UNRWA wur-
de zu Zwecken des Krisenmanagements einer huma-
nitären Katastrophe gegründet, der im Kern ein po-
litisches Problem zugrunde liegt. Eine Lösung dieses
politischen Problems konnte und kann UNRWA
durch seine humanitäre Unterstützung nicht ersetzen,
und dies war auch nie ihr Ziel. Vielmehr hatten sich
die Vereinten Nationen mit der Gründung der Or-
ganisation entschlossen, gemäß den in der Charta ver-
ankerten Grundwerten eine moralische Verantwor-
tung für die Flüchtlinge zu übernehmen, deren Situ-
ation in vielerlei Hinsicht als einzigartig bezeichnet
werden kann.

Eine Eingliederung der Flüchtlinge in die arabi-
schen Nachbarländer wäre vermutlich auch ohne die
Existenz von UNRWA nicht in dem Maße erfolgt,
dass sich das Problem nach der Lesart von Luttwak
von selbst erledigt hätte. Lediglich Jordanien war nach
anfänglich größten Schwierigkeiten bereit, einen Groß-
teil der Flüchtlinge zu integrieren. In den anderen
Nachbarländern lag es eher im Interesse der Regie-
rungen, im Kontext des israelisch-arabischen Antago-
nismus das ungelöste Flüchtlingsproblem als ›schwä-
rende Wunde‹ zu erhalten. Ohne die Unterstützung
von UNRWA hätte sich die humanitäre Lage der
Flüchtlinge vermutlich nur verschlechtert, was nur zu
noch stärkeren Ressentiments gegen den ›Verursa-
cher‹ der Notlage geführt hätte. Hinzu kommt, dass
eine Eingliederung in die Gastländer nicht zwangsläu-
fig mit einer Aufgabe des Rechtsanspruchs einherge-
hen muss. Immerhin beinhaltet die Forderung der An-
erkennung des ›Rechts auf Rückkehr‹, auf dem die
Flüchtlinge beharren, auch die Anerkennung, dass ih-
re Situation Folge eines ihnen angetanen Unrechts ist.

Kontext und Herausforderungen

In der Tat ist das unterschiedliche und teilweise auch
widersprüchliche Verhalten der Gastländer nur eine
der Herausforderungen, mit denen sich das Hilfs-
werk konfrontiert sieht und die sich gerade daraus
ergeben, dass UNRWA als humanitäre Hilfsorgani-
sation in einem hoch politisierten Umfeld arbeitet.
Aufgrund ihrer Struktur steht die Organisation nicht
nur in einer Verpflichtung gegenüber den Empfängern
ihrer Hilfeleistungen, sondern auch in einem gewis-
sen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Gastlän-
dern und der internationalen Gebergemeinschaft. So
kann sie sich dem Einfluss regionaler politischer Er-
eignisse kaum entziehen und agiert in einem Span-
nungsfeld zwischen ihrer internationalen rechtlichen

10 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge v. 28.7.1951.

Text in: Christian Tomuschat (Hrsg.), Menschenrechte. Eine Samm-

lung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, 2., erw.

Aufl., DGVN-Texte 42, Bonn 2002, S. 494ff.

11 Vgl. UN-Dok. A/RES/59/117 v. 10.12.2004.

12 Vgl. UNRWA, Who is a Palestine Refugee?: http://www.un.org/

unrwa/refugees/whois.html (Übersetzung durch die Autorinnen). 

13 Vgl. Closing Protection Gaps. Handbook on Protection of Palestinian

Refugees, Badil: Bethlehem 2005; http://www.badil.org/Publications/

Books/Handbook.pdf, S. 409–420.

14 Das Hinzufügen der Nachkommen muss insbesondere als Zuge-

ständnis an die Gastländer gewertet werden, welche eine Beendigung

der Hilfeleistungen und somit eine ›automatische‹ Lösung des Pro-

blems fürchteten. Vgl. Benjamin Schiff, Refugees unto the Third Gene-

ration. UN Aid to Palestinians, New York 1995, S. 53f.

15 Siehe Jahresbericht ›UNRWA in 2006‹, S. 21: http://domino.un.org/

pdfs/unrwa_in_2006.pdf

16 Vgl. die Entwicklung der Flüchtlingszahlen laut UNRWA-Statistik.

Die Zahlen beruhen nicht auf demographischen Zählungen, sondern

auf der Registrierung der Flüchtlinge bei der Organisation; http://www.

un.org/unrwa/refugees/pdf/reg-ref.pdf

17 Von den 24 324 UNRWA-Mitarbeitern sind die große Mehrheit selber

Palästina-Flüchtlinge, siehe: http://www.un.org/unrwa/employment/

organization.html

18 Vgl. Edward Luttwak, Give War a Chance, Foreign Affairs, 78. Jg.,

Nr. 4 (Juli/August 1999), S. 36–44, hier S. 42.

19 Vgl. Schiff, Refugees unto the Third Generation, a.a.O. (Anm. 14), S. 7ff.
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tion wurde die Zuständigkeit von UNRWA durch die
Generalversammlung erweitert. Die in Folge dieses
Krieges vertriebenen und hilfsbedürftigen Personen –
die so genannten Binnenvertriebenen (Displaced Per-
sons) – konnten nun ebenfalls Hilfeleistungen in An-
spruch nehmen. Dies betraf sowohl bereits bei der
Organisation registrierte Flüchtlinge, die erneut ge-
flohen waren, als auch bislang nicht registrierte Per-
sonen.20

Um auf besondere Bedrohungen der Sicherheit und
der Menschenrechte der palästinensischen Flüchtlin-
ge angemessen reagieren zu können, wurde UNRWA
zudem von der Generalversammlung aufgefordert, in
Notfällen zusätzliche Hilfsmaßnahmen in den besetz-
ten Gebieten durchzuführen. Dies geschah zum ers-
ten Mal nach den Massakern von Sabra und Shatila
in Folge der Invasion Libanons durch Israel im Jahr
1982. Während der ersten (1987–1993) und der
zweiten Intifada (seit 2000) führte dies zu einer Er-
höhung des Anteils internationaler Mitarbeiter der
Organisation sowie der Einführung spezieller Pro-
gramme zur Beobachtung der aktuellen Konfliktsi-
tuation in den besetzten Gebieten.21 Auch wenn diese
Maßnahmen in gewisser Hinsicht als Schutzmaßnah-
men begriffen werden können, ändert dies nichts an
der Tatsache, dass das Mandat der Organisation nach
wie vor im Kern ein rein humanitäres ist. Die Einfüh-
rung dieser Maßnahmen spiegelt vielmehr wider, wie
die Vereinten Nationen mittels UNRWA kurzfristig
auf die Verschlechterung der Situation der Palästi-
nenser in Folge des sich zuspitzenden Konflikts rea-
giert haben.

Die Verschärfung der Lage während der beiden pa-
lästinensischen Aufstände führte überdies zu einem
extrem angespannten Verhältnis zwischen der Or-
ganisation und Israel. Insbesondere seit Ausbruch der
zweiten Intifada im September 2002 kam es von Sei-
ten UNRWAs zu Klagen darüber, dass die humani-
täre Arbeit der Organisation durch israelische Maß-
nahmen wie etwa die Abriegelungspolitik oder Ver-
hängung von Ausgangssperren erheblich behindert
würde. Von Seiten der israelischen Regierung wieder-
um gab es Vorwürfe, dass beispielsweise Kranken-
wagen der Organisation von terroristischen Gruppie-
rungen zum Transport von Waffen und Kämpfern
missbraucht würden. In diesem Kontext kam es zu
heftigen persönlichen Anschuldigungen gegen Peter
Hansen, von 1996 bis 2005 UNRWA-Generalbeauf-
tragter22, den die israelische Regierung beschuldigte,
eine konstant anti-israelische Linie zu verfolgen. Die-
se Parteilichkeit zeige sich in unausgewogenen und
übertrieben negativen Berichten über Israel. Nach ei-
nigen kontroversen Aussagen Hansens im Jahre 2004
forderte Israel eine UN-Untersuchung sowie den
Rücktritt Hansens. In der Tat wurde seine Amtszeit
im folgenden Jahr auf Betreiben der USA nicht mehr
verlängert.23 Im Juli 2005 wurde die Amerikanerin
Karen Koning AbuZayd zu seiner Nachfolgerin er-

nannt. In der amerikanischen Öffentlichkeit sind im-
mer wieder Vorwürfe laut geworden, das an UNRWA
gegebene Geld amerikanischer Steuerzahler finanzie-
re indirekt palästinensische ›Terroristen‹, da diese
Einrichtungen von UNRWA für ihre Zwecke nut-
zen würden und UNRWA auch Hamas-Mitglieder
beschäftige.24

Dieses Beispiel zeigt neben den schwierigen Ar-
beitsbedingungen vor Ort auch den Einfluss, den Ge-
berstaaten auf UNRWA ausüben können. Es zeigt
aber eben auch das oben erwähnte Dilemma von
UNRWA, die einer spezifischen Bevölkerungsgruppe
neutral und unparteiisch Hilfe leisten soll, und dies
in einem Umfeld unterschiedlichster Perspektiven,
Forderungen und Erwartungen.

UNRWA und der Friedensprozess

Im Friedensprozess spielt UNRWA aufgrund seines
Mandats keine aktive Rolle. Allerdings hat sein Ver-
lauf selbstverständlich Auswirkungen auf die Orga-
nisation. Während die Flüchtlingsfrage in den auf der
Nahost-Konferenz von Madrid 1991 eingerichteten
multilateralen Gesprächsrunden noch diskutiert wur-
de, entschied man sich in der Prinzipienerklärung über
vorübergehende Selbstverwaltung von 1993, diese
Frage bis zu den vorgesehenen Verhandlungen über
ein israelisch-palästinensisches Endstatusabkommen
aufzuschieben. Zunächst wurde die Palästinensische
Autonomiebehörde (Palestinian Authority – PA) zu
einem weiteren Ansprechpartner für die Organisation,
mit einem gleichwertigen Status wie die Gastländer
Jordanien, Syrien und Libanon.

Mit der Perspektive bevorstehender palästinensi-
scher Staatlichkeit verband sich ein Plan, der vorsah,
die Dienstleistungen von UNRWA an die PA zu über-
geben und die Organisation im Rahmen des Staats-
aufbaus schrittweise aufzulösen.25 Eine Tendenz, die
sich im Kontext dieses Planes entwickelte, war, dass
die westlichen Geberstaaten zunächst bevorzugt UN-
RWA-Projekte in den besetzten palästinensischen Ge-
bieten unterstützten. Dies sollte dazu beitragen, den
dort lebenden Palästinensern zu zeigen, dass mit dem
Friedensprozess eine konkrete Verbesserung der Le-
benssituation einhergehen würde. Die Kehrseite die-
ser Konzentration auf den palästinensischen Staats-
aufbau im Westjordanland und Gaza-Streifen war,
dass die Flüchtlinge in Jordanien, Syrien und Libanon
den Friedensprozess als ein Projekt der PLO und der
internationalen Gemeinschaft deuteten, sie politisch
und sozioökonomisch zu marginalisieren. Die ökono-
mische Entwicklung in den palästinensischen Gebie-
ten blieb jedoch infolge der israelischen Abriegelungs-
politik und der Fragmentierung der palästinensischen
Gebiete durch die fortgesetzten Siedlungsaktivitäten
weit hinter den Erwartungen zurück. Infolgedessen
wurde der Plan zur Auflösung von UNRWA nach
wenigen Jahren ad acta gelegt und als der Ausbruch
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von 1948 keine realistische Option zur Beilegung des
Konflikts sein. Vielmehr muss ein Lösungsmechanis-
mus gefunden werden, der auf den Prinzipien einer
begrenzten und gesteuerten Rückkehr sowie der Ent-
schädigung und Ansiedlung in aufnahmebereiten
Drittstaaten beruht. In einem erweiterten Sinne würde
›Rückkehr‹ die jederzeit und unbegrenzt mögliche An-
siedlung der palästinensischen Flüchtlinge in einem
neuen Staat Palästina einschließen müssen.27 Ein sol-
cher Staat müsste allerdings von seinem Zuschnitt
und seinen Ressourcen her in der Lage sein, den Rück-
kehrwilligen eine Lebensperspektive zu bieten, in de-
ren Licht ein Verzicht auf die jahrzehntelang erhobe-
ne Forderung, an die Orte der ›alten Heimat‹ auf dem
Gebiet des heutigen Israels zurückkehren zu können,
als vernünftig und zumutbar gelten kann.

Wie auch immer ein endgültiges Friedensabkom-
men aussehen wird, ohne eine Lösung der Flüchtlings-
frage wird es keine Grundlage zur Versöhnung und
somit keine dauerhafte Lösung bieten. Bis es dazu
kommt, wird UNRWA gebraucht, um den legitimen
Ansprüchen der Flüchtlinge auf Sicherung ihrer hu-
manitären Grundbedürfnisse gerecht zu werden. Eine
›Lösung‹ im Sinne Luttwaks wäre nicht nur zutiefst
inhuman. Im Zeitalter transnationaler Gewaltrisiken
wäre sie angesichts der zu erwartenden Radikalisie-
rung der betroffenen Menschen auch aus realpoliti-
scher Sicht kontraproduktiv.

der zweiten Intifada das Scheitern des Friedenspro-
zesses anzeigte, wurden auch die Hoffnungen auf ei-
ne Friedensdividende begraben.

Die von der zweiten Intifada und den israelischen
Militäroperationen zu ihrer Bekämpfung ausgelöste
tiefe Wirtschaftskrise in den besetzten palästinensi-
schen Gebieten führte dazu, dass UNRWA, die sich
aufgrund der wachsenden Zahl der registrierten
Flüchtlinge ohnehin in einem permanenten finanzi-
ellen Engpass befindet, sich zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht länger ausschließlich auf ihren ordentli-
chen Haushalt stützen kann. Zwar stockten wichtige
Geldgeber wie die Europäische Union seit dem Jahr
2001 ihre Zahlungen an den Allgemeinen Fonds von
UNRWA erheblich auf. Dennoch sah sich die Orga-
nisation gezwungen, Haushaltsengpässe durch Auf-
rufe zur Soforthilfe (emergency appeals) auszuglei-
chen. Dies gelingt ihr aber nur bedingt. Von Oktober
2000 bis Dezember 2006 konnte die Organisation
aufgrund unzureichender finanzieller Zusagen über
ein Drittel der von ihr als dringend erforderlich er-
achteten Leistungen für die Flüchtlinge nicht erbrin-
gen. Infolge der Abriegelung des Gaza-Streifens und
der bewaffneten Auseinandersetzungen im Flücht-
lingslager Nahr al-Bared in Nordlibanon verschärf-
te sich die Lage im Laufe des Jahres 2007 weiter:
Die geplanten humanitären Nothilfeleistungen von
UNRWA im Gaza-Streifen und Westjordanland
waren nur noch zur Hälfte durch finanzielle Zusa-
gen der Gebergemeinschaft gedeckt und der Aufruf
zur Soforthilfe für Nordlibanon erbrachte weniger
als ein Drittel der geforderten Mittel.26

Ausblick

Unabhängig von all den Problemen, Herausforderun-
gen und Vorwürfen, denen sich UNRWA gegenüber
sieht, hat sich immer wieder gezeigt, dass die Arbeit
der Organisation für die humanitäre Situation der
palästinensischen Flüchtlinge unverzichtbar ist. Ver-
gessen werden darf aber nicht, dass das Hilfswerk in
der Tat nur Krisenmanagement betreibt, eine politi-
sche Lösung der Flüchtlingsfrage aber nach wie vor un-
abdingbar ist; und dies nicht nur aus humanitären
Gründen, sondern auch und vor allem, weil sie unge-
löst weiterhin eine Quelle für Konflikte darstellt.

Der Rechtsstandpunkt der Palästinenser bezüglich
des Rückkehrrechts wird sich zwar kaum durchset-
zen können. Eine Lösung jedoch, die das Recht auf
Rückkehr nicht grundsätzlich wahrt und das Element
der Wahlfreiheit außer Acht lässt, wird weder von
den Palästinensern noch in der arabischen Welt als ge-
rechte Lösung akzeptiert werden. Solange eine Zwei-
Staaten-Lösung – im Sinne eines palästinensischen
Staates neben dem Staat Israel als Staat für die Ju-
den – auf der Agenda der Konfliktparteien und auch
der international Gemeinschaft steht, dürfte eine
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Ursprungsgebiete

20 UN Doc. A/RES/2252(ES-V) v. 4.7.1967, über: http://domino.un.org/
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Wie auch immer 
ein endgültiges
Friedensabkommen
aussehen wird, ohne
eine Lösung der
Flüchtlingsfrage
wird es keine
Grundlage zur
Versöhnung und
somit keine dauer-
hafte Lösung bieten. 



Standpunkt

Darüber freuen sich die Vereinten Nationen und alle
politischen Akteure, die sich um Friedenssicherung im
Nahen und Mittleren Osten sorgen. Diese Aussage be-
schreibt den Einsatz von gut 800 Soldaten der Deut-
schen Marine vor der Küste Libanons. Sie sind das größ-
te deutsche Kontingent unter der Flagge der UN. Ihre
Kameraden an Land, also beispielsweise in Afghanistan
und auf dem Balkan, dienen zwar auch unter einem Man-
dat des UN-Sicherheitsrats, aber nicht unmittelbar un-
ter dem Kommando der Vereinten Nationen.

Gemäß einer Vereinbarung mit Libanon vom 12. Ok-
tober 2006 führt Deutschland den Marineeinsatzver-
band (Maritime Task Force – MTF) der ›United Nations
Interim Forces in Lebanon – UNIFIL‹. Auch wenn der Name
dieser Mission auf eine Übergangslösung schließen las-
sen könnte, so sollte sie doch schon seit 1978 den Abzug
israelischer Truppen aus dem Süden Libanons überwa-
chen. UN-Generalsekretär Kofi Annan berichtete zwar
dem Sicherheitsrat am 24. Juli 2000, dieser Abzug sei
vollständig abgeschlossen, aber der Rat verlängerte das
UNIFIL-Mandat regelmäßig weiter, weil Libanon seine
eigene Souveränität gegenüber israelfeindlichen be-
waffneten ›Milizen‹ nicht durchsetzen konnte. Auch die
Präsenz der UNIFIL-Blauhelme konnte das kaum unter-
binden. 

So eskalierte die Lage durch einen abermaligen His-
bollah-Vorstoß nach Israel am 12. Juli 2006, bei dem Is-
rael drei gefallene, zwei verwundete und zwei entführte
Soldaten zu beklagen hatte. Den dadurch ausgelösten
›34-Tage-Krieg‹ mit erheblichen Verlusten und Zer-
störungen auf Seiten Libanons – auch in Israel gab es
zahlreiche Opfer in der Zivilbevölkerung – beendete
schließlich ein Waffenstillstand, dessen Einzelheiten Re-
solution 1701 vom 11. August 2006 bestimmte.

Danach sollte die UNIFIL von knapp 2000 auf bis zu
15 000 Soldaten verstärkt werden. Generalsekretär Kofi
Annan gelang es ungewöhnlich rasch, die dafür notwen-
digen Zusagen truppenstellender Nationen zu erhalten.
So tragen heute 28 Nationen zu den 13 530 Soldaten der
UNIFIL bei. Dass auch Deutschland dazu zählt, wird welt-
weit als ein wichtiger, aber auch notwendiger Schritt auf
dem Weg zur Übernahme von Mitverantwortung für
den Frieden angesehen. Drittgrößter UN-Beitragszah-
ler zu sein, verschafft einem Land weniger Ansehen als
die sichtbare Beteiligung an Friedensmissionen. 

Der modifizierte UNIFIL-Auftrag verlangt, der Regie-
rung Libanons zu helfen, dessen Grenzen zu sichern und
die illegale Einfuhr von Waffen zu verhindern. Soweit
im Mandat die maritime Grenze Libanons gemeint ist,
wird diese von der MTF gesichert. Ihr gehören außer den
deutschen auch Kriegsschiffe anderer NATO-Partner an.
Unter einem deutschen Admiral operieren sie im Rah-
men des ersten ›echten‹ maritimen Einsatzes der UN. 

Heute dürfen alle an der MTF beteiligten Seestreitkräf-
te eine zufriedenstellende Zwischenbilanz ziehen. Es ist
weder zu Verletzungen der seeseitigen Grenze Libanons
gekommen, noch hat es auf diesem Weg Waffenschmug-
gel gegeben. Die Seeblockade Israels gegen Libanon wur-
de aufgehoben und der über See abgewickelte Handel
des Levantestaats läuft wieder wie in Friedenszeiten. 

Dennoch bleiben Fragen: Libanon konnte im Inneren
bisher keine Stabilität herstellen. Trotz der massiven Prä-
senz der UN im Süden des Landes können dessen Streit-
kräfte und die Polizei das staatliche Gewaltmonopol nicht
durchsetzen. Da der Sicherheitsrat nicht den Mut hatte,
UNIFIL ein robustes Mandat nach Kapitel VII UN-Charta
zu erteilen, ist jeglicher Versuch unterblieben, die ag-
gressive Hisbollah zu entwaffnen und damit das Haupt-
hindernis für die innerstaatliche Souveränität zu besei-
tigen. Mag es auch über die 110 Seemeilen lange libanesi-
sche Küste keinen Waffenschmuggel gegeben haben, so
sind doch die 230 Kilometer der syrisch-libanesischen
Landgrenze geradezu eine Eingangspforte für Waffen
aller Art. In seinem Bericht an den Sicherheitsrat vom 29.
Juni 2007 beklagte Generalsekretär Ban Ki-moon deshalb
den »continuous flow of weapons«. So transportierten
alleine am 6. Juni 2007 vier Lastkraftwagen jeweils zwei
Mehrfachraketenwerfer und entluden sie bei einem Au-
ßenposten der Volksfront für die Befreiung Palästinas.
Die Bestände der Hisbollah an Langstreckenraketen, Pan-
zer- und Luftabwehrraketen sind längst wieder aufge-
füllt und übertreffen die vorherigen Mengen.

Dennoch gibt es keine nennenswerte Reaktion des
Sicherheitsrats. Sogar der feige Anschlag vom 24. Juni
2007, dem sechs spanische Blauhelm-Soldaten zum
Opfer fielen, löste keine erkennbare Reaktion des Gre-
miums aus. Weder die Aufstellung einer libanesischen
Grenzpolizei noch die Markierung der libanesisch-syri-
schen Grenze kommen so voran, wie es notwendig wäre.

Angesichts solcher Passivität der Welt nimmt es nicht
wunder, dass der planmäßige Abzug des kleinen fin-
nisch-irischen Kontingents vom Fluss Litani nur vor Ort
und in Beirut sehr bedauert wurde. Bei allem verdienten
Respekt für die MTF vermitteln Blauhelm-Soldaten an
Land den Libanesen eher als ihre Kameraden zur See ein
Gefühl von Sicherheit. 

Vielleicht will der Sicherheitsrat seine Entschluss-
Schwäche ja damit kaschieren, dass er das UNIFIL-Man-
dat am 24. August 2007 mit Resolution 1773 bis zum 31.
August 2008 verlängert hat. Diesem ungewöhnlich weit
gesteckten Ansatz folgte die Generalversammlung mit
der Bewilligung eines Budgets von knapp 750 Millionen
Dollar. Leider ist jedoch bisher nicht erkennbar, dass das
für ein so kleines Land erhebliche personelle und materi-
elle Engagement der UN das Ziel einer Stabilisierung der
Situation im Krisenzentrum Nahost erreichbar macht.

»Deutschland zeigt Flagge!«

Manfred Eisele, 
geb. 1938, ehemaliger

General, war von
1994 bis 1998 

Beigeordneter
Generalsekretär für
Planung und Unter-
stützung in der UN-

Hauptabteilung
Friedenssicherungs-

einsätze (DPKO). 
Anschließend leitete  

er mehrere Unter-
suchungskommis-

sionen in Afrika 
und ist weiterhin

Berater des DPKO.

Manfred Eisele
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Interview mit Angela Kane, Beigeordnete Gene-
ralsekretärin für politische Angelegenheiten der
Vereinten Nationen, über die unterschätzte Rolle
der präventiven Diplomatie, Gute Dienste in Myan-
mar und Nepal, Sekretariatsreform, sexuellen
Missbrauch durch Blauhelme und die Rolle der
UN in Irak.

Frage: Frau Kane, Sie sind seit Dezember 2005 Bei-
geordnete Generalsekretärin für politische Angele-
genheiten in der Hauptabteilung Politische Angele-
genheiten (Department of Political Affairs – DPA).
Was genau sind Ihre Aufgaben? 
AAnnggeellaa  KKaannee:: Es gibt einen Untergeneralsekretär für
politische Angelegenheiten. Er hat zwei Beigeordnete
Generalsekretäre unter sich. Mein Kollege Haile Men-
kerios ist verantwortlich für Afrika und für den Si-
cherheitsrat. Ich bin für den Rest verantwortlich, das
heißt Nord- und Südamerika, Europa, Nahost, Asien
und Pazifik. Dann gibt es noch zwei weitere Bereiche,
die angegliedert sind. Das ist zum einen die so ge-
nannte Gruppe Entkolonialisierung [Decolonization
Unit], ein sehr kleiner Bereich, und zum anderen die
Abteilung für die Rechte der Palästinenser [Division
for Palestinian Rights].

Politische Angelegenheiten, das klingt ziemlich um-
fassend. Wofür ist DPA zuständig, wofür die Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze – DPKO? Ist
dies immer klar voneinander zu trennen?

Das ist klar voneinander zu trennen. DPKO ist
verantwortlich für die 18 Missionen, die die UN in
verschiedenen Ländern hat. Das sind Missionen, in
denen Blauhelme eingesetzt werden. Die einzigen
Ausnahmen, bei denen dies nicht der Fall ist, sind
Kosovo und Afghanistan. Dort sind die Blauhelme
keine Blauhelme, sondern von der NATO gestellt:
die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe ISAF
in Afghanistan und die Kosovo-Truppe KFOR. DPA
hat auch Missionen, aber ohne Blauhelme. Die Mis-
sionen in Nepal und Irak, zum Beispiel, werden von
uns geführt. Die politische Abteilung hat praktisch
zwei Hauptaufgaben: die eine umfasst die präven-
tive Diplomatie und die Guten Dienste, die andere
ist so eine Art Auswärtiges Amt für den Generalse-
kretär.

In den Bereich Gute Dienste fallen auch die Sonder-
beauftragten und Sondergesandten des Generalse-
kretärs. Die Zahl dieser Gesandten hat sich in den

letzten Jahren vervielfacht. Derzeit sind etwa 60 im
Einsatz. Bereitet dies Probleme?

Es kommt darauf an. Nicht alle Personen sind zu
100 Prozent als Beauftragte tätig. Sie werden zu ver-
schiedenen Einsätzen berufen; dies variiert ein bis-
schen, und es sind auch nicht nur Einsätze zu Län-
dern. Es gibt auch viele Beauftragte, die Themen ab-
decken, zum Beispiel HIV/Aids. Sie werden nicht not-
wendigerweise vom DPA betreut, sondern von ande-
ren Abteilungen, in diesem Fall etwa von der Welt-
gesundheitsorganisation. 

Wo wir sehr aktiv sind, dass sind die politischen
Abgesandten. Wenn es sich zum Beispiel um die Gro-
ßen Seen in Afrika oder um Somalia handelt. Das sind
dann Sonderbeauftragte und Sondergesandte, die ei-
nen bestimmten politischen Bereich abdecken, und
die von uns geleitet werden. Ein aktuelles Beispiel ist
Myanmar. Der für dieses Land zuständige Sonder-
berater Ibrahim Gambari arbeitet eng mit uns zu-
sammen. Wir haben unsere politischen Beamten –
political officers – für ihn abgestellt. Diese begleiten
und unterstützen ihn inhaltlich. Das ist eingebun-
den in die Abteilung.

Im Oktober wurde eine Erklärung des Sicherheits-
rats zu Myanmar verabschiedet …

Ja, eine Erklärung des Präsidenten,1 die abgestimmt
werden muss. Das ist insofern bedeutend, als dass
dies zum ersten Mal passiert ist. Für eine solche Er-

Angela Kane am 12. Oktober in Berlin.                   Foto: Monique Lehmann 

»Für den Patienten ist nie genug Geld da, 
für einen Sarg immer«

1 UN-Dok. S/PRST/2007/37 v. 11.10.2007.
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Angela Kane
»Als Frau ist es nicht ganz einfach, sich in der Männerwelt
der Vereinten Nationen hochzuarbeiten«, hat Angela Kane
einmal gesagt – und doch hat sie es geschafft. Seit Dezember
2005 ist die 59-Jährige als Beigeordnete Generalsekretärin
für politische Angelegenheiten die höchstrangige Deutsche
im UN-Sekretariat in New York. Mit einer Juniorposition im
Büro des damaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim
begann im Jahr 1977 die bemerkenswerte Karriere der da-
mals 29 Jahre alten studierten Philologin und Politologin.
Nach mehreren Feldaufenthalten in Indonesien und Thai-
land Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre, kehrte
sie zurück in das Büro des Generalsekretärs, dessen Name
nun Boutros Boutros-Ghali war. Für ihn arbeitete sie vier
Jahre als ›Principal Officer‹ für politische Angelegenheiten
und später in verschiedenen Abteilungen im Sekretariat.
Immer wieder verließ sie den Amtssitz in New York, um Er-
fahrungen im Feld zu sammeln. So war sie als Wahlbeob-
achterin in Nicaragua und El Salvador sowie als Stellver-
tretende Sonderbeauftragte für die UN-Friedensmission
in Äthiopien und Eritrea im Einsatz. In New York leitete sie
die Abteilung Amerika und Europa in der Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten und stieg später zur Beigeord-
neten Generalsekretärin, zuständig für Generalversamm-
lung und Konferenzmanagement, auf. In ihrer heutigen Po-
sition in der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten ist
sie »für alles außer Afrika und Sicherheitsrat« zuständig, un-
terstützt von einem über 100-köpfigen Mitarbeiterstab.

klärung gibt kein Veto, sondern alle Sicherheitsrats-
mitglieder müssen im Konsens abstimmen. Das ist
deshalb bedeutsam, weil China sich immer dagegen
gewandt hat, Myanmar überhaupt auf die Agenda
des Sicherheitsrats zu setzen, geschweige denn eine
Erklärung zu Myanmar abzugeben. Die Chinesen ha-
ben großen Einfluss im Land, auch durch die Han-
delsbeziehungen und die lange gemeinsame Grenze
von knapp tausend Kilometern. Deswegen war es
wichtig, dass im Sicherheitsrat diese Erklärung an-
genommen wurde. 

Obwohl sie relativ schwach ist…
Ja, aber man muss den größeren Kontext sehen.

Immerhin ist dies eine Erklärung des Sicherheitsrats.
Die frühere Stellungnahme war nur eine Presseerklä-
rung. Das Interessante ist, dass sich China dieses Mal
nicht dagegen gestellt hat. Dies kommt meiner An-
sicht nach auch, weil sich die ASEAN-Staaten vor
kurzem in einer sehr scharfen Erklärung gegen My-
anmar gewandt haben. Obwohl sie bisher gemeint
haben, dass könne man nicht machen, ASEAN sei
Familie und man trägt seine Streitigkeiten nicht öf-
fentlich aus. Dieses Mal hat die ASEAN-Gruppe sehr
deutliche Worte gegen Myanmar gefunden. Das ist

sehr bedeutsam und dies hat sich, meiner Ansicht
nach, jetzt auch im Sicherheitsrat widergespiegelt. 

Wenn eine Präsenz der UN in Myanmar politisch mög-
lich wäre, wie könnte sie aussehen?

Die Präsenz der UN in Myanmar besteht schon
seit langer Zeit. Dort sind die Hilfsorganisationen
der UN angesiedelt, das heißt das Entwicklungspro-
gramm, das Kinderhilfswerk und so weiter. Das sind
üblicherweise die Organisationen, die versuchen, der
Bevölkerung des Landes in der Entwicklungszusam-
menarbeit zu helfen. 

Was jetzt ansteht, ist nicht eine Vermittlung, son-
dern eine Begleitung der Militär-Junta, um zu sehen,
wie man die Situation entschärfen kann und wie man
ihr eventuell hilft, die Situation zu bewältigen, ohne
weiteres Blut zu vergießen. Eigentlich sollte man auch
darauf abzielen, eine Einigung zu erreichen zwischen
Daw Aung San Suu Kyi und den Gruppen, die sie re-
präsentiert, und der Junta. Aber das wird lange dau-
ern. Dies kann nicht von heute auf morgen passieren.
Man darf nicht vergessen, wie lange die Junta schon
an der Macht und wie stark sie im Land ist. Unser Be-
mühen ist, weiteres Blutvergießen zu vermeiden und
zu einer friedlichen Lösung zu kommen. 

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass wir uns
mit Myanmar beschäftigen. Letztes Jahr war Ibrahim
Gambari, noch in seiner vorherigen Funktion als Un-
tergeneralsekretär für politische Angelegenheiten,
zweimal im Land und hat es auch tatsächlich ge-
schafft, den Kontakt zu den Generälen herzustellen –
was bestimmt nicht einfach ist; daran sind viele vor-
her gescheitert. Weil er diesen Zugang gefunden hat,
ist er auch zum Sonderberater ernannt worden. Das
ist sicher sehr wichtig, weil er jemand ist, dem die
Generäle gewillt sind zuzuhören. Davon gibt es mei-
ner Ansicht nach kaum jemanden.

Sehen Sie ein Risiko für Ihre Abteilung in der diesen
Sommer beschlossenen DPKO-Reform? Immerhin wird
nun die gesamte administrative und logistische Un-
terstützung für alle Missionen in einer neuen Abtei-
lung für Feldeinsätze (und damit effektiv unter DP-
KO-Kommando) zentralisiert sein. Was passiert mit
den politischen Missionen, für die DPA zuständig ist? 

Die DPKO-Reform war sicherlich sehr umfassend.
Aber man muss auch sehen, dass das nicht plötzlich
aus dem Stand geschehen ist. DPKO hatte bereits zwei
Jahre daran gearbeitet. Der Generalsekretär hat ge-
sagt, er macht die DPKO-Reform zu einer Priorität
seiner Amtszeit, weil die Friedenssicherung in der letz-
ten Zeit so enorm gewachsen ist. Wir haben derzeit
über 100 000 Blauhelme. Wenn noch die Mission in
Darfur hinzukommt und eventuell Somalia und
Tschad, dann werden wir summa summarum 135 000
Blauhelme haben. Das kann von der jetzigen Verwal-
tung einfach nicht bewältigt werden. Deswegen muss-
te die Abteilung aufgestockt werden. 
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Darüber hinaus hatte DPKO den Vorschlag ge-
macht, sich selbst anders zu strukturieren. Darum hat
man eine so genannte Hauptabteilung für die Unter-
stützung der Feldeinsätze (Department of Field Sup-
port – DFS) geschaffen und das DPKO, also ›Opera-
tions‹, die diese 18 Missionen inhaltlich betreuen. DFS
ist für den ganzen administrativen und personellen
Unterbau der Missionen zuständig. Das heißt, wenn
wir jetzt 1000 Zivilisten nach Darfur schicken, dann
sind es unsere Kollegen vom DFS, die diese 1000 Zi-
vilisten rekrutieren – entweder aus dem UN-System
oder vom freien Arbeitsmarkt. Das tun sie nicht nur
für DPKO, sondern auch für DPA – zum Beispiel für
unsere Missionen in Nepal, Irak und in Afrika. Das
war aber auch schon vorher so.

Was sich jedoch nun ändern wird, ist, dass der
Generalsekretär gesagt hat, er möchte auch DPA re-
formieren. Das heißt, DPA wird jetzt auch reorgani-
siert – nicht restrukturiert, sondern verstärkt. Er sagt,
im Grunde sind die Vereinten Nationen zu sehr auf
das ›Peacekeeping‹ konzentriert. Die Friedenssiche-
rung hat ja momentan einen dreimal so großen Jah-
reshaushalt wie das reguläre Budget der Vereinten Na-
tionen. Aber die Friedenssicherung ist immer nur das
letzte Mittel. 

Worauf es eigentlich ankommt, sind Friedensver-
handlungen. Zum Beispiel Darfur: Dort muss eine
politische Lösung des Konflikts gefunden werden. Der
Konflikt ist ja noch da, den beruhigt man vielleicht,
wenn man die 26 000 ›Peacekeeper‹ hinschickt. Oder
man sagt, der Genozid und das Töten werden been-
det, wenn wir die Blauhelme dorthin schicken. Aber
eigentlich muss eine politische Lösung her. Der Ge-
neralsekretär hat vor kurzem gesagt, DPA sei viel zu
schlecht ausgestattet, um diese Aufgaben zu erfüllen.
Deswegen müssen wir personell verstärkt werden.
Das ist jetzt der nächste Reformschritt. Unser Bericht
über die Verstärkung liegt den Mitgliedstaaten vor.
Der geht erst zum Beratungsausschuss ACABQ und
dann zum Fünften Ausschuss der Generalversamm-
lung [Finanzen]. Wir hoffen, dass der Beratungspro-
zess noch vor Ende des Jahres abgeschlossen wird.
Dies ist für uns sehr wichtig, weil wir dann hoffentlich
endlich ausreichende Ressourcen haben, um alles
besser abzudecken. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir haben vorhin von
Myanmar gesprochen. Wir haben einen politischen
Beamten in unserem Regionalbüro, der sich mit My-
anmar befasst. Aber er hat auch noch drei, vier an-
dere Länder zu betreuen. Jetzt aber, wo mehr Bewe-
gung in die Sache mit Myanmar kommt – der Son-
derbeauftragte fährt regelmäßig zu Konsultationen
dorthin und in andere Länder – brauchen wir zwei
Leute, die ihm bei dieser Aufgabe unterstützen. Aber
diese zwei Kollegen müssen wir aus der Asien-Pa-
zifik-Abteilung abstellen, das sind zehn Prozent des
Arbeitsstabs. Nur damit Sie einmal eine Vorstellung
davon bekommen, wie klein die Abteilung ist.

Wie viele Personen sind es denn?
In allen vier Regionalabteilungen sind etwa 50 Per-

sonen zuständig für 192 Länder, darunter eine Reihe
von Krisengebieten. Dass dies zu knapp ist, ist offen-
sichtlich. Aber es wurde immer ein bisschen beiseite
geschoben, weil gesagt wurde, die Friedenssicherung
sei wichtiger. Dieser Generalsekretär hat jetzt end-
lich gesagt, dass auch DPA gestärkt werden muss. 

Dies geht zurück auf den Brahimi-Bericht aus
dem Jahr 2000. Darin hat Lakhdar Brahimi emp-
fohlen, zunächst die Friedenssicherung zu stärken.
Dann sollte als nächster Schritt die Friedenskonsoli-
dierung folgen, das heißt auch eine Stärkung von DPA.
Dieser zweite Schritt ist aber nie erfolgt. Vermutlich
dachte man sich, die 200 Posten für DPKO reichen
erst einmal. Das war schon teuer genug, man wollte
jetzt nicht noch mehr. So wurde es immer wieder hint-
angestellt. Generalsekretär Ban Ki-moon sagt jedoch
sehr deutlich, er möchte DPA stärker ausbauen, weil
im Grunde genommen die Friedensschaffung sehr
viel wichtiger ist als die Friedenssicherung. In Afrika
sagt man: Für den Patienten ist nie genug Geld da, für
einen Sarg immer.

Auf wie viel Zuwachs hoffen Sie?
Wir hoffen auf um die 90 Stellen. Das wäre für

uns eine deutliche Verstärkung, und es sind ja keine
großen Summen im Gesamtkontext des UN-Haus-
halts. Vom Finanziellen her beläuft sich der Zuwachs
auf etwa 18 Millionen Dollar pro Jahr. Die ganze po-
litische Abteilung besteht momentan, inklusive der
Sekretärinnen, aus etwa 320 Stellen. Das ist natür-
lich sehr wenig. Da gehört auch der ganze Apparat da-
zu, der den Bereich Sicherheitsrat abdeckt. Da der Rat
mittlerweile fast täglich zusammenkommt, bedeutet
allein das einen ziemlichen Aufwand für das Sekreta-
riat. Dann müssen auch noch die vom Rat eingesetz-
ten Sanktionsausschüsse betreut werden. Die Zuar-
beit wird von uns gemacht, und das nimmt viel Zeit
in Anspruch.

Wie hat sich die Ernennung von Lynn Pascoe, einem
Amerikaner, zum Leiter der Abteilung ausgewirkt?
Wird die DPA-Arbeit nun von der Gruppe der 77 kri-
tischer gesehen? 

Ursprünglich war man schon ein bisschen erstaunt,
dass ein Amerikaner zum Untergeneralsekretär er-
nannt wurde. Andererseits war es ja früher auch lan-
ge Zeit ein Engländer, nämlich Kieran Prendergast. Es

»Die Vereinten Nationen sind zu sehr auf das ›Peace-
keeping‹ konzentriert, doch die Friedenssicherung ist im-
mer nur das letzte Mittel. Es muss eine politische Lösung
des Konflikts gefunden werden.«
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hat nie Kommentare dazu gegeben, dass er Engländer
war. Darum sehe ich eigentlich keinen großen Unter-
schied. 

Ich finde es eher positiv in der Hinsicht, dass die
Ernennung von Lynn Pascoe einen noch direkteren
Kontakt zu den USA ermöglicht, die schließlich eine
Supermacht ist. Man denkt, er könne mehr bewegen.
Was die G-77 aufwerfen, ist der Fokus der aktuellen
Reforminitiativen. Bisher ist die ganze Verstärkung
der UN im Bereich Friedenssicherung und im poli-

tischen Bereich angesiedelt. Die G-77-Staaten fra-
gen sich: Wie steht es denn mit der Entwicklungshil-
fe und dem Wirtschaftsbereich? Wie verstärkt man
die UN dort?

Vor kurzem ist eine Studie2 erschienen, die be-
legt, dass die ganze Entwicklungshilfe, die in den
letzten 15 Jahren nach Afrika gegangen ist, durch
Kriege und Konflikte vollkommen aufgezehrt wur-
de. Das beweist einmal mehr, wie wichtig es ist, den
Frieden zu erhalten beziehungsweise wieder herzu-
stellen, damit ein Land sich auch wirtschaftlich ent-
wickeln kann.

Hat Lynn Pascoe schon Änderungen herbeigeführt?
Eine Änderung, die er herbeigeführt hat – und das

begrüße ich sehr – ist, dass er diese personelle Verstär-
kung unterstützt und vorangetrieben hat. Das ist mei-
ner Ansicht nach genau die Richtung, in die wir gehen
mussten. Er hat aber an der Grundkonzeption der Ab-
teilung nichts verändert. Diese personelle Verstärkung
wird die Ausrichtung nicht verändern, weil sie richtig
ist und funktioniert.

Was der neue Generalsekretär sehr stark unter-
streicht, ist Ergebnisorientierung. Es sei zwar wich-
tig, an einer Sache zu arbeiten, doch die Arbeit müsse
auch Resultate zeigen. Er ist ergebnisorientierter als es
vielleicht andere vor ihm waren. Er betont das sehr
oft. In unserer Arbeit ist es nicht immer möglich, gleich
Resultate vorzuzeigen. Auch wenn sie da sind, sind es
oft kleine Erfolge, kleine Schritte. Das ist eher das Pro-
blem. Die Resultate sind nicht immer sofort zu erken-
nen, aber dennoch sind unsere Anstrengungen der Mü-
he wert und auch erfolgreich.

Ich gebe ihnen ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr
die Nepalesen beim Prozess der Entwaffnung der Ma-
oisten begleitet. Sie haben eine Einigung erzielt. Wir
hatten einen sehr guten politischen Mitarbeiter dort,
der sich darum gekümmert hat und sehr gut integriert
war. Darauf aufbauend ist dann im Januar dieses Jah-
res die Mission entstanden [UNMIN]. Die Nepalesen
wollten auf gar keinen Fall, dass es eine friedenser-
haltende Mission wird. Sie wollten eine politische
Mission. Unser Mandat ist relativ beschränkt: zum
einen das so genannte ›arms monitoring‹, [Überwa-
chung des Umgangs mit den Waffen und dem be-
waffneten Personal beider Seiten] und zum anderen
die Vorbereitung von Wahlen. Sie haben jetzt aller-
dings bereits zum zweiten Mal den Wahltermin ver-
schoben. Dann ist es eben das Problem: Was kann
man momentan für einen Erfolg vorweisen? Der Er-
folg ist, dass der Prozess noch immer am Laufen ist.
Wenn jedoch nicht bald Wahlen stattfinden, wird es
immer schwieriger zu verhindern, dass nicht alles aus
dem Ruder läuft. Weil immer neue Forderungen ge-
stellt werden, und es nicht immer einfach ist, diese zu
erfüllen. Wir können dies auch gar nicht. Die Grund-
entscheidungen  müssen von den Nepalesen selbst ge-
troffen werden.

Die letzten drei Jahre unter Kofi Annan waren ange-
sichts der Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs
durch Blauhelme und dem ›Öl-für-Lebensmittel‹-
Programm eine nicht gerade angenehme Zeit für die
UN. Wie haben Sie selbst diese Zeit erlebt? Waren
die Vorwürfe berechtigt?

Es ist natürlich nicht besonders schön, wenn man
irgendwo hinkommt und sofort angegriffen wird,
wenn man für die UN arbeitet. Ich muss aber sagen,
dass es sehr von der Presse hochgespielt worden ist,
vor allem in Amerika. Erst einmal war es das ›Öl-für-
Lebensmittel‹-Programm. Da sind sicherlich einige
Abläufe nicht korrekt gewesen. Aber man muss auch
sehen, dass die einzige Anschuldigung, die noch nicht
einmal erhärtet werden konnte, ist, dass einer der
höchsten Mitarbeiter etwa 150 000 Dollar an Zu-
wendungen bekommen haben soll. Man hat es ihm
nie beweisen können. Dennoch wurde er in der Pres-
se schon vorverurteilt. Das ist der einzige konkrete
Geldmissbrauch, den man einem UN-Beamten zur
Last legt. 

Was man allerdings festgestellt hat, ist, dass rie-
sige Summen verschoben wurden – von den Nach-
barländern und von Ländern, die mit Irak Handel
getrieben haben. Aber das hat mit den UN nur in-
soweit etwas zu tun, als dass die ganzen Verträge,
die abgeschlossen wurden, durch den Sanktionsaus-
schuss abgesegnet wurden, das heißt von den Mit-
gliedstaaten, die im Sanktionsausschuss des Sicher-
heitsrats sitzen.

Darüber hinaus sind auch einzelne private Ge-
schäftsmänner illegaler Praktiken überführt und da-

»Die ganze Entwicklungshilfe, die in den letzten 15 Jahren
nach Afrika gegangen ist, wurde durch Kriege und Konflik-
te vollkommen aufgezehrt.«

»Der neue Generalsekretär ist ergebnisorientierter als es
vielleicht andere vor ihm waren.«
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für verurteilt worden. Das hat aber alles nichts mit
den UN zu tun. Es wird immer gesagt, es seien 36
Milliarden Dollar verschoben worden. Diese Ziffer
bedeutet mir schon gar nichts mehr. Ob das jetzt 6
Milliarden waren oder 36 Milliarden. Man wusste
gar nicht, wo diese Zahlen herkommen und wie sie
sich aufaddieren.

Die Volcker-Kommission hat aber doch mühseligst
die ganzen Vorkommnisse untersucht und konkre-
te Ergebnisse präsentiert.

Mühselig kann man wohl sagen. Das war eine
ziemlich teure Angelegenheit. Ich fand auch richtig,
dass die Untersuchung gemacht wurde. Was aber da-
bei an Anschuldigungen gegen die UN herausgekom-
men ist, ist nicht sehr viel gewesen. Das wurde dann
von der Presse sehr aufgebauscht.

Wie sieht es mit den Vorwürfen zu sexuellem Miss-
brauch durch Blauhelme aus?

Mit dem sexuellen Missbrauch, das ist schon et-
was, was den UN ziemlich geschadet hat. Ich wurde
vor zweieinhalb Jahren vom Generalsekretär gebeten,
zu prüfen, worauf das alles beruht. Ich war damals
mit einem kleinen Team über zwei Monate in Kongo
und habe so eine Art Bestandsaufnahme gemacht und
dabei einige Verfehlungen und grundlegende struk-
turelle Probleme festgestellt.

Erst hieß es, es gebe über 300 Anschuldigungen.
Diese Meldung wurde in der Presse verbreitet. Die
Realität sah etwas anders aus. Wir haben zwei Schuh-
kartons bekommen, mit Zetteln, E-Mails und Na-
men darin. Das haben wir alles gesichtet. Wir hatten
oft weder ein Opfer noch einen Tatort noch ein Da-
tum. Man hatte also mehr oder weniger nur Verdäch-
tigungen: Irgendjemand soll irgendwo vergewaltigt
worden sein. Man hatte keine Anhaltspunkte, um
dem überhaupt nachzugehen. Als wir dann alles un-
tersucht hatten, blieben weniger als 30 konkrete Ver-
dachtsfälle übrig. Denen sind wir auch konsequent
nachgegangen. 

Es hat sicherlich einige schlimme Fälle gegeben.
Prostitution war ein Problem. Und ein Franzose hat
Kinder missbraucht und dies auch noch gefilmt. Es
war ein wirklich furchtbarer Fall. So etwas kann lei-
der passieren in einer so großen Mission, in einem so
großen Land, das von Gewalt und Rechtlosigkeit ge-
prägt ist. Das war außerordentlich bedauerlich und
wurde natürlich strafrechtlich verfolgt. 

Also nur ein Einzelfall?
Ich will nicht vertuschen, dass eine Reihe von

schrecklichen Vergehen begangen wurde. Auf der an-
deren Seite ist es aber auch so, dass viele dieser se-
xuellen Missbräuche darauf beruhen, dass in Kongo
Prostitution ab 14 Jahren erlaubt ist. Die UN sagen,
Sex mit Minderjährigen, das heißt unter 18 Jahren,
ist tabu, und Prostitution ist sowieso nicht erlaubt.

Aber man muss auch sehen, dass die Armut im Land
ziemlich groß ist. Wenn jemand kommt und sagt,
»Du wirst jetzt meine Frau für sechs Monate und
ich bezahle dich dafür«, dann tun dies sehr viele. So
sind die Verhältnisse oft. Das ist sicherlich nicht rich-
tig. Aber es ist sehr schwer, das gänzlich zu unter-
binden. Man kann Maßnahmen ergreifen, um diese
Praktiken einzuschränken. Viele der Kommandan-
ten zum Beispiel, waren sich gar nicht bewusst, wie
verbreitet das war. Warum? Die Soldaten haben sich
nach Dienstschluss den Mufti angezogen und sind ins
Dorf gegangen. Das haben wir sehr eingeschränkt,
was sicherlich nicht einfach ist – weder für die Kom-
mandanten noch für die Soldaten. Können wir se-
xuelle Ausbeutung und Prostitution jemals ganz un-
terbinden? Ich glaube nicht. Aber man kann eine
Menge dagegen tun.

Ein Problem ist doch auch, dass es sich bei den Blau-
helmen um Soldaten nationaler Armeen handelt, die
zwar dem UN-Kommando unterstellt sind, aber nach
dem Verhaltenskodex ihres Landes handeln. Es wur-
de gesagt, da könne man nichts machen.

Das ist richtig; UN-Soldaten stehen unter der Ge-
setzgebung ihres jeweiligen Herkunftslands und sind
natürlich durch ihren kulturellen Kontext geprägt.
Dennoch kann man eine Menge tun. Wir lassen in-
zwischen die Personalakten der Soldaten prüfen, be-
vor sie entsandt werden. Wenn sie durch irgendwel-
ches Fehlverhalten auffällig geworden sind, werden
sie auf keinen Fall eingesetzt. Die Kommandanten
werden für ihre Soldaten zur Rechenschaft gezogen.
Mangelnde Disziplin ist nun ein Vergehen der Solda-
ten, aber auch ihrer Vorgesetzten, wenn diese ihre Auf-
sichtspflicht verletzt und das nicht unterbunden haben.
Dies ist neu. Das hat man früher nicht gemacht. 

Außerdem haben wir gelernt, dass wir die UN-
Standards noch deutlicher machen und Informatio-
nen klar verständlich ausgeben müssen. Nicht in je-
dem Land ist Prostitution untersagt, und auch die
Minderjährigkeit wird nicht überall gleich festgesetzt.
Wir müssen das Bewusstsein für Recht und Unrecht
schärfen, um Fehlverhalten schon im Keim zu ersti-
cken. Darum wird unser Verhaltenskodex nun auch

»Können wir sexuelle Ausbeutung und Prostitution jemals
ganz unterbinden? Ich glaube nicht. Aber man kann eine
Menge dagegen tun.«

2 IANSA, Oxfam, and Saferworld (Eds.), Africa’s Missing Billions. In-

ternational Arms Flows and the Cost of Conflict, Briefing Paper No.107,

Oktober 2007; http://www.oxfam.org/en/files/bp107_africas_missing

_billions_0710.pdf/download
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in die Landessprachen der Truppensteller übersetzt,
und alle Soldaten müssen – ebenso wie unsere zivi-
len Mitarbeiter – zu Beginn ihres Einsatzes an einer
Schulung teilnehmen. Man hat ganz konsequent ge-
sagt, dies sind die roten Linien, die ihr nicht über-
schreiten dürft. Soldaten mit Bussen ins Bordell zu
bringen, ist so eine rote Linie. In der Hinsicht, dass
man das nicht laut und deutlich genug gesagt hat,
hat bei den UN sicherlich ein Defizit bestanden. Doch
das hat sich in letzter Zeit sehr geändert. 

Ich möchte aber auch betonen, dass Fehlverhal-
ten und Disziplinlosigkeit nur einigen wenigen UN-
Mitarbeitern vorzuwerfen ist. Die allermeisten ›Peace-
keeper‹ – Militärs und Zivilisten gleichermaßen – ar-
beiten im Rahmen der vorgegebenen Standards und
mit großem Engagement, oftmals in schwierigen und
gefährlichen Situationen. Und dafür sind wir als Or-
ganisation ebenso wie die Bevölkerung der Gastlän-
der, in denen UN-Missionen stationiert sind, sehr
dankbar. Es wäre falsch, diesen ehrenhaften Einsatz
mit dem Fehlverhalten einzelner Soldaten oder Zivi-
listen in einen Topf zu werfen.

Ich würde gerne auf Irak zu sprechen kommen, ein
Land, in dem DPA auch engagiert ist. Können und sol-
len die UN den Koalitionstruppen dabei helfen, den
Schaden wieder gutzumachen, den sie selbst ange-
richtet haben? Ban Ki-moon scheint weniger zöger-
lich zu sein als sein Vorgänger, die UN wieder mit mehr
Personal nach Irak zurückkehren zu lassen. Wie ist
die Strategie zurzeit? Würden die UN eine eindeuti-
ge Junior-Rolle neben den USA akzeptieren?

Wir haben schon eine Rolle. Es hängt nicht von
den USA ab oder von uns, das zu akzeptieren. Wir be-
kommen die Rolle vom Sicherheitsrat übertragen.
Ich glaube das Kofi Annan deswegen zögerlich war,
weil dieser 13. August 2003, an dem unser Büro in
Bagdad angegriffen wurde und Sergio Vieira de Mello
und viele andere UN-Mitarbeiter getötet wurden,
einen sehr starken Schock bei ihm hinterlassen hat.
Deswegen war er besonders vorsichtig und vielleicht
auch etwas zögerlich, sich wieder in Irak zu enga-
gieren.

Ban Ki-moon hat diesen emotionalen Bezug dazu
natürlich nicht. Er sagt: Wie kann man diesen Kon-
flikt lösen? Die Amerikaner sind nach den Ereignis-
sen der letzten Jahre sicher nicht in der Lage, das selbst
zu schaffen. Er möchte gerne, dass die UN dort stär-
ker aktiv werden. Für uns ist es sehr schwierig in Irak,
einfach deswegen, weil wir aus Sicherheitsgründen

wenig Bewegungsfreiraum haben. Uns stehen weder
Flugzeuge noch sonst irgendetwas zur Verfügung.
Wenn wir irgendwo hinwollen, müssen wir uns von
den Amerikanern Sitzplätze in ihren Flugzeugen ge-
ben lassen. Das ist eine große Einschränkung und es
bedeutet, dass man praktisch nur mit der Füh-
rungsspitze zusammenarbeitet und sieht, was man
damit erreichen kann. Es ist eine sehr schwierige
Arbeit.

Es ist klar, dass der Sicherheitsrat über das Engage-
ment entscheidet, aber prinzipiell stellt sich doch
die Frage, ob die UN damit im Nachhinein doch die-
sen Krieg legitimieren.

Für mich ist die Frage eher, wie wir die Iraker am
besten unterstützen können. Sich ganz herauszuhal-
ten, halte ich nicht für richtig. Auch wenn man am
Anfang den Einmarsch fremder Truppen nicht gut-
geheißen hat. Die UN haben immer gesagt, man kann
das anders lösen; es gibt keine Beweise für die Exis-
tenz von Massenvernichtungswaffen, wie damals sug-
geriert wurde. Doch deswegen kann man nicht sa-
gen: Ich bleibe jetzt auf dem Zaun sitzen und gucke
mir an, wie das da alles zu Ende geht. Ich finde schon,
dass man dann sagen muss: So ist nun einmal die Si-
tuation, wie können wir damit am besten umgehen?

Aber wie gesagt, das Problem für uns ist auch, dass
es aufgrund der prekären Sicherheitslage im Land un-
sere Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt ist. Und
natürlich ist es keine einfache Sache, Leute dazu zu
bringen, nach Irak zu gehen. Sie finden wenige Frei-
willige, die sich dazu verpflichten. Die ganzen Lebens-
umstände, das ist alles sehr kompliziert dort. Man
geht nicht ohne persönliches Risiko dorthin.

Glauben Sie, dass sich die UN erst dann stärker en-
gagieren werden, wenn die Koalitionstruppen ab-
ziehen?

Das sind Spekulationen. 

Dann könnten aber die UN die Hauptrolle überneh-
men.

Tja, aber soweit sind wir nicht. Es ist nicht abzu-
sehen, ob oder wenn ja, wann die Amerikaner ihre
Truppen abziehen. Der Druck ist schon sehr stark
und wird sicherlich noch stärker, je näher die Wahlen
in den USA kommen und erst recht nach den Wah-
len. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die
UN sofort mit Blauhelmen dorthin gehen. Wer soll
die Blauhelme stellen? Und was wäre ihr Mandat?
Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, ausreichend
Truppen zu bekommen, und es wird sicherlich nicht
einfacher, wenn man auch noch an Irak denkt.

Das Gespräch in deutscher Sprache fand am 12. Oktober 2007 in Berlin

statt. Die Fragen stellte Anja Papenfuß.

»Wenn wir in Irak irgendwohin wollen, müssen wir uns 
von den Amerikanern Sitzplätze in ihren Flugzeugen 
geben lassen.«
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Generalsekretär: 
Bericht für die 62. Generalversammlung
■ Wenig Visionäres 
■ Priorität Klimawandel

Friederike Bauer

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Friederike

Bauer, Generalsekretär: Bericht für die 61.

Generalversammlung, VN, 5/2006, S. 201, fort.)

UN-Generalsekretär Ban Ki-moons erster
Bericht über die Tätigkeit seiner Organi-
sation (UN-Dok. A/62/1 v. 31.8.2007) ist
erfreulich kompakt ausgefallen: Er verzich-
tet weitgehend auf ermüdende Details, be-
leuchtet stattdessen einige – aus seiner
Sicht – bedeutende Themen mit größerer
Ausführlichkeit. Das sind vor allem die drei
Komplexe: Entwicklung, Klima und Dar-
fur. Und so ist aus dem ersten Jahresbericht
vielleicht unabsichtlich ein Spiegel Bans bis-
heriger Amtszeit geworden: Wie sie ist der
Bericht schnörkellos und ohne Pathos.

Ban ist keiner, der sofort mitzureißen
versteht. Er hat nicht das Charisma man-
cher seiner Vorgänger. Seinen Platz in der
Staatengemeinschaft muss er sich erst noch
erarbeiten. Aber man sollte sich nicht in
ihm täuschen. Die USA haben den Süd-
koreaner zwar auf den Schild gehoben,
doch setzt er bereits im ersten Jahr eigene
Akzente. Besonders wichtig ist Ban das
Thema Entwicklung, vor allem der Kampf
gegen Armut und HIV/Aids. Damit be-
ginnt er seine Ausführungen und steht da-
bei sowohl in der Tradition seines Vorgän-
gers Kofi Annan, der hier immer das
Hauptaufgabengebiet der Vereinten Na-
tionen sah, als auch in Einklang mit den
Vorstellungen der amerikanischen Regie-
rung. Eine seiner ersten längeren Auslands-
reisen führte Ban nach Afrika. Der Kon-
tinent, so schreibt er, »nimmt nach wie
vor eine Vorrangstellung ein, da dort die
Not aufgrund von Armut, Krankheiten
und gewaltsamen Konflikten überpropor-
tional groß ist und der Kontinent im Hin-
blick auf die Erreichung der Millenniums-

Entwicklungsziele gegenüber den übrigen
Entwicklungsländern zurückliegt.« (Abs.
11) Die Millenniums-Entwicklungsziele
(MDGs) haben für ihn Priorität. Dass er
sich von ihnen abwenden könnte, wie man-
che in der deutschen ›Entwicklungs-Com-
munity‹ bereits vermutet hatten, weil sie
eine ›Erfindung‹ Kofi Annans sind, ist nach
diesem Bericht nicht zu befürchten. Er be-
kräftigt sie im Gegenteil: »Wir sind die
Generation, die die Entwicklungsziele er-
reichen und unsere Mitmenschen [...] aus
den erbärmlichen und entmenschlichen-
den Lebensbedingungen der extremen Ar-
mut befreien kann. Da die Kosten der Ta-
tenlosigkeit tagtäglich steigen, werde ich
keine Mühen scheuen, diese Ziele zu ver-
folgen.« (Abs. 21) Fast die Hälfte des 73-
seitigen Berichts widmet er eindrucksvol-
len und aufschlussreichen Statistiken zur
Halbzeitbilanz der MDGs.

Ebenso entschlossen zeigt sich Ban beim
Darfur-Konflikt, und ›bedient‹ dabei gleich
noch eine Herzensangelegenheit der Ame-
rikaner. Die Krise habe ihn seit seinem
Amtsantritt in »zunehmendem Maße« be-
ansprucht, schreibt er. Die in Aussicht ge-
stellte personalstarke Friedenstruppe (et-
wa 26 000 Soldaten und Zivilkräfte von
UN und Afrikanischer Union) in Darfur,
Tschad und in der Zentralafrikanischen
Republik bewertet er als »klares und deut-
liches Signal unserer Entschlossenheit zur
Verbesserung der Lebenssituation der Men-
schen in der Region« (Abs. 52). Darfur
wird Ban weiter intensiv beschäftigen, wie
überhaupt die Anforderung an die Verein-
ten Nationen in puncto Friedenssicherung
kontinuierlich steigen. Anfang 2006 ver-
sahen etwa 85000 Soldaten und Zivilkräf-
te Dienst im Namen der Vereinten Na-
tionen, im August 2007 waren es schon
mehr als 100 000, so viele wie noch nie in
der Geschichte der UN – Tendenz steigend.

Auch in Irak sollen sich die Vereinten
Nationen künftig stärker engagieren. Seit
dem Angriff auf das Bagdader UN-Büro
im August 2003, bei dem der Leiter der
Mission Sergio Vieira de Mello und 21
weitere Mitarbeiter ums Leben kamen,
hatte die UN bei ihrem personellen Enga-
gement in dem Land extreme Zurückhal-
tung geübt. Über den Irak-Konflikt, der

doch die letzten Amtsjahre seines Vorgän-
gers Kofi Annan wie wenig sonst geprägt
hatte, schreibt Ban so gut wie nichts. Zwar
hält er die »Zukunft Iraks von ausschlag-
gebender Bedeutung für die Stabilität in
der Region und der Welt« (Abs. 43), gibt
dieser Aussage aber nicht das entsprechen-
de Gewicht. In dieser Hinsicht scheint er
tatsächlich kalkulierte Zurückhaltung ge-
genüber Washington zu üben. 

Anders verhält es sich mit dem Klima-
wandel. Hier nimmt der Generalsekretär
keine Rücksicht auf amerikanische Beden-
ken. Vielmehr warnt er fast in jedem Ka-
pitel vor den Gefahren der Erderwärmung:
»Ich habe den Klimawandel zu einem vor-
rangigen Thema für die Organisation ge-
macht, weil er eine ökologische Krise welt-
weiten Ausmaßes herbeizuführen droht,
wenn er nicht eingedämmt wird. Darüber
hinaus wird die Bewältigung des Klima-
wandels zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele bis 2015 und der um-
fassenderen Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung, die auf dem Weltgipfel 2005
vereinbart wurden, beitragen« (Abs. 34).
Ban hat am 24. September 2007 ein ›High-
level Event‹ dazu einberufen und sich auch
bei den Verhandlungen zu einem Nach-
folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll
im Dezember 2007 in Bali stark einge-
bracht. Nichts hält er für bedrohlicher,
und nichts für ›UN-tauglicher‹ als den Kli-
mawandel, weil ihn »keine Regierung al-
leine bewältigen« kann. »Keine Herausfor-
derung ist so akut wie der Klimawandel«
(Abs. 148), findet er, obwohl er auch Re-
form und Menschenrechte, Zusammen-
arbeit mit nichtstaatlichen Organisatio-
nen und andere ›klassische‹ UN-Anliegen
nicht unerwähnt lässt. 

Ban Ki-moons erster Jahresbericht ist
erfreulich kurz (das war Annans erster Be-
richt übrigens auch), nüchtern und unprä-
tentiös. Er enthält wenig Visionäres und
Inspirierendes, aber er bedient sich auch
nicht des allzu verbreiteten internationa-
len ›Umarmungs-Pathos‹. Wenn sich die-
ser Stil fortsetzt, darf man von Ban in den
nächsten Jahren keine Wunder an Einfalls-
reichtum, Popularität und Einfluss erwar-
ten, muss dafür aber auch keine Selbstüber-
schätzung fürchten.

Allgemeines

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
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Sozialpakt: 
36. und 37. Tagung 2006 
■ 155 Vertragsstaaten 
■ Beschluss zur Formulierung eines 

Entwurfs für ein Fakultativprotokoll
■ Minderheiten und benachteiligte 

Gruppen besonders gefährdet

Valentin Aichele

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit

Schlütter, Sozialpakt: 34. und 35. Tagung 2005, VN,

4/2006, S. 166ff., fort.)

Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (CESCR) traf sich im
Jahr 2006 zu seiner 36. Tagung vom 1. bis
zum 19. Mai und zu seiner 37. Tagung
vom 6. bis zum 24. November in Genf.
Der 18-köpfige Ausschuss prüft zweimal
im Jahr anhand von Staatenberichten die
Einhaltung und Verwirklichung der im In-
ternationalen Pakt für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozial-
pakt) enthaltenen Menschenrechte durch
die Vertragsstaaten. Dieses Staatenberichts-
verfahren schließt er mit entsprechenden
Empfehlungen (Abschließende Bemerkun-
gen) gegenüber den Regierungsvertretern
ab. Der Ausschuss hält dort die positiven
Entwicklungen genauso fest wie er die Be-
reiche benennt, in denen der jeweilige Ver-
tragsstaat die Rechte voranzubringen hat.
Zu den bisherigen Mitgliedern des Sozial-
pakts kamen mit Indonesien, Kasachs-
tan, den Malediven und Montenegro vier
weitere Staaten hinzu. So hatte der Sozial-
pakt Ende 2006 155 Vertragsstaaten. Im
Verlauf der beiden Tagungen wurden je-
weils fünf Staatenberichte geprüft – und
erstmals auch Berichte der Länder Alba-
nien, Liechtenstein, Mazedonien, Monaco
und Tadschikistan. Des Weiteren wurden
die Staatenberichte von El Salvador, Ka-
nada, Marokko, Mexiko sowie den Nie-
derlanden diskutiert.  Neben der Berichts-
prüfung gehört zu den Aufgaben des CE-
SCR auch, den Inhalt der Paktbestimmun-
gen näher zu klären. Er tut dies in Form so
genannter Allgemeiner Bemerkungen (Ge-
neral Comments). Diese Interpretationshil-
fen sorgen für ein besseres Verständnis des
Paktes und unterstützen so die Vertrags-

staaten, den genauen Umfang ihrer ver-
traglichen Verpflichtung zu erkennen und
besser zu erfüllen. Im Jahr 2006 kamen
zu den 18 bereits erarbeiteten Allgemei-
nen Bemerkungen keine weiteren hinzu.
Drei Bemerkungen waren in Vorbereitung.
So beschloss der Ausschuss, eine Allgemei-
ne Bemerkung zu Art. 15 (1) c) (Recht
auf Teilhabe am kulturellen Leben) zu er-
arbeiten. Ferner fand während der 36.
und 37. Tagung jeweils eine Lesung ers-
ter Entwürfe zu den Art. 2 (2) (Nichtdis-
kriminierung) und Art. 9 (Recht auf so-
ziale Sicherheit) statt.  

Zum Recht auf soziale Sicherheit hielt
der CESCR im Rahmen der Frühjahrsta-
gung am 15. Mai 2006 außerdem einen
Tag der allgemeinen Diskussion ab. An
dieser mit einer Anhörung vergleichbaren
Veranstaltung nahmen zahlreiche nicht-
staatliche Organisationen (NGOs), inter-
nationale Organisationen, nationale Men-
schenrechtsinstitutionen und Staatenver-
treter teil. Neben sich ergebender Verpflich-
tungen für die einzelnen Vertragsstaaten
debattierten die Teilnehmer über mögli-
che Verknüpfungen zu den anderen Be-
stimmungen des Sozialpakts sowie über
Maßnahmen, die Staaten bei der Umset-
zung auf nationaler Ebene zur Verwirkli-
chung des Rechts ergreifen könnten. Die
Diskussion hatte im Kern zum Ergebnis,
dass formelle und informelle Systeme der
sozialen Sicherheit genauso wie die staat-
lich getragene Sozialhilfe in den Schutzbe-
reich von Art. 9 einzubeziehen sind. 

Im Anschluss an die beiden Tagungen
wurden für jeweils eine Woche die vorbe-
reitenden Treffen der ›pre-sessional wor-
king group‹ abgehalten, auf denen man die
Staatenberichte der nächsten beiden Ta-
gungen vorbereitete. Am 27. und 28. No-
vember hielt der CESCR ferner eine infor-
melle Beratung über die Auswirkungen
von internationalem Handel auf die Inan-
spruchnahme der Paktrechte ab.  

Fakultativprotokoll 

In Bezug auf die Diskussion über ein Fa-
kultativprotokoll zum Sozialpakt seit nun-
mehr über zehn Jahren hat sich innerhalb
der Vereinten Nationen eine bedeutsame
Entwicklung ergeben. Der neu gegründete
Menschenrechtsrat hat auf seiner ersten
Sitzung am 29. Juli 2006 das Mandat der
Arbeitsgruppe verlängert und um den Auf-
trag erweitert, einen konkreten Entwurf ei-
nes Zusatzprotokolls über die Einrichtung

eines Beschwerdeverfahrens zu erarbeiten
(Siehe Resolution 1/3). Nach dem die Ar-
beitsgruppe zuvor drei Jahre verschiedene
Ausgestaltungsoptionen erörtert hatte, geht
es in dieser neuen Arbeitsphase – wiederum
unter dem Vorsitz der Portugiesin Catari-
na de Albuquerque – um die Ausformulie-
rung eines konkreten Vertragsentwurfs.  

Ein Beschwerdeverfahren würde Ein-
zelpersonen die Möglichkeit eröffnen,
nach Ausschöpfung des nationalen Rechts-
wegs eine Beschwerde an ein internationa-
les Fachgremium zu richten (nach bisheri-
ger Diskussion an den Ausschuss selbst).
Der CESCR ist neben dem Kinderrechts-
ausschuss das einzige Vertragsorgan, für
das bislang kein Individualbeschwerdever-
fahren vorgesehen ist. Als Grund für die-
sen Mangel im Bereich der Durchsetzung
kann die Unterbewertung der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte im
Vergleich zu den bürgerlich-politischen
Rechten angeführt werden. Diese Unter-
bewertung kann zwar historisch erklärt
werden. Nachdem aber der Grundsatz der
Unteilbarkeit aller Menschenrechte in al-
ler Munde ist und die Gleichrangigkeit al-
ler Menschenrechte grundsätzlich nicht
mehr bezweifelt wird, gilt es nun, auch die
gleichrangige Durchsetzungsmöglichkeit
der Sozialpaktrechte sicherzustellen. 

Es gibt seit jeher kritische Stimmen in-
nerhalb der Staatengemeinschaft gegen-
über diesem Projekt. Vereinzelt wird bei-
spielsweise immer noch bezweifelt, ob die
Frage der Justiziabilität der Paktrechte mit
der Schaffung eines Beschwerdeverfahrens
angemessen beantwortet sei. Dagegen
wenden die Befürworter ein, dass gerade
Norminhalt und Grenzen der Sozialpakt-
rechte erst im Rahmen eines Individual-
beschwerdeverfahrens hinreichend geklärt
werden könnten. Louise Arbour, die Hohe
Kommissarin für Menschenrechte, beton-
te bei den verschiedensten Gelegenheiten,
dass das Fakultativprotokoll einen besse-
ren Schutz der Rechte zu gewährleisten
verspreche.  

Staatenberichte 

Im Rahmen der Staatenberichtsprüfung
des CESCR zeigten sich neben länderspe-
zifischen Aspekten zahlreiche Parallelen
zwischen den Ländern beziehungsweise
Schwerpunkte bei der Berichtsprüfung.
Verschiedene Probleme der geprüften Län-
der waren überall mehr oder weniger
stark ausgeprägt, abhängig von dem je-

Sozialfragen und
Menschenrechte
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weiligen Entwicklungsstand. So sind etwa
Ressourcenknappheit, ein ausgeprägter
informeller Sektor oder eine unzureichen-
de Gesundheitsversorgung typische Pro-
bleme ärmerer Länder. Der Sozialpakt
rechtfertigt es, bei der Bewertung dieser
Länder einen anderen Maßstab als bei rei-
cheren Ländern anzulegen.  

Im Berichtszeitraum 2006 hat darüber
hinaus die Situation von Frauen und Min-
derheiten beziehungsweise sozial benach-
teiligter Gruppen, die – insbesondere auf
dem Arbeitsmarkt – unterschiedlichen Dis-
kriminierungen ausgesetzt sind, die be-
sondere Aufmerksamkeit des Ausschusses
erhalten. Soziale Sicherheit ist in vielen
Staaten nur unzureichend gewährleistet,
wobei eine hohe Arbeitslosenquote diese
Problematik noch verschärft. Auch hier
kann in der Regel von einer besseren Si-
tuation in den reicheren Ländern gespro-
chen werden.  

Dennoch verzeichneten die betreffen-
den Vertragsstaaten bei aller Kritik immer
auch positive Ergebnisse bei der Umset-
zung des Sozialpakts, die vom Ausschuss
in den Abschließenden Bemerkungen dann
entsprechend gewürdigt wurden. Nationa-
le Menschenrechtsinstitutionen beispiels-
weise, deren Schaffung der Ausschuss in
seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 10
empfohlen hat, kommt im Rahmen der
Prüfung eine relativ große Bedeutung zu.
Diese Institutionen unterstützen die je-
weiligen Länder, einen Menschenrechts-
ansatz unter Einbeziehung der Paktrechte
zu entwickeln und die schrittweise Ver-
wirklichung der Menschenrechte auf der
nationalen Ebene voranzubringen. Außer-
dem stellen die allgemeine Bereitschaft zur
Kooperation mit dem Ausschuss oder et-
wa die Ratifizierung der Menschenrechts-
verträge einen Aspekt bei der Bewertung
der Staatenberichte dar. Entsprechende
Entwicklungen in den jeweiligen Ländern
werden vom CESCR genauestens verfolgt
und entsprechend gewürdigt (Marokko,
Mazedonien) oder kritisch angesprochen
(Liechtenstein, Monaco, Tadschikistan). 

Benachteiligung von Frauen 

Der Schutz der Menschenrechte für Frau-
en ist im Sozialpakt besonders abgesichert.
Gleich zu Beginn in den Art. 2 (2) (Nicht-
diskriminierung) sowie Art. 3 (Gleich-
berechtigung zwischen Mann und Frau)
kommt dies zum Ausdruck. Obwohl sich
die Situation von Frauen durch vereinzel-

te legislative Maßnahmen in einigen Be-
reichen in den letzten Jahren formal ver-
bessert hat, greifen viele Initiativen zu kurz.
Die Benachteiligung bleibt in der Praxis
oft bestehen.  

Die Verabschiedung von Gesetzen zur
Gleichberechtigung wie etwa in Albanien,
Liechtenstein, Mazedonien oder Tadschi-
kistan sowie die Schaffung nationaler In-
stitutionen, die sich explizit dem Schutz
von Frauen widmen (El Salvador, Mexi-
ko), würdigte der Ausschuss zwar als po-
sitive und richtungweisende Maßnahmen,
jedoch fehle hier oftmals die praktische
Wirksamkeit (so blieb zum Beispiel das
albanische Frauenkomitee auf Grund feh-
lender Mittel weitestgehend unwirksam).
In einigen Fällen (Albanien, Mazedonien,
Monaco, Niederlande, Tadschikistan) sind
gezielte Maßnahmen notwendig, um das
Problem der häuslichen Gewalt gegen
Frauen, aber auch gegen Kinder, erfolg-
reicher zu bekämpfen und eine entspre-
chende Bestrafung der Täter zu gewähr-
leisten.  Positive Ansätze sind in Marokko
zu beobachten, wo im Jahr 2004 das Fa-
milienrecht modifiziert und der Status der
Frau in der Ehe und im Alltag rechtlich
angehoben wurde (zum Beispiel beträgt
das Alter zur Einwilligung der Heirat für
beide Geschlechter nun 18 Jahre). Den-
noch ist Polygamie (auch in Tadschikis-
tan) besonders in ländlichen Gebieten noch
verbreitet und Frauen können ihre Rech-
te de facto oft nicht wirksam einfordern,
obwohl der legale Schutz zum Teil gewähr-
leistet ist. Diesbezüglich wurden vom CE-
SCR effektive Maßnahmen gefordert.  

Diskriminierung von Minderheiten und
benachteiligten Gruppen 

Wenn bestimmte soziale Gruppen gegen-
über dem Rest der Gesellschaft in exis-
tenziellen Bereichen diskriminiert werden,
so sind dies zugleich die ärmsten Teile der
Bevölkerung. Die Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten zur Nichtdiskriminierung
wird im Sozialpakt in Art. 2 (2) erläutert.
Ferner widmet sich Art. 11 dem Recht ei-
nes jeden auf einen angemessenen Le-
bensstandard und damit auch auf ausrei-
chende Ernährung, Bekleidung und Un-
terkunft. Ethnische Minderheiten wie die
Roma in Albanien und Mazedonien wer-
den in vielen Bereichen diskriminiert (Ar-
beit, Bildung, Gesundheit, Soziale Leis-
tungen) und sind darüber hinaus von den
schlechteren Lebensbedingungen in den

ländlichen Gebieten betroffen, wo Armut
am stärksten verbreitet ist (schlechte In-
frastruktur, unzureichende Unterkunft).
Der CESCR forderte daher Maßnahmen
und Programme zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen der armen Bevölkerung,
etwa die Schaffung adäquater Wohnun-
gen (gilt auch für El Salvador und Tadschi-
kistan) sowie mehr ethnische Toleranz.  

Um die Situation von Minderheiten
besser einschätzen zu können, müssen –
wie im Fall von El Salvador – umfangrei-
che Daten erhoben werden. Andernfalls
sei es schwierig, gezielte Maßnahmen etwa
im Bereich Bildung oder Gesundheit vor-
zunehmen. Generell ist eine professionelle
Datenerhebung über die Lebensbedingun-
gen der Bevölkerung durch eine entspre-
chende Institution für die Umsetzung der
Menschenrechte unabdingbar. Sie sei nö-
tig, um die vorhandenen Probleme zu er-
kennen und sollte nicht vernachlässigt wer-
den. Betroffen davon waren insbesondere
Albanien und Marokko. 

Gesundheit 

Das Recht auf Gesundheit ist in Art. 12
des Sozialpakts verankert. Die sich dar-
aus ergebenden Verpflichtungen des Staa-
tes sind in der Allgemeinen Bemerkung
Nr. 14 näher bestimmt. Vor diesem Hin-
tergrund bewertete der CESCR, dass in
ärmeren Ländern wie Albanien, El Salva-
dor, Marokko, Mazedonien oder Tadschi-
kistan die vergleichsweise hohe Kinder-
und Müttersterblichkeit ein großes Pro-
blem sei. Er betonte in solchen Fällen, wie
wichtig Aufklärungsarbeit sei, insbeson-
dere über die Risiken von Abtreibungen
bei ungewollten Schwangerschaften. Von
einer unzureichenden medizinischen Ver-
sorgung sind benachteiligte Gruppen am
stärksten betroffen; mangelhafte Gesund-
heitsversorgung verstärke wiederum die
Armut.  

Einige Staaten müssen sich zudem mit
dem Problem der zunehmenden Ausbrei-
tung von HIV/Aids auseinandersetzen.
Mexiko hat dahingehend schon effiziente
Maßnahmen eingeleitet, in El Salvador
und Tadschikistan sind solche Maßnah-
men dringend erforderlich. Der CESCR
lobte ferner die Gesundheitsmaßnahmen
Kanadas und Liechtensteins, mahnte im
Falle Monacos allerdings Schritte an, um
die zunehmenden gesundheitlichen Pro-
blem von Jugendlichen aufgrund verstärk-
ten Drogenmissbrauchs zu bekämpfen.
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Rechte des Kindes: 
41. bis 43. Tagung 2006 
■ Allgemeine Bemerkung zu Kindern 

mit Behinderungen und zur Prügel-
strafe 

■ Erste Tagung im Zwei-Kammer-System

Stefanie Lux

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Stefanie Lux

über die 38. bis 40. Tagung 2005, VN, 6/2006, S.

253ff. fort.)

Der Ausschuss für die Rechte des Kindes
(CRC) arbeitete auf seinen drei Tagungen
im Jahr 2006 erstmals in zwei Kammern
mit jeweils neun Experten (41. Tagung:
9.–27.1., 42. Tagung: 15.5.–2.6. und 43.
Tagung: 11.–29.9.). Die Zahl der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes (kurz: Kinderrechts-
konvention) blieb bis Ende der 43. Tagung
unverändert bei 192. 

Der CRC verabschiedete zwei Allge-
meine Bemerkungen, um seine Interpre-
tation über die genauen Inhalte einzelner
Kinderrechte zum Ausdruck zu bringen.
Allgemeine Bemerkung Nr. 8 (42. Tagung)
befasst sich mit der Prügelstrafe und ande-
ren grausamen oder erniedrigenden Straf-
formen. Der Ausschuss hebt darin hervor,
dass die Prügelstrafe klar gegen Bestim-
mungen des Übereinkommens verstößt,
auch wenn sie nicht eigens erwähnt wird,
so zum Beispiel gegen das Verbot grausa-
mer und erniedrigender Behandlung oder
Strafe in Art. 37. Die Staaten seien ver-
pflichtet, die Prügelstrafe schnellstmög-
lich abzuschaffen. Zu den Rechten von
Kindern mit Behinderungen äußerte sich
der Ausschuss in der Allgemeinen Bemer-
kung Nr. 9 (43. Tagung). In der Bemer-
kung weisen seine Mitglieder darauf hin,
dass mehr als 80 Prozent der ungefähr 150
Millionen Kinder mit Behinderungen in
der Welt in Entwicklungsländern leben
und nur sehr eingeschränkt über Zugang
zu entsprechenden Hilfeleistungen und
Schulen verfügen. Bei der Wahrnehmung
ihrer Rechte aus dem Übereinkommen se-
hen sich diese Kinder vielen Schwierigkei-
ten und Barrieren ausgesetzt und werden
häufig diskriminiert. Der Ausschuss fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, stär-
ker gegen die Diskriminierung behinder-
ter Kinder vorzugehen, sie so weit mög-
lich in normale Schulen zu integrieren und
ihre Familien zu unterstützen.

Der Tag der Allgemeinen Diskussion,
der während der 43. Tagung mit Vertre-
tern von UN-Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen veranstal-
tet wurde, widmete sich dem Thema ›Das
Recht des Kindes, gehört zu werden‹. Zum
Abschluss der Diskussion forderte der Aus-
schuss die Vertragsstaaten auf, gegen be-
stimmte traditionelle und kulturelle Ein-
stellungen, welche die Beteiligung von
Kindern am gesellschaftlichen Leben ein-
schränken, vorzugehen. Dabei solle be-
sonders die Situation der Mädchen be-
rücksichtigt und mit den Medien zusam-
mengearbeitet werden. 

Die Zahl der Beitritte zu den beiden
Fakultativprotokollen zum Übereinkom-
men ist weiter gestiegen. Das Fakultativ-
protokoll betreffend die Beteiligung von
Kindern in bewaffneten Konflikten hatten
bis Ende der 43. Tagung 108 Staaten rati-
fiziert; dem anderen Fakultativprotokoll
betreffend Kinderhandel, Kinderprostitu-
tion und Kinderpornographie waren zum
selben Zeitpunkt 107 Staaten beigetreten.
Mit der Anzahl der Vertragsstaaten zu den
Protokollen nimmt auch die Zahl der Be-
richte zu. Bei seinen drei Tagungen des
Jahres 2006 überprüfte der Ausschuss zehn
Berichte unter dem Fakultativprotokoll
betreffend die Beteiligung von Kindern in
bewaffneten Konflikten und zwölf unter
seinem Pendant zu Kinderhandel. 

Bezüglich des Protokolls zur Beteili-
gung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten, forderte der Ausschuss mehrere
Staaten auf, die Rekrutierung von Kindern
unter 15 Jahren explizit zu verbieten und
strafbar zu machen (Kasachstan, Malta
und Italien). Belgiens Gesetzgebung be-
inhaltet eindeutig, dass die Rekrutierung
Unter-15-Jähriger ein Kriegsverbrechen
darstellt. Auch in den besonderen Fällen
Islands und Andorras, die über keine Streit-
kräfte verfügen, empfahl der Ausschuss
das explizite Verbot, um Kinder im Ernst-
fall vor der Rekrutierung bewaffneter
Gruppen zu schützen. Lob sprachen die
CRC-Experten unter anderem für Kanada
aus, da ein Gesetz vorsieht, Kinder unter
18 Jahren nicht in Gegenden zu entsen-
den, in denen Kampfhandlungen stattfin-
den. In der Schweiz ist jegliche Rekrutie-
rung, freiwillig oder unfreiwillig, von
Unter-18-Jährigen verboten. Bangladesch
hingegen muss ein Mindestalter für die Re-
krutierung erst noch festlegen. Mehrere
Staaten wurden zudem aufgefordert, um-

fassende Hilfe für Flüchtlings- und Mi-
grantenkinder, die vormals Kindersolda-
ten waren, anzubieten und ihre Genesung
und Reintegration zu fördern (Schweiz,
Andorra, Kanada und Island).

Bei der Prüfung der Berichte unter
dem Fakultativprotokoll zu Kinderhan-
del, -prostitution und -pornographie be-
grüßte der CRC besonders die Verabschie-
dung neuer oder verschärfter Regeln ge-
gen sexuelle Ausbeutung, Pornographie
und Handel von Kindern in den Vertrags-
staaten (Italien, Andorra und Türkei). Hin-
sichtlich des Berichts von Syrien hingegen
wurden einige Regeln kritisiert, beispiels-
weise, dass Kinder unter 18 Jahren nicht
als Zeugen aussagen dürfen. Mehrere Staa-
ten (Kasachstan, Island, Marokko) wur-
den aufgefordert, die Arbeit zur Umset-
zung der Bestimmungen des Protokolls
besser zu koordinieren. Zudem rief der
Ausschuss dazu auf, die Inhalte des Pro-
tokolls bekannter zu machen (Katar, Tür-
kei und Vietnam) und bessere Versorgung
der Opfer zu gewährleisten (Vietnam).

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 27
Staatenberichte behandelt. Im Folgenden
sind die Abschließenden Bemerkungen des
Ausschusses zu einigen Berichten exem-
plarisch herausgestellt. 

41. Tagung 

Beim Bericht Perus wurde die Verabschie-
dung von Aktionsplänen gegen Armut,
häusliche Gewalt und Kinderarbeit vom
Ausschuss begrüßt. Ebenso fanden die Be-
mühungen, alle Kinder nach der Geburt in
standesamtliche Register einzutragen, An-
erkennung. 15 Prozent der Kinder sind je-
doch weiterhin nicht registriert. Kritisch
äußerten sich die CRC-Experten zu der
hohen Zahl unterernährter Kinder (25
Prozent der Kinder unter fünf Jahren) und
der unzureichenden Beteiligung von Kin-
dern an für sie wichtigen Entscheidungen.

Erfreut zeigte sich der Ausschuss an-
gesichts der Tatsache, dass die Auseinan-
dersetzung mit Intoleranz und Rassismus
Teil des Lehrplans in Liechtenstein ist.
Auch schärfere strafrechtliche Bestimmun-
gen hinsichtlich sexueller Vergehen gegen
Kinder wurden gelobt. Besorgnis äußer-
ten die CRC-Experten darüber, dass das
Sorgerecht für uneheliche Kinder automa-
tisch nur der Mutter zugesprochen wird
sowie angesichts der großen Zahl von Ju-
gendlichen, die Alkohol, Drogen und Ta-
bak konsumieren.
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Zu den positiven Aspekten der Um-
setzung des Übereinkommens in Trinidad
und Tobago zählten die Sachverständi-
gen das Verbot der Prügelstrafe als Straf-
maßnahme für Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren, die Einführung kosten-
freier Grund- und Sekundärschulbildung
sowie wichtige Maßnahmen im Kampf ge-
gen HIV/Aids, wie zum Beispiel die kos-
tenlose Bereitstellung antiretroviraler Me-
dikamente. Gleichzeitig läge jedoch in die-
sen Bereichen noch einiges im Argen: So
ist die Prügelstrafe in Schulen und Fami-
lien weiterhin zulässig und die HIV-Infek-
tionsrate sowie die Zahl heimlicher Ab-
treibungen hoch.

Die Gesetzgebung Litauens sei in punc-
to Schutz vor Gewalt noch nicht in voller
Übereinstimmung mit den Bestimmungen
der Kinderrechtskonvention, bemängelten
die Sachverständigen. Ferner kritisierten
sie die hohen Anforderungen an Schulkin-
der und die unzureichenden Maßnahmen
zur Verwirklichung des Rechts auf Spiel
und Erholung. Besorgnis erregte auch die
hohe Selbstmordrate unter Jugendlichen.
Positiv hob der Ausschuss die Einrichtung
der Stelle einer Ombudsperson für Kinder
und die Berücksichtigung des Kindeswohls
in der Gesetzgebung hervor.

Die CRC-Experten waren erneut un-
zufrieden über die ungenügenden finan-
ziellen Mittel für die Umsetzung der Kin-
derrechte in Aserbaidschan. Äußerst be-
sorgt zeigten sie sich angesichts der Infor-
mationen über Misshandlungen von Min-
derjährigen bei ihrer Verhaftung oder in
Untersuchungshaft sowie der hohen Kin-
dersterblichkeit. Positiv sei hingegen, dass
96 Prozent der Kinder über 15 Jahren le-
sen und schreiben können und dass die
Pflegschaft als Alternative zur Heimunter-
bringung eingeführt wurde.

Durch Maßnahmen zur Vorbeugung
von HIV-Infizierungen habe Thailand das
sechste Millenniums-Entwicklungsziel
(Verbreitung von HIV/Aids aufhalten und
eindämmen) vorzeitig erreicht, lobte der
Ausschuss. Auch die Bemühungen zur Ver-
besserung der gesundheitlichen Grundver-
sorgung, insbesondere die Impfprogram-
me, wurden hervorgehoben. Sorgen berei-
teten hingegen die Diskriminierung von
Kindern, die indigenen Gruppen oder Min-
derheiten angehören, beim Zugang zu Bil-
dung und Gesundheitsversorgung sowie
häufige Berichte über Fälle von Miss-
brauch.

42. Tagung

Der wirtschaftliche und soziale Wandel in
Lettland nach der Unabhängigkeit habe
große Auswirkungen auf Familien und Kin-
der gehabt, stellten die Sachverständigen
fest. Trotz hoher Wachstumsraten lebe ei-
ne große Zahl von Familien, besonders Al-
leinerziehende, am Rande des Existenzmi-
nimums. Besorgnis äußerte der Ausschuss
auch angesichts der Tatsache, dass Abtrei-
bung besonders bei Teenagern offenbar als
Verhütungsmittel eingesetzt wird. Aufklä-
rungskampagnen gegen Gewalt gegen Kin-
der sowie finanzielle Unterstützung für be-
sonders arme Familien wurden positiv er-
wähnt.

Kinder in Turkmenistan werden kos-
tenlos medizinisch versorgt. Dennoch, so
die CRC-Experten, haben laut einer un-
abhängigen Studie 80 Prozent der Todes-
fälle bei Kleinkindern Ursachen, die sich
mit einfachen Mitteln vermeiden und be-
handeln ließen. Sorgen bereiteten dem Aus-
schuss auch die Verschlechterung des Bil-
dungssystems und die unterschiedslose
Strafprozessordnung für Kinder und Er-
wachsene. Erfreut zeigten sie sich darüber,
dass im Jahr 2005 mehr als 10 000 tad-
schikische Flüchtlinge die turkmenische
Staatsbürgerschaft erhalten haben. 

Der lang anhaltende bürgerkriegsähnli-
che Konflikt in Kolumbien wirkt sich nach
wie vor äußerst negativ auf Kinder aus.
Der Ausschuss zeigte sich zutiefst besorgt
angesichts der Rekrutierung von Kindern
im großen Umfang durch illegale bewaff-
nete Gruppen. Es fehlen Reintegrations-
und Rehabilitationsmaßnahmen für demo-
bilisierte Kindersoldaten. Als Folge des
Konflikts gebe es eine hohe Zahl von Fäl-
len, in denen Kinder Opfer von Morden,
Verschwindenlassen oder ›sozialer Säube-
rung‹ (Morde an Straßenkindern, Prosti-
tuierten, Homosexuellen oder anderen ›un-
erwünschten‹ Gruppen) werden. Positiv
hob der Ausschuss die Maßnahmen der
Regierung gegen sexuelle Ausbeutung und
Kinderhandel hervor.

43. Tagung

Die Behandlung von straffällig geworde-
nen Kindern im Pazifik-Inselstaat Samoa
entspricht nach Ansicht des Ausschusses
nicht den Bestimmungen des Übereinkom-
mens. Das Alter für Strafmündigkeit sei
mit acht Jahren viel zu niedrig, es fehlen
eine separate Jugendgerichtsbarkeit und

Alternativen zur Haft. Lob äußerten die
Sachverständigen hingegen angesichts des
Fortschritts im Wiederaufbau der von Na-
turkatastrophen zerstörten Schulen und der
gesunkenen Säuglingssterblichkeit.

Äußerst besorgt waren die CRC-Ex-
perten im Hinblick auf die Situation der
Kinder der Oromo- und Anuak-Minder-
heiten in Äthiopien. Diese würden von Mit-
gliedern der Armee gezielt verfolgt, gefol-
tert und ermordet, da sich viele Opposi-
tionstruppen in ihren Gebieten aufhalten.
Jedes Jahr würde zudem eine große Zahl
von Kindern entführt und verkauft. Posi-
tiv bewertet wurden die Einführung kos-
tenloser antiretroviraler Medikamente
und die Bestrebungen, Genitalverstümm-
lung von Mädchen zu bekämpfen.

Oman bemühe sich, besonders gegen
Kinderarbeit im formellen Sektor vorzu-
gehen, lobte der Ausschuss. Besonders er-
freut zeigten sich die CRC-Mitglieder über
das Verbot des Einsatzes von Kindern als
Kamel-Jockeys. Lobend erwähnten sie auch
die gute Gesundheitsversorgung. Unver-
ständnis zeigte man angesichts des Brau-
ches, uneheliche Kinder in Heimen unter-
zubringen, um so die Mütter für unmora-
lisches Verhalten zu bestrafen. Sorgen be-
reitete auch die hohe Zahl von Verkehrs-
unfällen, die die häufigste Todesursache
bei Kindern in Oman sind. 

Äußerst besorgt zeigten sich die Sach-
verständigen angesichts der Situation in
der Republik Kongo, besonders hinsicht-
lich Anschuldigungen, dass inhaftierte Kin-
der von Militärs gefoltert, vergewaltigt und
misshandelt werden. Außerhalb der Ge-
fängnisse leiden besonders indigene Kin-
der unter systematischer Gewalt und Dis-
kriminierung. Ferner wurden kritisiert:
die fehlende Unterstützung für ehemalige
Kindersoldaten, die steigende Kindersterb-
lichkeit und die Diskriminierung von Mäd-
chen im Bildungswesen. Lob äußerten die
CRC-Experten zur Schaffung eines Kin-
derparlaments und einer neuen Asylpo-
litik, die besseren Schutz für unbegleitete
Flüchtlingskinder gewährleistet.

Irlands Absicht, alle in Haft befindli-
chen Kinder unter 18 Jahren in separaten
Einrichtungen, so genannten Children De-
tention Schools, unterzubringen, traf auf
volle Zustimmung der Sachverständigen.
Positiv wurden auch die gründlichen Un-
tersuchungen aller gemeldeten Fälle von
Kindesmissbrauch bewertet. Besorgnis er-
regte der Anstieg von Geschlechtskrankhei-
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ten in den vergangenen zehn Jahren sowie
fehlende Mittel für Freizeiteinrichtungen.

Jordanien hat große Fortschritte im Bil-
dungsbereich zu verzeichnen, lobte der Aus-
schuss. Rund ein Fünftel der öffentlichen
Ausgaben werden in Bildung investiert; der
Schulbesuch ist verpflichtend und kosten-
los; die Zahl der Kinder in Vorschulen ist
gestiegen. Dennoch sind die Abbruchraten
in den weiterführenden Schulen recht hoch.
Sorgen bereiteten den Sachverständigen Be-
richte von ›Ehrenverbrechen‹ gegen Mäd-
chen. Sie äußerten ihr Unverständnis gegen-
über dem Strafrecht, das geringere Haft-
strafen für derartige Verbrechen vorsieht.

zu sieben Tage ihrer Sitzungszeit in einem
Jahr in einem Zwei-Kammer-System ar-
beiten. Die Regelung gilt vorerst bis Ende
2007. Dementsprechend trafen die 23
Ausschussmitglieder im Jahr 2006 drei-
mal, statt wie gehabt zweimal in New
York zusammen: 34. Tagung (16.1.–3.2.),
35. Tagung (15.5.–2.6.) und 36. Tagung
(7.–25.8.). Insgesamt wurden 31 Berich-
te geprüft. In den vorangegangenen Jah-
ren hatten die Experten lediglich 16 Be-
richte pro Jahr behandelt. Bei der 36. Ta-
gung arbeiteten die Sachverständigen erst-
mals im Zwei-Kammer-System.

Dem Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen, das Individualbeschwerden
ermöglicht, waren bis Ende August 2006
79 Staaten beigetreten. Unter diesem Ver-
fahren behandelte der Ausschuss im Be-
richtszeitraum drei Fälle. Im Fall Rahim
Kayhan v. Türkei (34. Tagung) klagte
eine Lehrerin gegen das Kopftuchverbot
an türkischen Schulen. Der CEDAW er-
klärte die Mitteilung für unzulässig, da
die zur Verfügung stehenden innerstaat-
lichen Rechtsbehelfe nicht ausgeschöpft
worden seien. Bei der Beschwerde Dung
Thi Thuy Nguyen v. Niederlande (36. Ta-
gung) standen die niederländischen Re-
gelungen zum Mutterschaftsgeld zur De-
batte. Frau Nguyen, gleichzeitig halbtags
als Angestellte und als Selbstständige
tätig, hatte geklagt, die Praxis, Mutter-
schaftsgeld nicht für beide Aktivitäten
voll auszuzahlen, sei diskriminierend. Die
Sachverständigen kamen jedoch zu dem
Schluss, dass das Übereinkommen keine
Weiterzahlung des vollen Einkommens
vorsehe und es beim Staat liege, die ge-
naue Höhe des Mutterschaftsgelds zu be-
stimmen. Eine Verletzung der im Über-
einkommen niedergelegten Rechte stellte
der CEDAW im Fall A. S. v. Ungarn (36.
Tagung) fest. Eine Roma-Frau war direkt
im Anschluss an eine Fehlgeburt sterili-
siert worden, ein entsprechendes Schrei-
ben hatte sie im Schockzustand und stark
blutend unterschrieben, als sie mit der
Ambulanz in ein Krankenhaus eingelie-
fert wurde. Der Ausschuss war der An-
sicht, A.S. hätte umfassender informiert
werden müssen. Er stellte Verletzungen
dreier Artikel des Übereinkommens fest:
Art. 10 (h), Zugang zu spezifischen Bil-
dungsinformationen, einschließlich Auf-
klärung und Beratung in Bezug auf Fa-
milienplanung; Art. 12 (2), Betreuung der
Frau während der Schwangerschaft sowie

während und nach der Entbindung; und
Art. 16 (1), Recht auf freie und verantwor-
tungsbewusste Entscheidung über Anzahl
und Altersunterschied ihrer Kinder.

Die CEDAW-Experten verabschiedeten
weiterhin eine offizielle Stellungnahme zur
Situation der Frauen im Nahen Osten (36.
Tagung), in der sie Israel und Libanon auf-
forderten, ihren Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen auch während der be-
waffneten Auseinandersetzungen nachzu-
kommen. In einer weiteren Stellungnah-
me zur Reform der UN-Menschenrechts-
ausschüsse (35. Tagung) sprachen sich die
Sachverständigen gegen den Vorschlag der
Hohen Kommissarin für Menschenrechte
aus, einen einzigen ständigen Ausschuss
zur Prüfung der Berichte unter allen Über-
einkommen zu schaffen. Sie wiesen auf das
Risiko hin, dass dadurch Besonderheiten
und Unterschiede der verschiedenen Über-
einkommen übersehen würden. Von den
Abschließenden Bemerkungen zu den  Staa-
tenberichten seien im Folgenden nur eini-
ge stellvertretend herausgegriffen.

34. Tagung

Anerkennend äußerten sich die Sachver-
ständigen zu Kambodschas Bemühungen,
die Unabhängigkeit der Justiz zu gewähr-
leisten. Dennoch, so der Ausschuss, führ-
ten mangelndes Vertrauen in das Rechts-
system, willkürliche Entscheidungen zu
Gunsten von Gewalttätern und die gerin-
ge Verfügbarkeit von Rechtsbeihilfe da-
zu, dass Frauen zu wenig Zugang zu Ge-
richten haben. Die Experten lobten zu-
dem ein neues Gesetz gegen häusliche Ge-
walt, äußerten sich jedoch kritisch zur
hohen Müttersterblichkeit (417 Todes-
fälle bei 100 000 Geburten).

Ein Vierzigstel der Steuereinnahmen in
Mali wird zur Förderung politischer Par-
teien genutzt, dabei wird der Anteil von
gewählten Frauen pro Partei proportional
in der Verteilung der Mittel berücksichtigt.
Dieser Ansatz zur Frauenförderung wur-
de von den Sachverständigen positiv her-
vorgehoben, ebenso der beachtliche An-
stieg der Einschulungsrate von Mädchen –
besuchten 1990 nur 19 Prozent die Grund-
schule, waren es 2004 fast 60 Prozent.
Äußerst besorgt zeigten sich die Exper-
ten angesichts des Fortbestehens schäd-
licher Praktiken wie Genitalverstümm-
lung von Mädchen und Zwangsheirat. 

Eine neue Quotenregelung in Mazedo-
nien, welche besagt, dass mindestens 30

Frauenrechtsausschuss: 
34. bis 36. Tagung 2006 
■ Eine zusätzliche Tagung pro Jahr 
■ Entscheidung zu Fall von Sterilisierung

ohne Zustimmung in Ungarn

Stefanie Lux

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Stefanie Lux,

Frauenrechtsausschuss: 33. und 34. Tagung 2005,

VN, 5/2006, S. 207ff., fort.)

Das Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form der Diskriminierung der Frau
nähert sich weiter der universellen Gül-
tigkeit. Bis Ende August 2007 waren ihm
184 Staaten beigetreten, zuletzt Brunei
Darussalam, die Marshallinseln, die Cook-
inseln und Oman. Für die Mitglieder des
Ausschusses zur Beseitigung jeder Form
der Diskriminierung der Frau (CEDAW)
ergibt sich durch die hohe Zahl der Ver-
tragsstaaten, die alle regelmäßig über ihre
Fortschritte in der Umsetzung der Bestim-
mungen des Übereinkommens berichten
müssen, ein enormer Arbeitsaufwand bei
der Überprüfung der Berichte.

Obwohl ein Großteil der Staaten mit
einem oder mehreren Berichten in Verzug
ist (123 im Dezember 2006), hat sich beim
CEDAW ein Bearbeitungsrückstand von
41 Berichten (November 2006) angestaut.
Um dem Ausschuss zu ermöglichen, die-
sen Rückstand abzuarbeiten, hat die UN-
Generalversammlung im Dezember 2005
der bereits mehrfach vorgetragenen Bitte
um zusätzliche Tagungszeit zugestimmt.
In Resolution 60/230 gestand sie dem Aus-
schuss eine zusätzliche Tagung pro Jahr
zu, dabei können die Sachverständigen bis
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Prozent der nominierten Kandidaten für
Sitze in Parlament und Gemeinderäten
Frauen sein müssen, wurde vom Aus-
schuss begrüßt. Die Mitglieder bedauer-
ten jedoch, dass die Regelung bisher keine
Ergebnisse gezeitigt hat; Frauen seien wei-
ter unterrepräsentiert. Die Sachverständi-
gen äußerten Besorgnis angesichts der ho-
hen Frauenarbeitslosigkeit und der über-
proportionalen Schulabbruchraten von
Roma-Mädchen.

35. Tagung

Frauen in Turkmenistan würden weiter-
hin in erster Linie als Mütter angesehen
und in Berufe und Ausbildungen gedrängt,
die einem traditionellen Frauenbild ent-
sprechen, kritisierte der Ausschuss. Ne-
gativ angemerkt wurde ferner die geringe
Beteiligung von Frauen am öffentlichen
und politischen Leben. Die Experten for-
derten die Regierung auf, Mädchen und
Frauen Alternativen zur Prostitution zu
bieten und lobten die Übersetzung des
Übereinkommens ins Turkmenische. 

Ein nationaler Plan zur Prävention
häuslicher Gewalt wurde bei der Prü-
fung des Berichts aus Guatemala positiv
bewertet. Große Besorgnis äußerten die
Sachverständigen angesichts zunehmen-
der Fälle von Verschwindenlassen, Verge-
waltigung, Folter und Mord von Frauen.
Vor allem die unzureichenden Bemühun-
gen, diese Vorkommnisse aufzuklären und
die Opfer, ihre Familien und Zeugen zu
schützen, seien nicht akzeptabel. Anlass
zur Sorge gäben ferner die große Armut
von Frauen in ländlichen Gebieten.

Lobend äußerten sich die Sachverstän-
digen zur Überarbeitung der Verfassung
in Malawi und der Anpassung der Gesetz-
gebung an die Bestimmungen des Über-
einkommens. Besorgt zeigten sie sich an-
gesichts des Fortbestehens schädlicher tra-
ditioneller Praktiken wie Zwangsheirat,
Heirat im Kindesalter und das Vererben
von Ehefrauen sowie der mangelnden Ge-
sundheitsversorgung. Die Regierung wur-
de aufgefordert, unverzüglich und konse-
quent gegen die sexuelle Ausbeutung von
Schulmädchen durch ihre Lehrer vorzu-
gehen.

Umfassende Gesetzesänderungen in Zy-
pern zur rechtlichen Besserstellung von
Frauen in den Bereichen Arbeit und Aus-
bildung, Mutterschutz und Sozialversiche-
rung wurden von den Sachverständigen
positiv hervorgehoben. Ferner wurde die

Ernennung der ersten Richterin am obers-
ten Gerichtshof begrüßt. Die Experten be-
anstandeten jedoch die geringe Beteili-
gung von Frauen am politischen Leben,
Gehaltsunterschiede zwischen Männern
und Frauen von bis zu 25 Prozent und die
Diskriminierung von Migrantinnen be-
züglich Arbeitsbedingungen und Lohn. 

36. Tagung

Die Förderung von Gleichberechtigung
habe in der aktuellen Übergangsphase
nach dem Konflikt in der Demokratischen
Republik Kongo keine Priorität, bedau-
erte der Ausschuss. Frauen sind weiter-
hin häufig Opfer sexueller Gewalt – ei-
ner schwerwiegenden und systematischen
Verletzung ihrer Rechte, die Täter blei-
ben weitgehend straflos, und die medizi-
nische Versorgung der Opfer fehlt. Trotz
der generell eher schlechten Situation der
Frauen, erkannten die Sachverständigen
die Bemühungen der Regierung beim Wie-
deraufbau und bei der Rückführung von
Flüchtlingen und Vertriebenen an.

Die Einführung von Mutterschaftsur-
laub in allen Sektoren, sowie einer 40-
Prozent-Quote für die Vertretung von
Frauen in politischen und öffentlichen
Gremien lobte der Ausschuss bei der Prü-
fung des Berichts aus Ghana. Die Mit-
glieder kritisierten jedoch den mangeln-
den Zugang von Frauen zu Gesundheits-
versorgung und die weit verbreitete Ar-
mut von Frauen. Äußerst besorgt zeigten
sich die Sachverständigen, dass in einigen
Teilen des Landes immer noch an die Exis-
tenz von Hexen geglaubt werde. Frauen,
die beschuldigt werden, Hexen zu sein,
würden in Lagern festgehalten und seien
Gewalt ausgesetzt.

Gesetzesänderungen, die die rechtli-
che Stellung von verheirateten, geschie-
denen und verwitweten Frauen in Bezug
auf Landbesitz verbessern, lobte der Aus-
schuss bei Prüfung des Berichts aus China.
Gerade in ländlichen Gebieten sei jedoch
der Zugang von Frauen zu Bildung, Ar-
beit und Gesundheitsdiensten schlecht.
Frauen sind weiterhin zu wenig in poli-
tischen Entscheidungsgremien vertreten.
Sorge bereitete dem Ausschuss auch, dass
die illegale bewusste Abtreibung von Mäd-
chen weiterhin verbreitet ist.

Äußerst besorgt zeigten sich die Sach-
verständigen angesichts der Intensität und
des Ausmaßes der Gewalt gegen Frauen
auf Jamaika. Hilfeleistungen und Schutz

für die Opfer sowie die Strafverfolgung der
Täter seien unzureichend. Kritisiert wur-
de auch das Fehlen von gesetzlichen Re-
gelungen gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz und die Gehaltsunterschie-
de zwischen Männern und Frauen. Fort-
schritte hat der Inselstaat bei der Schul-
bildung von Mädchen sowie bezüglich
der Senkung der Müttersterblichkeit zu
verzeichnen. 

Erfreut zeigte sich der Ausschuss ange-
sichts der hohen Beteiligung von Frauen
an der Regierung in Chile: Die Hälfte des
Kabinetts und der Gouverneure sind Frau-
en; zudem hat das Land seit dem Jahr
2006 erstmals eine Präsidentin. Obwohl
Frauen durchschnittlich besser ausgebildet
sind, seien die Unterschiede zu den Löh-
nen von Männern groß (in Management-
Positionen bis zu 50 Prozent) und die Ar-
beitslosigkeit von Frauen höher als die der
Männer. Unverständnis äußerten die CE-
DAW-Experten auch über den Umstand,
dass Abtreibung unter allen Umständen
verboten ist. Dies könne Frauen zu ge-
fährlichen, illegalen Eingriffen verleiten,
die für einen großen Teil der Müttersterb-
lichkeit im Land verantwortlich sind.

Mexikos Maßnahmen gegen Menschen-
handel und die Einrichtung eines nationa-
len Instituts für die Förderung von Frauen
wurden vom CEDAW begrüßt. Hingegen
äußerten die Sachverständigen große Be-
sorgnis über die andauernde Gewalt gegen
Frauen in San Salvador Atenco, insbeson-
dere die hohe Zahl an Morden und Fällen
von Verschwindenlassen. Unverständnis
zeigten sie besonders angesichts der un-
zureichenden Ermittlungen und des man-
gelnden Zugangs von Opfern und ihren
Familien zu Schutz, Entschädigung und
Rechtsbeistand. Negativ angemerkt wur-
den auch höhere Armut und Analphabe-
tismus der indigenen Bevölkerung.

Anerkennend äußerten sich die Sach-
verständigen zu neuen Bestimmungen in
der Arbeitsgesetzgebung der Tschechi-
schen Republik, die direkte und indirek-
te Diskriminierung sowie sexuelle Beläs-
tigung verbieten und Elternurlaub vorse-
hen. Beanstandet wurde die niedrige Zahl
von Verurteilungen in Fällen häuslicher Ge-
walt. Die Situation von Roma-Frauen und
-Mädchen in puncto Bildung, Arbeit und
Gesundheit sowie Berichte über Sterilisie-
rung ohne informierte Zustimmung der
Frauen wurden von den Sachverständigen
als sehr besorgniserregend angesehen.
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Der Exekutivrat des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF)
hat am 28. September 2007
einstimmig Dominique Strauss-
Kahn zum neuen Geschäfts-
führenden Direktor des IWF
gewählt. Die Bewerbung des
58-jährigen ehemaligen Wirt-
schafts- und Finanzministers
Frankreichs wurde von der Eu-
ropäischen Union und den USA
unterstützt. Strauss-Kahn hat
Wirtschaft, Jura und Politische
Wissenschaften studiert und
wurde im Alter von 32 Jahren
Professor für Wirtschaftswis-
senschaften. Die Leitung des
IWF liegt traditionell in der
Hand eines Europäers. Strauss-
Kahn trat am 1. November
2007 die Nachfolge des Spa-
niers Rodrigo de Rato an, der
den Posten seit Mai 2004 inne
gehabt hatte und aus persönli-
chen Gründen vorzeitig zurück
getreten war. Strauss-Kahn teil-
te mit, er wolle sich ohne Ver-
zug den nötigen Reformen des
IWF widmen, vor allem den
Macht- und Stimmverhältnis-
sen im Fonds, die nicht mehr
die gewachsene wirtschaftli-
che Rolle von Staaten wie In-
dien, China und Brasilien wi-
derspiegeln.

UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon hat am 5. September
2007 Marjatta Rasi, Staatsse-
kretärin für internationale Ent-
wicklungsfragen im finnischen
Außenministerium, zur Leite-
rin der Beratergruppe für den
UN-Friedenskonsolidierungs-
fonds (Peacebuilding Fund) er-
nannt. Die aus zehn Mitglie-
dern bestehende Beratergruppe
hat die Aufgabe, über die Effi-
zienz des Fonds zu wachen und
das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen als
Fondsmanager zu beraten. Der

im Jahr 2006 errichtete Fonds
ist ein auf mehrere Jahre aufge-
legter Treuhandfonds, der kon-
zipiert wurde, um mehreren
Ländern in einer Post-Konflikt-
Situation gleichzeitig zu helfen.
Die 62-jährige Rasi hat bereits
im Jahr 1979 als Beraterin bei
der Ständigen Vertretung Finn-
lands bei den UN gearbeitet. Im
Jahr 2004 war sie die erste Prä-
sidentin des Wirtschafts- und
Sozialrats der Vereinten Na-
tionen.

Friedenssicherung  

Ibrahim Agboola Gambari hat
zusätzlich zu seinem Posten als
Sonderberater des UN-Gene-
ralsekretärs für den Internatio-
nalen Pakt mit Irak (vgl. Per-
sonalien, VN, 2/2007, S. 80),
einen zweiten Posten übernom-
men. Im Mai 2007 wurde der
Nigerianer von Generalsekre-
tär Ban Ki-moon zu dessen Son-
derberater für Myanmar er-
nannt. Der 63-jährige Diplo-
mat und Professor für Interna-
tionale Beziehungen soll das
Land bei der Umsetzung der
von der Generalversammlung
seit dem Jahr 1991 verabschie-
deten Resolutionen zu Myan-

mar unterstützen. Die Regie-
rung soll unter anderem gegen
die militärischen Übergriffe auf
Zivilisten vorgehen und die Re-
krutierung von Kindersolda-
ten beenden. Gambari verfügt
über langjährige Erfahrungen
im UN-System. So war er un-
ter anderem von 2005 bis Ende
2006 Untergeneralsekretär für
politische Angelegenheiten und
hatte in dieser Funktion im Mai
und November 2006 Myan-
mar besucht. Er folgt dem Ma-
laysier Razali Ismail, der auf ei-
ne Verlängerung seines ausge-
laufenen Vertrags im Jahr 2006
verzichtete. Ein Grund dafür
war, dass die Militärregierung
ihm seit knapp zwei Jahren
die Einreise verweigert hatte.  

Ein Postentausch vom UN-
Amtssitz ins Feld und umge-
kehrt hat am 1. September
2007 stattgefunden. Der Son-
derbeauftragte des Generalse-
kretärs und Leiter der Stabili-
sierungsmission der Vereinten
Nationen in Haiti (MINUS-
TAH) Edmond Mulet wechsel-
te nach 14 Monaten im Amt in
die Hauptabteilung Friedens-
sicherungseinsätze (DPKO).
Generalsekretär Ban Ki-moon
hatte ihn zum Beigeordneten

Generalsekretär für Friedenssi-
cherungseinsätze ernannt, wäh-
rend der bisherige Amtsinha-
ber, Hédi Annabi, auf den Pos-
ten in Haiti wechselte. Der aus
Guatemala stammende Mulet
hatte die Leitung der MINUS-
TAH im Mai 2006 übernom-
men (vgl. Personalien, VN, 4/
2006, S. 169). Der 1951 gebo-
rene ehemalige Journalist war
vor seiner Tätigkeit bei den Ver-
einten Nationen Botschafter
seines Landes in den USA und
bei der Europäischen Union.
Der neue Leiter der MINUS-
TAH, der Tunesier Hédi Anna-
bi, hatte seit dem Jahr 1997
das Amt des Beigeordneten Ge-
neralsekretärs für Friedenssi-
cherungseinsätze innegehabt.
Der studierte Politik-, Sprach-
und Literaturwissenschaftler ist
seit dem Jahr 1981 bei den Ver-
einten Nationen tätig, seit 1992
im DPKO. 

Neuer Sondergesandter und
Leiter der UN-Mission in Irak
ist seit 11. September 2007
Staffan de Mistura. Der aus
Schweden stammende ehema-
lige Direktor der Fortbildungs-
akademie des Systems der Ver-
einten Nationen in Turin hat
schon in den Jahren 2005 und
2006 als Stellvertretender Son-
dergesandter für Irak gearbei-
tet. Mehr als drei Jahrzehnte
war de Mistura für die Verein-
ten Nationen in Konfliktregio-
nen tätig, unter anderem in So-
malia, im Nahen Osten, auf
dem Balkan und in Nepal. Die
ersten Erfahrungen mit seinem
neuen Aufgabenbereich hat er
bereits im Jahr 1997 als Koor-
dinator der Vereinten Nationen
für die humanitären Maßnah-
men in Irak gemacht. Mit sei-
ner Amtsübernahme löst de
Mistura den 1942 geborenen
Pakistaner Ashraf Jehangir
Qazi ab, der seit 2004 auf die-
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Außenministerium. Zwischen
1977 und 1986 war sie bereits
in der dänischen Vertretung bei
den UN in New York sowie bei
der Europäischen Kommission
in Brüssel tätig. Sie ist die fünf-
te Frau, die als Sonderbeauf-
tragte für ein Land mit einer
UN-Friedensmission Verant-
wortung übernimmt.

Die dritte Neubesetzung in Af-
rika ist der neue Sonderbeauf-
tragte und Leiter der UN-Mis-
sion in Côte d’Ivoire (UNOCI),
der Südkoreaner Choi Young-
jin. Der 59-jährige Landsmann
von Generalsekretär Ban Ki-
moon war von 2005 bis 2007
Ständiger Vertreter seines Lan-
des bei den Vereinten Natio-
nen und tritt nun die Nachfol-
ge von Pierre Schori an, der das
Amt seit April 2005 innegehabt
hatte (vgl. Personalien, VN, 5/
2005, S. 211). Vor seiner Tätig-
keit als Ständiger Vertreter bei
den UN war Choi Stellvertre-
tender Außen- und Handelsmi-
nister Südkoreas. Von 1998 bis
1999 war er als Beigeordneter
Generalsekretär für Friedens-
sicherungseinsätze schon ein-
mal für die UN tätig gewesen. 

Gerichte 

Ab 1. Januar 2008 wird Serge
Brammertz für vier Jahre den
Posten des Chefanklägers des

sem Posten gewesen war. Qazi
wechselte auf den mehrere Mo-
nate vakanten Posten des Son-
derbeauftragten des General-
sekretärs für Sudan und Leiter
der UN-Mission in Sudan (UN-
MIS). Der Niederländer Jan
Pronk, der den Posten von Juni
2004 innegehabt hatte, wurde
nach kritischen Bemerkungen
im Oktober 2006 von der Re-
gierung in Khartum des Lan-
des verwiesen und war Ende des
Jahres aus dem Dienst ausge-
schieden.   

UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon hat am 12. September
2007 General Lamine Cissé
übergangsweise zum zuständi-
gen Leiter (officer-in-charge)
des UN-Büros für Westafrika
(UNOWA) ernannt. Das im
November 2001 gegründete
Büro, mit Sitz in Dakar (Sene-
gal), hat unter anderem die Auf-
gabe, die Beiträge der UN für
Frieden und Sicherheit in West-
afrika zu koordinieren und zu
fördern. Von 2001 bis 2007
war Cissé Sonderbeauftragter
des Generalsekretärs und Lei-
ter des Büros der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der
Friedenskonsolidierung in der
Zentralafrikanischen Republik
(BONUCA). Der 1939 gebore-
ne Senegalese war vor seiner
Tätigkeit bei den UN als Innen-
minister für die Durchführung
mehrerer Wahlen in seinem
Heimatland zuständig.    

Zum Nachfolger Cissés auf
dem Posten des Sonderbeauf-
tragten für die Zentralafrika-
nischen Republik und Leiters
von BONUCA wurde am 12.
September 2007 der 1949 in
Guinea geborene François Lon-
seny Fall ernannt. Seit dem Jahr
2005 arbeitete Fall in Somalia
als Beauftragter des General-
sekretärs und als Leiter des
Politischen Büros für Somalia
(UNPOS). Der ehemalige, von
Februar bis April 2004 amtie-
rende Ministerpräsident Gui-

chilenischen Diktator Augusto
Pinochet erhob.

Am 18. Oktober 2007 erfolg-
te eine weitere Besetzungsrunde
im Bereich Friedenssicherung.
Generalsekretär Ban Ki-moon
gab drei Neubesetzungen für
Führungspositionen in Afrika
bekannt. So wird der Brite Alan
Doss die Leitung der UN-Mis-
sion in der Demokratischen Re-
publik Kongo (MONUC) von
seinem seit 2003 amtierenden
Vorgänger, dem Amerikaner
William Lacy Swing, überneh-
men. Der 62-jährige UN-Kar-
rierediplomat Doss war als Son-
derbeauftragter für Liberia bis
dahin für das westafrikanische
Land und die Leitung der dor-
tigen UN-Mission für Liberia
(UNMIL) zuständig. Auf ähn-
lich hochrangigen Posten war
er in den Jahren zuvor in Côte
d’Ivoire, Sierra Leone und Thai-
land für die UN tätig.   

Der Posten als Sonderbeauf-
tragte für Liberia und Leiterin
der UNMIL wurde Ellen Mar-
grethe Løj übertragen. Die 59-
jährige Diplomatin war bis
dahin als Botschafterin Däne-
marks in der Tschechischen Re-
publik sowie zuvor als Ständi-
ge Vertreterin bei den Vereinten
Nationen von 2001 bis 2007
tätig. Ihre diplomatische Kar-
riere begann 1973 im dänischen

neas hat Jura an der Universi-
tät von Conakry studiert. Im
Jahr 2003 war er Präsident des
Sicherheitsrats und in den Jah-
ren 2000 bis 2002 Ständiger
Vertreter seines Landes bei den
UN in New York.  

Am 14. September 2007 wurde
der spanische Anwalt und Rich-
ter Carlos Castresana Fernán-
dez zum Leiter der unabhängi-
gen internationalen Untersu-
chungskommission der Verein-
ten Nationen zur Überwachung
und Ermittlung illegaler Aktivi-
täten bewaffneter Gruppen in
Guatemala (CICIG) ernannt.
Die CICIG wurde aufgrund ei-
nes Abkommens zwischen den
UN und der guatemaltekischen
Regierung am 4. September
2007 gegründet. Zu den Auf-
gaben der Kommission gehö-
ren die öffentliche Politikbe-
ratung und andere Maßnah-
men zur Eindämmung der ille-
gal bewaffneten Gruppen. Vor
Castresana Fernández’ Amts-
antritt hat er als Projektleiter
eines Präventivprogramms ge-
gen Kriminalität und illegale
Drogen für das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung
(UNODC) in Mexiko gearbei-
tet. Internationale Aufmerk-
samkeit wurde Fernández zu-
teil, als er im Jahr 1996 die ers-
te formelle Anklage gegen den
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Internationalen Strafgerichts-
hofs für das ehemalige Jugosla-
wien (ICTY) in Den Haag über-
nehmen. Die Amtszeit kann je-
doch auch früher enden, wenn
der Gerichtshof seine Arbeit,
wie vom Sicherheitsrat gefor-
dert, im Laufe des Jahres 2010
abschließen kann. Der belgische
Jurist war von Januar 2006 an
Leiter der Unabhängigen Inter-
nationalen Untersuchungskom-
mission der Vereinten Natio-
nen (IIIC) gewesen. Diese war
im April 2005 eingerichtet wor-
den, um den Mordanschlag auf
den ehemaligen libanesischen
Ministerpräsidenten Rafik al-
Hariri vom Februar 2005 auf-
zuklären. Brammertz war zu-
vor als Leiter der Ermittlungs-
abteilung und als stellvertreten-
der Chefankläger des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs in
Den Haag überwiegend mit
Menschenrechtsverletzungen
in Uganda, Darfur und Kongo
befasst. Der 45-Jährige tritt die
Nachfolge von Carla Del Ponte
an, die diesen Posten achtein-
halb Jahre innegehabt hatte.
Die 1947 in der Schweiz gebo-
rene Juristin erhielt ihr Man-
dat als dritte Chefanklägerin
des ICTY im August 1999. In
ihre Zeit fiel der Prozess ge-
gen den Präsidenten der Bun-
desrepublik Jugoslawien, Slo-
bodan Milosevic, der im März

2006 vor Abschluss seines Pro-
zesses in der Haft verstarb. Die
Auslieferung zweier weiterer
Hauptangeklagter, Radovan
Karadzic und Ratko Mladic,
konnte sie, trotz mehrfacher
Aufforderung, nicht erreichen.
Del Ponte wird ab Januar 2008
als Botschafterin der Schweiz
nach Argentinien gehen. Zum
neuen Leiter der IIIC hat UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon
den Kanadier Daniel Bellemare
ernannt. Der ehemalige stellver-
tretende Generalbundesstaats-
anwalt begann seine Karriere
als Staatsanwalt in Montreal. 

Katastrophenvorsorge 

Am 10. Juli 2007 wurde Abdu-
laziz bin Mohamed Arrukban
aus Saudi-Arabien für zunächst
ein Jahr zum Humanitären Son-
dergesandten des Generalsekre-
tärs für den Nahen Osten und
Nordafrika ernannt. Arrukban,
der bisher als Sonderbotschaf-
ter für das UN-Welternährungs-
programm (WFP) tätig gewe-
sen ist und zuvor für saudi-
sche Hilfsorganisationen gear-
beitet hat, soll helfen, Partner-
schaften für die Katastrophen-
hilfe aufzubauen.   

Sekretariat 

Im Zuge der von Generalse-
kretär Ban Ki-moon initiierten
Umstrukturierung der Haupt-
abteilung Friedenssicherungs-
einsätze (DPKO) wurde unter
anderem ein neuer Posten  ge-
schaffen. Seit Juli 2007 ist der
Russe Dimitri Titov der neue
Beigeordnete Generalsekretär
für Rechtsstaatlichkeit und Si-
cherheitsinstitutionen im gleich-
namigen Büro (Office of Rule
of Law and Security Institu-
tions – OROLSI). Titov ist ein
gestandener Diplomat, der seit
dem Jahr 1991 für die UN im
Bereich Friedenssicherung ge-
arbeitet hat. Vor Übernahme
des neuen Amtes war er Direk-
tor der Afrika-Abteilung im

DPKO. Der 57-jährige Russe
hat am Staatlichen Institut für
Internationale Beziehungen
(MGIMO) in Moskau studiert.

Der Australier Andrew Hughes
ist neuer oberster Polizeibera-
ter der UN und Leiter der Po-
lizeiabteilung in der Haupt-
abteilung Friedenssicherungs-
einsätze. Derzeit sind mehr als
10 000 Polizisten in 19 Missio-
nen im Einsatz. Schwerpunkt
der Polizeiarbeit ist derzeit,
Polizeieinheiten in schwachen
und zerfallenden Staaten aus-
zubilden. Hughes kann auf 30
Jahre Erfahrung in der Poli-
zeiarbeit zurückblicken, da-
runter die Aufsicht über die aus-
tralischen Truppen und Zivil-
kräfte für die UN-Missionen in
Timor-Leste und Zypern. 

Der Südkoreaner Choi Soon-
hong wurde im Juli 2007 von
seinem Landsmann, UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon,
zum Leiter der Informations-
technologie im Rang eines Bei-
geordneten Generalsekretärs
ernannt. In dieser neu geschaf-
fenen Position, im Exekutivbü-
ro des Generalsekretärs ange-
siedelt, ist der 57-jährige Com-
puterspezialist seit dem 1. Sep-
tember für alle grundlegenden
Anforderungen der UN im Zu-
sammenhang mit der Informa-
tions- und Kommunikations-

technologie (IKT) verantwort-
lich. Choi kann auf 30 Berufs-
jahre im technischen und Ma-
nagementbereich zurückbli-
cken – die meisten davon im In-
ternationalen Währungsfonds
(IWF), wo er im Jahr 1981 seine
internationale Karriere begann.  

Der ehemalige Botschafter Ma-
lis bei den Vereinten Nationen
Cheick Sidi Diarra wurde am 6.
Juli 2007 von UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon zum Ho-
hen Beauftragten der Vereinten
Nationen für die am wenigsten
entwickelten Länder (LDC),
Binnenentwicklungsländer
(LLDC) und kleinen Inselent-
wicklungsländer (SIDS) er-
nannt. Damit löst er den aus
Bangladesch stammenden Di-
plomaten Anwarul Chowdhury
ab, der das Amt des Hohen Be-
auftragten seit dem Jahr 2002
bekleidet hatte. Der Beauftrag-
te soll dafür Sorge tragen, dass
die Bedürfnisse dieser drei Län-
dergruppen im UN-System an-
gemessen berücksichtigt wer-
den. Die Berichterstattung über
die Umsetzung der Programme
für die LDCs und das Werben
um internationale Unterstüt-
zung sind dabei zentrale Auf-
gaben. Der 60-jährige Diarra
hat Internationale Beziehungen
und Völkerrecht studiert. Nach
einer außenpolitischen Lauf-
bahn, in der er unter anderem
Rechtsberater des Außenminis-
teriums in Bamako war begann
er im Jahr 1989, als Berater bei
der Ständigen Vertretung Malis
bei den Vereinten Nationen zu
arbeiten. Später wurde er zum
Botschafter ernannt. 

Regionalkommissionen 

Für zwei der fünf regionalen
UN-Wirtschaftskommissio-
nen wurde Ende Juli 2007 das
Amt des Exekutivsekretärs neu
besetzt. Am 30. Juli 2007 wur-
de der ehemalige Botschafter
für Katar in den USA und Stän-
diger Beobachter bei der Orga-

Ellen Margrethe Løj
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nisation Amerikanischer Staa-
ten (OAS) Bader Al-Dafa von
UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon zum neuen Exekutivse-
kretär der Wirtschafts- und So-
zialkommission für Westasien
(ESCWA) mit Sitz in Beirut
ernannt. Damit löste Al-Dafa
seine ägyptische Vorgängerin
Mervat M. Tallawy ab, die das
Amt seit dem Jahr 2000 be-
kleidet hatte. Al-Dafa hat in
den USA studiert und besitzt
langjährige Erfahrung in au-
ßenpolitischen Beziehungen –
er vertrat Katar als Botschaf-
ter unter anderem in Ägypten,
Frankreich, Russland und Spa-
nien. Die ESCWA hat zum Ziel,
wie alle fünf regionalen Wirt-
schaftskommissionen, die durch
Beratung und Information den
wirtschaftlichen und sozialen
Aufbau ihrer jeweiligen Regio-
nen fördern, die Zusammen-
arbeit der Mitgliedstaaten zu
verbessern, indem sie Entwick-
lungspläne ausarbeitet. Mit
Ausnahme von Israel gehören
zur Region der ESCWA insge-
samt 13 Staaten – die gesam-
te arabische Halbinsel, ein-
schließlich Irak, Libanon und
Syrien im Norden, sowie die Pa-
lästinensergebiete und Ägypten.

Zur neuen Exekutivsekretärin
der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Asien und den
Pazifik (ESCAP) wurde am 31.
Juli 2007 Noeleen Heyzer aus
Singapur ernannt. Die ehema-
lige Exekutivdirektorin des Ent-
wicklungsfonds der Vereinten
Nationen für die Frau (UNI-
FEM) ist die erste Frau auf die-
sem Posten. Die an der Cam-
bridge-Universität promovier-
te Sozialwissenschaftlerin lös-
te ihren aus der Republik Korea
stammenden Vorgänger Kim
Hak-su ab, der das Amt seit
dem Jahr 2000 innegehabt hat-
te. Der in Bangkok ansässigen
ESCAP gehören 62 Mitglied-
staaten an. Sie deckt ein Ge-
biet ab, welches von der Tür-
kei im Westen bis zum pazifi-

schen Inselstaat Kiribati im
Osten und von Russland im
Norden bis nach Neuseeland
im Süden reicht. Die ESCAP
ist, was das Personal (600 Mit-
arbeiter), die Bevölkerungszahl
(mehr als zwei Drittel der Welt-
bevölkerung) und das Gebiet
angeht, die größte der fünf UN-
Regionalkommissionen. Zen-
trale Aufgabenbereiche sind die
Bekämpfung der Armut und die
Bewältigung sozialer Probleme
im asiatisch-pazifischen Raum.

Umwelt 

Luc Gnacadja, Benins ehema-
liger Minister für Wohnungs-
wesen, Stadtentwicklung und
Umwelt, wurde am 6. Septem-
ber 2007 von UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon auf Emp-
fehlung des UNCCD-Sekreta-
riats zum Exekutivsekretär des
Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung (UNCCD)
ernannt. Gnacadja hat an der
African School of Architecture
and Urbanism in Togo studiert.
Seit einigen Jahren arbeitet er
intensiv im Bereich Desertifi-
kation. Zunächst leitete er Be-
nins Delegation zu den UNC-
CD-Konferenzen, später war er

der Vorsitzende der Afrikani-
schen Umweltministerkonfe-
renz. Gnacadja, der viele Mi-
nisterialkonferenzen, Treffen
und Seminare zu Themen wie
Umwelt, Klimawandel und bio-
logische Vielfalt sowie die Ver-
tretung Benins auf der Konfe-
renz zum Rahmenübereinkom-
men der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen (UNF
CCC) leitete, wurde mit dem
›Green Award 2002‹ der Welt-
bank ausgezeichnet. Gnacadja
löst seinen Vorgänger Hama
Arba Diallo aus Burkina Faso
ab. Dieser war zum Abgeord-
neten im Parlament seines Lan-
des gewählt worden und trat
daher am 19. Juni 2007 von sei-
nem Amt zurück.

Nachrufe 

Am 17. Oktober 2007 verstarb
im Alter von 83 Jahren Rüdiger
Freiherr von Wechmar, Mit-
glied des Präsidiums der Deut-
schen Gesellschaft für die Ver-
einten Nationen (DGVN) und
Autor der Zeitschrift VEREIN-
TE NATIONEN (VN). In seiner
langen Karriere bekleidete er
unter anderem mehrere hoch-
rangige diplomatische Posten
bei der Weltorganisation. So

war er von 1974 bis 1981 Stän-
diger Vertreter Deutschlands
bei den Vereinten Nationen in
New York. In den Jahren 1977
und 1978 vertrat er die Bun-
desrepublik im UN-Sicherheits-
rat und übernahm für zwei Mo-
nate die Präsidentschaft in dem
Gremium. Von Wechmar war
der einzige Deutsche, der je-
mals den Posten des Präsiden-
ten der UN-Generalversamm-
lung innehatte (1980/1981).
Der Zeitschrift war er als Au-
tor in den Jahren 1975 bis 1986
eng verbunden. Aus seiner Per-
spektive als UN-Botschafter
verfasste er mehrere Beiträge,
darunter »Die Bundesrepublik
Deutschland in den Vereinten
Nationen: Chancen und Gren-
zen unserer Mitwirkung« (VN,
4/1979, S. 113) sowie »Frie-
denserhaltende Maßnahmen –
eine Herausforderung an die
Bundesrepublik Deutschland«
(VN, 1/1982, S. 10). Im Jahr
1981 wurde von Wechmar für
seine Verdienste um die Verein-
ten Nationen von der DGVN
mit der Dag-Hammarskjöld-
Ehrenmedaille ausgezeichnet.

Zusammengestellt von Jens 
Dolfen, Sibille Etling und Anja
Papenfuß.

Bader Al-Dafa (fünfter von links) mit den Mitgliedern der Wirtschafts- und Sozialkommission für
Westasien UN-Foto: 150206
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Buchbesprechungen

Denkfabrik UN

Klaus Hüfner

Die vorliegenden sechs Bücher, die aus dem Projekt
zur Ideengeschichte der Vereinten Nationen (United
Nations Intellectual History Project – UNIHP) stam-
men, sind Ergebnis einer historischen Aufarbeitung
der Ideen, die in der einen oder anderen Form die Ak-
tivitäten des UN-Systems beeinflussten. Acht weitere
Bücher werden folgen und sich unter anderem The-
men wie menschliche Sicherheit, Menschenrechte,
Entwicklungszusammenarbeit, gemeinsame globale
Güter, die Rolle der transnationalen Konzerne und
›Global Governance‹ widmen. 

Das Projekt wurde von seinen drei Ko-Direktoren
Louis Emmerij, Richard Jolly und Thomas G. Weiss
bereits in VN, 6/2005, S. 232–235, mit einer Zwi-
schenbilanz vorgestellt.1 Finanziert mit Hilfe von staat-
lichen Geldgebern und Stiftungen, stellt das Projekt
die erste umfassende historische Analyse der 60-jäh-
rigen UN-Arbeit vor allem auf wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet dar.

Neben den Buchveröffentlichungen verfolgt das
Projekt als einen zweiten Ansatz die ›oral history‹, das
heißt die Geschichtsschreibung mit Hilfe ausführlicher
Interviews von 73 am UN-Geschehen beteiligten Per-
sönlichkeiten. Während die vollständigen Transkripte
der Öffentlichkeit noch zugänglich gemacht werden
sollen, ist im Jahr 2005 bereits eine auswertende Ver-
öffentlichung mit dem Titel ›UN Voices. The Struggle
for Development and Social Justice‹ erschienen, die
in VN, 5/2005, S. 215–216, besprochen wurde. Für
weitere, aktuelle Informationen zum Projekt sei auf
die Webseite <www.unhistory.org> verwiesen.

Die drei Ko-Direktoren betonen, dass die UN kei-
ne eigenen Historiker haben, was sich durchaus aus
den politischen Gegebenheiten von internationalen
Organisationen erklären lässt, die ein hohes Maß an
intellektueller Unabhängigkeit nicht unbedingt tole-
rieren würden. Bedauerlich ist allerdings, dass sich
die Archive der UN und ihrer Sonderorganisationen
in einem nicht gerade guten Zustand befinden. Inso-
fern ist es zu begrüßen, dass die historische Aufarbei-
tung von ›außen‹ erfolgt, wobei jedoch angemerkt
werden muss, dass ein Großteil der Autoren im UN-
System tätig war. 

Die Mehrzahl der vorliegenden Studien folgt einer
chronologischen Ordnung. Sämtliche Bände enthal-
ten am Schluss die Anmerkungen, versehen mit Hin-
weisen auf die jeweiligen Seitenabschnitte, sowie je-
weils ein kombiniertes Namens- und Sachregister. 

Der erste Band ›Ahead of the Curve?‹ von Louis
Emmerij, Richard Jolly und Thomas G. Weiss erschien

im Jahr 2001 und wurde – als bisher einziger Band
des Projekts – im Jahr 2003 ins Deutsche übersetzt.2

Die Autoren zielen auf eine Ideengeschichte der Ver-
einten Nationen ab; sie wollen damit den Ursprung
bestimmter Ideen herausfinden und deren Entwick-
lung im UN-System und/oder im Wissenschaftssys-
tem sowie im Diskurs zwischen beiden Systemen nach-
zeichnen und deren Einfluss auf politisches Handeln
untersuchen. 

Um die Bedeutung der Rolle der UN bei der Ent-
wicklung und Verbreitung von Ideen als Reaktion
auf globale Herausforderungen identifizieren zu kön-
nen, wollen die Autoren vier Fragen klären: 1) Welche
wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Ideen haben
die UN beigetragen? 2) Woher stammen diese Ideen?
3) Wie sind die UN mit bestimmten Ideen umgegan-
gen? 4) Welche Auswirkungen, falls überhaupt, hat-
ten bestimmte Ideen und auf welche Weise? 

Das einleitende Kapitel widmet sich zunächst den
Gründungsideen der UN, wie sie sich auch in der
Charta widerspiegeln: Frieden und Verhandlung statt
Krieg – Entkolonialisierung statt Fremdherrschaft –
wirtschaftliche und soziale Entwicklung statt Armut
– Menschenrechte statt Unterdrückung. Bereits in
diesem Kapitel werden über die Darstellung von drei
herausragenden UN-Studien zu Entwicklungsfragen
der Jahre 1949/1951 hinaus zu bestimmten Fragen
die weiteren Trends im UN-System nachgezeichnet.
In Kapitel 2 werden die sechziger Jahre behandelt,
eine Dekade, in der Entwicklungsfragen die Tages-
ordnung bestimmten – nicht zuletzt, weil sich die neu
entstandenen Staaten zu einer Gruppe (G-77) zu-
sammenschlossen. In Kapitel 3 diskutieren die Au-
toren Ideen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit und
zur Deckung der Grundbedürfnisse in den siebziger
Jahren. Kapitel 4 ist den UN-Weltkonferenzen gewid-
met, die in den siebziger und neunziger Jahren statt-
fanden; hier geht es um neue Ideen, wie das Konzept
der nachhaltigen Entwicklung, die Frage der Gleich-
heit der Geschlechter (gender balance) und Probleme
der Verstädterung. Es folgt eine Analyse der finanzi-
ellen und sozialen Krisen des Globalisierungsprozes-
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ses mit Hinweisen auf die bereits 1987 von UNICEF
entwickelte Forderung nach einer ›Anpassung mit
menschlichem Antlitz‹. Kapitel 6 behandelt den Zu-
sammenbruch des sozialistischen Lagers Ende der
achtziger Jahre mit einer deutlichen Kritik am ›Big-
Bang‹-Ansatz der Bretton-Woods-Institutionen. In Ka-
pitel 7 werden das zunehmende Einkommensgefälle
sowohl zwischen Regionen als auch Ländern und die
Lösungsvorschläge diskutiert. In Kapitel 8 gilt das
Interesse den Problemen nationaler und globaler ›Go-
vernance‹, wobei den nichtstaatlichen Organisatio-
nen ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Im Schluss-
kapitel wird noch einmal die Entwicklung vom Völ-
kerbund bis Anfang des 21. Jahrhunderts zusam-
mengefasst.

Das Buch ist allgemeinverständlich und oftmals
ironisch-kritisch bis provozierend geschrieben. Zahl-
reiche Schaukästen, Tabellen und Abbildungen ver-
anschaulichen die Argumente. In den Kapiteln erfolgt
keinesfalls eine Beschränkung auf die jeweiligen De-
kaden, vielmehr werden Entwicklungslinien oftmals
bis Ende der neunziger Jahre nachgezeichnet. Bereits
auf der ersten Seite weisen die Autoren nicht ohne Stolz
darauf hin, dass neun Nobelpreisträger der Wirt-
schaftswissenschaften einen Teil ihrer Berufsleben in
den UN verbracht haben. Die Zurechnungsproblema-
tik bleibt. Dies gilt sowohl für die ›beiden UN-Ebe-
nen‹, den Mitgliedstaaten einerseits und andererseits
den Sekretariaten, in denen geforscht und an Ideen
gearbeitet wird, als auch für die Konkurrenz zwi-
schen den UN-Institutionen auf beiden Ebenen. Wa-
ren die UN der Zeit voraus? Ja und nein. Die Autoren
zeigen viele Beispiele der frühzeitigen Erkennung von
Problemen und/oder Lösungsvorschlägen im wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich auf. Sie machen neu-
gierig auf die anderen Bände, auf die sie ausdrücklich
verweisen. 

Der folgende Band von Richard Jolly, Louis Emme-
rij, Dharan Ghai und Frédéric Lapeyre über ›UN Con-
tributions to Development Thinking and Practice‹
besteht aus drei Teilen, die lediglich im zweiten Teil
(Ideen und Aktion) eine chronologische Abfolge ein-
halten. Im ersten Teil wird zunächst ein wirtschafts-
historischer Einstieg von Adam Smith bis zu John
Maynard Keynes angeboten, der sich auf die Frage
konzentriert, welche Lehren für die Lösung der Ent-
wicklungsprobleme nach 1945 gezogen werden. Im
folgenden zweiten Teil werden ausführlicher als in
der oben genannten ersten Studie die Stadien des Den-
kens und Handelns in der multilateralen Entwick-
lungspolitik der UN nachgezeichnet. Bekannte Na-
men, welche diese Entwicklung stark beeinflusst ha-
ben, tauchen wie im ersten Band auf (unter anderem
W. Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Raúl Prebisch,
Hans W. Singer). Einzelne wirtschaftswissenschaftli-
che Theorie-Stücke werden erläutert und in den ent-
wicklungspolitischen Kontext des jeweiligen Zeitab-
schnitts mit den entsprechenden institutionellen Er-

neuerungen gestellt (unter anderem auf der Finanzie-
rungsseite die Entwicklung von EPTA zum UNDP,
(S)UNFED zur IDA, bei Handel und Entwicklung die
Gründungen von WFP und UNCTAD während der
ersten UN-Entwicklungsdekade, ferner die besondere
Rolle der Wirtschaftskommission für Lateinameri-
ka und die Karibik (ECLAC). Im dritten Teil werden
die Beiträge der UN, aber auch die verpassten Gele-
genheiten diskutiert sowie Folgerungen für die Zu-
kunft gezogen. 

Wie bereits angedeutet, wird in diesem Band vie-
les von dem vertieft, was bereits im ersten Band er-
wähnt wurde. Die Schaukästen, Tabellen (insbeson-
dere Tabelle 10.8 über UN-Zielsetzungen und er-
reichte Ergebnisse im Wirtschafts- und Sozialbereich,
1960–2000) sowie Grafiken erweisen sich bei der
Lektüre als äußerst hilfreich. Viele Problembereiche
werden angesprochen, aber nicht weiter vertieft, da
hierzu gesonderte Veröffentlichungen vorgesehen sind
(etwa zur Rolle der Frauen im Entwicklungsprozess
oder zu den Menschenrechten). Zwei Probleme nen-
nen die Autoren, die eine Analyse der Rolle der UN
schwierig machen. Zum einen geht es um das Schick-
sal von Ideen, die aktualitätsbezogen entwickelt wer-
den, angenommen werden oder auch nicht, mit oder
ohne Einfluss zu nehmen verschwinden oder in einem
neuen Gewand wiederauftauchen, wenn ein geeigne-
ter Zeitpunkt es zulässt (S. 298). Schließlich hängt die
Frage der Umsetzung auch von der (Geld-)Macht der
Mitgliedstaaten ab. Die Autoren erwarten, dass die
UN sicherstellt, dass die besten Ideen tatsächlich in den
Mittelpunkt des Geschehens gerückt werden (S. 316).

Der dritte Band ist von John Toye und Richard Toye
und widmet sich den drei Fragen Handel, Finanzierung
und Entwicklung. In ihrer Einleitung deuten die Au-
toren einen politökonomischen Ansatz an, wobei sie
die Ökonomik öffentlicher Güter mit der Soziolo-
gie von Bürokratien verknüpfen, um auch das For-
schungsmanagement im UN-Sekretariat analysieren
zu können. Darüber hinaus vertiefen sie bedeutsame
Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Prebisch-Singer-
These vom langfristigen Fall der ›Terms of Trade‹
für Rohstoffe (bis hin zur Frage, wer die These als Er-
ster entwickelt hat) oder UNCTADs Entstehung
und Schicksal in den Auseinandersetzungen um eine
Neue Weltwirtschaftsordnung. Auch die Politik der
Bretton-Woods-Institutionen wird ausführlich analy-
siert. Dieser Band zeichnet sich durch ein intensives
Quellenstudium aus und setzt oftmals wirtschaftswis-
senschaftliche Kenntnisse voraus. Die Autoren gelan-
gen zu dem Schluss, dass sowohl die UN als auch die
Weltbank mit ihrem weitaus größeren Forscherstab
eher als Verbreiter denn als Entwickler von Ideen
auftraten. Schließlich schlagen sie vor, dass die vor-
handenen Forschungseinrichtungen im UN-System
verstärkt innovative Ansätze entwickeln sollten.

Der von Yves Berthelot herausgegebene Band über
›Unity and Diversity in Development Ideas‹ behan-
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delt die Rolle der fünf regionalen UN-Wirtschaftskom-
missionen. Nach einer sehr gründlichen, vergleichen-
den Einleitung durch den Herausgeber werden die
Wirtschaftskommissionen in ihren unterschiedlichen
regionalen Kontexten analysiert. Herausragende Per-
sönlichkeiten, wie Gunnar Myrdal im Fall der Wirt-
schaftskommission für Europa (ECE) und Raúl Pre-
bisch bei der ECLA[C], beeinflussten deren Bedeu-
tung in ihren Doppelrollen als anerkannte Wissen-
schaftler einerseits und engagierte Exekutivdirektoren
andererseits. Dieser regionalspezifische Ansatz im UN-
System war in der UN-Charta nicht vorgesehen. Die
einzelnen Wirtschaftskommissionen entstanden zu
unterschiedlichen Zeiten und sollten die Zusammen-
arbeit in der Region intensivieren und dazu beitra-
gen, dass die regionalen Besonderheiten im UN-Sys-
tem gebührend berücksichtigt werden. Die Erfolge
fielen, wie die Autoren jeweils detailliert darstellen,
unterschiedlich aus; es verwundert daher nicht, dass
für die Zukunft die Frage einer Reorganisation ge-
stellt werden muss. 

Weniger interessant erscheint das fünfte Buch in
der Reihe von Michael Ward, das sich unter dem
Titel ›Quantifying the World‹ mit UN-Ideen und 
-Statistiken befasst. Dieser Eindruck ist jedoch falsch,
wenn man bedenkt, dass nur über statistisch-empi-
rische Erfassungen die Staaten dieser Welt – sei es
im Wirtschafts-, Gesundheits- oder Bildungsbereich –
mit Hilfe bestimmter Indikatoren vergleichend ana-
lysiert werden können. Da der Auswahl dieser Indi-
katoren wiederum bestimmte theoretische Prämis-
sen zugrunde liegen, geht es in diesem Band um das
Verhältnis von theoretischen Erkenntnissen zu sta-
tistischen Erfassungen einerseits und um die politi-
sche Rolle der Mitgliedstaaten bei der Akzeptanz
und nationalen Umsetzung neuer Statistikkonzepte
andererseits. 

Im Mittelpunkt steht die Arbeit der Statistikab-
teilung der UN, deren Aktivitäten drei Phasen durch-
liefen. Waren es zunächst Systeme zur Erfassung der
wirtschaftlichen Aktivitäten, wie volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnungen Anfang der fünfziger Jahre,
folgten später auch soziale und demographische Sta-
tistiken. Deutlich wird, dass bei der Entwicklung ent-
sprechender Erfassungssysteme nicht nur methodo-
logische Probleme der Klassifizierung, sondern auch
politische Probleme eine Rolle spielten (etwa natio-
nale Einkommensverteilung oder Einhaltung von
Menschenrechtsnormen). Ward deutet dies oftmals
lediglich an und beschränkt sich auf die fachlichen
Auseinandersetzungen und damit verbundene Proble-
me der begrenzten Aussagefähigkeit bestimmter In-
dikatoren, zum Beispiel bei den ›Terms of Trade‹
(S. 106–109), oder der Erfassung überhaupt, etwa
bei der Definition von Arbeitslosigkeit oder der Wirt-
schaftsaktivitäten in der Landwirtschaft und im in-
formellen Sektor. Er geht auch auf die Arbeit ande-
rer Institutionen des UN-Systems ein, unter anderem

zu Bildungsindikatoren der UNESCO oder Gesund-
heitsindikatoren der WHO sowie zu den Indikato-
ren für menschliche Entwicklung des UNDP, wobei
bei der Beschreibung der Auseinandersetzungen eine
fachliche Zurückhaltung überwiegt. Hier wäre eine
expliziter geführte Darstellung mit konkreten Beispie-
len von politischen Auseinandersetzungen wünschens-
wert gewesen.

Im Buch von Devaki Jain, einer engagierten Femi-
nistin aus Indien, über ›Women, Development and
the UN‹ erfolgt eine kämpferisch-kritische Analyse der
UN-Arbeit. Dazu zählen insbesondere die vier Welt-
frauenkonferenzen, die Arbeit der UN-Menschen-
rechtskommission und der UN-Kommission für die
Rechtsstellung der Frau sowie die Gründung und Ar-
beit finanziell sehr schwach ausgestatteter UN-Spezia-
lorgane (UNIFEM, INSTRAW). Sie betont die hilf-
reiche ›Alliierten-Rolle‹ von UNESCO und ILO sowie
des Prozesses der internationalen Verrechtlichung.

In ihrer chronologisch aufgebauten Analyse zeigt
sie in aller Deutlichkeit die Widerstände und den müh-
samen Prozess der faktischen Gleichstellung der Frau-
en auch innerhalb der Institutionen des UN-Systems
auf. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den steigenden
Anteil von Frauen mit Niedrigst-Löhnen im informel-
len Sektor in den Entwicklungsländern. Für sie ist die
Zukunft der Frauenbewegung in Zusammenarbeit mit
den UN unsicher, solange der politische Wille – nun
schon nach 60 Jahren Wartezeit – nicht vorhanden
ist (S. 168). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
mit der Lektüre eines jeden Bandes die Spannung auf
weitere Bände wächst. Die ersten vier Bände widmen
sich der Rolle der UN bei der Gestaltung der regio-
nalen und weltweiten wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsprozesse nach 1945, wobei der Band
von John Toye und Richard Toye wirtschaftstheore-
tisch besonders anspruchsvoll ist. Auch zum ›Quer-
lesen‹ eignen sich diese Bände – vor allem, wenn es
um das Wirken von Raúl Prebisch und Hans W. Singer
geht. Deutlich wird die kritische Haltung gegenüber
neoklassischen Ideologien, die von den Bretton-
Woods-Institutionen oder den westlichen Industrie-
staaten eingebracht wurden. Der Band von Michael
Ward über UN-Statistiken ist bei herausragender me-
thodologischer Sauberkeit eher farblos-neutral ge-
raten; diese Thematik hätte angesichts der enormen
Fortschritte spannender gestaltet werden können. Im
Unterschied hierzu übertreibt Devaki Jain in ihrem
Band die Argumentationsmuster. Aber als Feminis-
tin des Südens tritt sie offen-frontal auf und fordert
ihre Leser ohne Wenn-und-Aber heraus.  

Insgesamt ist dem Projekt anzumerken, dass ein
theoretischer Überbau erst ansatzweise vorhanden
ist – dies gilt sowohl für die Ideengeschichte von Be-
ginn bis zur Umsetzung als auch für die Interaktion
der beiden UN-Ebenen unter machtpolitischen und
organisationssoziologischen Gesichtspunkten.
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Alles über Frauenrechte

Ingo Winkelmann

Im Jahr 2007 erschienen gleich zwei Sammelbände
zum Thema Frauenrechte. Der erste Band, von Sabine
von Schorlemer herausgegeben, präsentiert die Ergeb-
nisse eines an der Technischen Universität Dresden in
der Zeit von 2005 bis 2007 durchgeführten For-
schungsprojekts. Ziel des Projekts war, die Rolle der
Vereinten Nationen in ausgesuchten, Frauenrechte und
›Gender‹ betreffenden Feldern zu analysieren. Dies
drückt sich in zwölf, zum Teil überaus substanziel-
len Beiträgen verschiedener Autorinnen und Auto-
ren aus, die von Jan Conrady zur Entwicklung und
Bedeutung des Konzepts ›Gender Mainstreaming‹ in
den Vereinten Nationen eingeleitet werden. 

Conrady schildert anschaulich den Verlauf der
großen UN-Konferenzen und die Positionierungen
der UN-Organe Sekretariat, Generalversammlung, Si-
cherheitsrat und Wirtschafts- und Sozialrat (ECO-
SOC). Er bezeichnet das gesellschaftliche Konzept
›Gender Mainstreaming‹ als ›Meilenstein‹, dessen ei-
gentliche Bedeutung darin liege, dass die Gleichstel-
lungsdiskussion künftig auf breiter Grundlage und
unter Einbeziehung beider Geschlechter geführt wer-
de. Unmittelbar daran schließt der einhundert Sei-
ten lange, monographieartige Beitrag von Heidrun
Centner ›Frauen heute: Implementierung und Fol-
low-Up der Vierten UN-Weltfrauenkonferenz (Bei-
jing+10)‹ an. Auch Centner konstatiert ein gemisch-
tes Bild bei der Umsetzung der Aktionsplattform von
Beijing: auf der einen Seite deutliche Verbesserun-
gen im normativen Bereich, etwa bei der Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, auf der anderen Sei-
te ein Andauern der Diskriminierung von Frauen in
allen Regionen. Bestimmte, Frauen benachteiligende
Verhaltensmuster ließen sich wohl nur langfristig än-
dern. Katrin H. Ristau beleuchtet in ihrem sorgfältig
aufgebauten Beitrag ›Der Nichtdiskriminierungs-
grundsatz im UN-System‹ [die] »Erfolge der UN-
Personalpolitik im Hinblick auf die Förderung von
Frauen«. Sie stellt große Fortschritte in den letzten
30 Jahren fest und belegt diese unter anderem mit
Frauenanteilen von rund 40 bis 60 Prozent in den
verschiedenen Kategorien von UN-Ämtern. Gregor
Hübner nimmt sich der Mechanismen zur Durch-
setzung von Frauenrechten im Rahmen des Frauen-
rechtsübereinkommens (CEDAW) und seines Fakul-
tativprotokolls an. Neben den Beteiligungsmöglich-
keiten von NGOs ist dabei auch die im Fakultativ-
protokoll eingeräumte Möglichkeit, individuelle
Rechtsverletzungen durch die Betroffenen selbst gel-
tend zu machen, von großer Bedeutung. Allerdings

hatten Anfang 2007 erst 84 Staaten das Protokoll un-
terzeichnet. Vom selben Autor stammt ein Überblick
über die Situation in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Hinblick auf die Gleichberechtigung von
Männern und Frauen.  

Sehr gut gefallen haben dem Rezensenten die Bei-
träge von Clara Weinhardt zu Genderperspektiven
in der Arbeit des UN-Sicherheitsrats und von Jana
Hertwig zur Umsetzung der UN-Sicherheitsratsreso-
lution 1325 durch die Bundesrepublik Deutschland.
Beide Beiträge beschäftigen sich mit Genese, rechtli-
chen Implikationen und Evaluierung dieses für die in-
ternationale Frauen-Mitbestimmung zentralen UN-
Rechtsinstruments. Weinhardt weist darauf hin, dass
Resolution 1325 (vom 31. Oktober 2000) ein Ge-
rüst sei, das sowohl minimalistisch als auch extensiv
interpretiert beziehungsweise ausgefüllt werden kön-
ne. Die deutschen innerstaatlichen Bemühungen wer-
den von Hertwig als »äußerst positiv« bewertet. Dies
betreffe etwa die Partizipation von Frauen an sicher-
heitsrelevanten Mechanismen und die gender-sensible
Aus- und Fortbildung für Friedenssicherungs-Mis-
sionen. Deutschland befinde sich auf einem »guten
Weg«. Hinsichtlich des bestehenden weiteren Hand-
lungsbedarfs verweist die Autorin auf den vom Deut-
schen Frauensicherheitsrat vorgelegten Aktionsplan
aus dem Jahr 2003. Nicolas Lamp befasst sich mit
dem Beitrag der Vereinten Nationen zur Entwicklung
des Völkerstrafrechts zu sexueller Gewalt und ana-
lysiert die Entwicklung von Straftatbeständen und
Judikaten der Ad-hoc-Strafgerichtshöfe und des In-
ternationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu sexueller
Gewalt, Vergewaltigung, sexueller Sklaverei und
Zwangssterilisation. Tina Swantje Roeders Thema
ist ›Frauen als Flüchtlinge: Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit der Genfer Flüchtlingskonvention
und der Arbeit von UNHCR‹. Der Frage, wie sich die
Parameter der UN-Millenniums-Entwicklungsziele
(MDGs) zu ›Gender‹ verhalten, nimmt sich die Her-
ausgeberin Sabine von Schorlemer selbst an. Entwick-
lungsziel 3 fordert die Förderung der Gleichstellung
der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der
Frauen. Von Schorlemer setzt dieses Ziel überzeugend
in systematische Zusammenhänge, auch zu Licht und
Schatten anderer MDGs. Ebenso wenig scheut sie sich,
die sich abzeichnende mangelhafte beziehungsweise
verspätete Umsetzung der MDGs anzusprechen.
Umso mehr, so von Schorlemer, bedürfe es anhal-
tenden Einsatzes und der Energie aller Beteiligten
(auch der Frauenbewegungen), um das UN-Projekt

Sabine von
Schorlemer (Hrsg.)

Die Vereinten
Nationen und neu-
ere Entwicklungen
der Frauenrechte

Frankfurt/M.: 
Peter Lang 2007,
Dresdner Schriften
zu Recht und Politik
der Vereinten
Nationen, Bd. 3
XXII+670 S., 
89,00 Euro



256 VEREINTE NATIONEN 6/2007

Buchbesprechungen

Frauenrechte fortzuführen. Eben hierauf gerichtete
internationale Bemühungen verfolgt Saskia Seeger
in ihrem nachfolgenden Beitrag »Frauenrechte und
Entwicklung: Neuere Schwerpunkte von UNDP,
UNIFEM und INSTRAW«. Den Sonderaspekten ei-
ner »doppelten« Minderheit widmet sich schließlich
Anja Titze in »Die Herausbildung und Bedeutung der
Rechte indigener Frauen: Reflexionen zur Rolle der
Vereinten Nationen« (vgl. auch Anja Titze, Die Ver-
einten Nationen und indigene Völker, VN, 5/2007,
S. 190–197).

Der Sammelband ›Frauen und Völkerrecht‹ von
Beate Rudolf überlappt sich in manchem mit den
Themen des Dresdener Opus’. Auch er nimmt eine
völkerrechtliche Perspektive ein. Der Band geht auf
eine Vorlesungsreihe im Sommersemester 2005 an
der Freien Universität Berlin zurück. Ausweislich des
Vorworts geht es der Herausgeberin darum, nach der
Reichweite zu fragen, in der Frauenrechte das Völker-
recht durchdrungen und verändert haben.  

Von großem Wert ist der einleitende Beitrag von
Andreas von Arnauld zu feministischen Theorien und
Völkerrecht, der sich in vielem auf die grundlegen-
den Ausführungen von Hilary Charlesworth, Chris-
tine Chinkin und Shelley Wright aus dem Jahr 1991
stützt (Feminist Approaches to International Law).
Er schildert die Grundlagen feministischer Rechts-
theorie und -politik und setzt sie in Bezug zum Völ-
kerrecht. Dieses scheint sich in vielerlei Hinsicht als
›weiblicher‹ als staatliche Rechtsordnungen zu erwei-
sen, denkt man etwa an den Wert, den Rechtsstan-
dards, Harmonisierung und Koordinierung, Netz-
werke, kooperative Konfliktlösungen, Wertschätzung
des Friedensrechts und anderes mehr im Völkerrecht
genießen. Stefanie Schmahl schreibt zur Berücksich-
tigung der Geschlechterperspektive in Friedensverträ-
gen, wie sie unter der Ägide der UN etwa zu Bosnien-
Herzegowina, Ost-Timor und Kosovo geschlossen
wurden. Vorläufiger Abschluss dieser Entwicklung
war die vieldiskutierte Resolution 1325 zur Rolle von
Frauen bei der Prävention und Lösung von Konflik-
ten. Hinsichtlich der Verpflichtungen, die aus der Re-
solution folgen, konstatiert Schmahl eine nur schlep-
pende Umsetzung in den meisten UN-Mitgliedstaa-
ten, die auch an mangelnden konkreten Umsetzungs-
vorgaben und -reizen liege. Constanze Stelzenmüller
widmet sich in teils anekdotischer Form der Frage,
warum Frauen in der deutschen Sicherheitspolitik in
der Vergangenheit selten waren. Überaus kenntnis-
reich schildert Doris König Entstehungsgeschichte
und Funktion der UN-Frauenrechtskonvention CE-
DAW als wichtigstem UN-Baustein zur weltweiten
Verwirklichung von Frauenrechten. Julia Raue geht
in »Frauenrechte als Querschnittsaufgabe im Men-
schenrechtsbereich« der Frage nach, wie die zuständi-
gen UN-Organe und -Mechanismen die im Jahr 1995
in Beijing beschlossene Gender-Perspektive umgesetzt
haben. Sie konstatiert eine positive Trendwende. 

Mit Genuss liest man Thilo Rensmanns Schilde-
rung zu dem Beitrag, den die ›pragmatische Feminis-
tin‹ Eleanor Roosevelt bei der Ausarbeitung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte in den Jah-
ren 1947/1948 leistete. Seibert-Fohr konstatiert ein
›Umdenken‹ der internationalen Gemeinschaft in der
Einstellung zu Verbrechen gegen Frauen. Jeanine Bu-
cherer nimmt sich in ihrem Beitrag ›Frauen und Flücht-
lingsrecht‹ des schwierigen Themas geschlechtsspe-
zifischer Verfolgung an: Körperliche Gewalt gegen
oder Durchsetzung eines bestimmten Rollenverhal-
tens von Frauen in der Gesellschaft. Dabei beleuchtet
sie unter anderem die Qualifikationsrichtlinie(n) des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen und die Regelungen des im Jahr 2005
in Kraft getretenen deutschen Zuwanderungsgeset-
zes. In »Private Gewalt gegen Frauen aus der Perspek-
tive des Völkerrechts« schildert Anja Wehler-Schöck
die verschiedenen Instrumente des UN-Systems zur
Bekämpfung von privater Gewalt gegen Frauen. Zu
Recht weist sie abschließend auf die Notwendigkeit
hin, (noch) wirksame(re) Sanktionsmechanismen bei
Verstößen zu entwickeln. Der auf Irland bezogene
Beitrag von Patricia Conlan ›Jus soli and Derivative
Rights: A Potential Factor in People Trafficking‹ ver-
dient es, der Vollständigkeit halber erwähnt zu wer-
den, ebenso die entwicklungspolitischen Betrachtun-
gen von Julia Lehmann ›Nachhaltige Entwicklungs-
politik durch »Empowerment« von Frauen?‹. Die
spannende Frage, ob und inwieweit gute Regierungs-
führung zu einem verbindlichen Rechtssatz des Völ-
kergewohnheitsrechts geworden ist, stellt die Her-
ausgeberin Beate Rudolf in ihrem abschließenden
Beitrag ›Die Verwirklichung von Frauenrechten als
Maßstab für »Good Governance«?‹. Ihre Betrach-
tung der Handhabung von Frauenrechten in der Pra-
xis von Weltbank, UN und Europäischer Union führt
sie zu einer eher vorsichtigen Antwort, jedenfalls aber
zu der Feststellung, dass »Frauenrechte Governance
[verbessern], weil die Verwirklichung der Menschen-
rechte […] Maßstab für Good Governance ist«. 

Fazit: Zwei gelungene, die derzeitige Diskussion
der Gleichstellungsproblematik im völkerrechtli-
chen Kontext komplett abdeckende Sammelbände,
die hinsichtlich des Themenkomplexes Vereinte Na-
tionen und Frauen wenig Raum für Ergänzungen
lassen. Eine ›Nische‹ – so Rudolf – scheint ausge-
füllt. Naturgemäß überschneiden sich beide Bände
partiell. Von Schorlemers Band (mit hilfreichem
Sachregister) dürfte an Vollständigkeit und Dichte
kaum zu übertreffen sein, das Rudolf’sche Werk hat
möglicherweise den Vorzug der Kompaktheit. In bei-
den Werken wird auch Grundlagenwissen dargebo-
ten. Dies erfreut die/den nach normativem Gehalt
Suchende/n, gerade weil es zentral um nicht immer
sofort fassbare und stets auffüllungsbedürftige Be-
griffe wie Feminismus, Gender, Gender Mainstrea-
ming und Gleichstellung geht.

Beate Rudolf (Hrsg.)

Frauen und
Völkerrecht. 
Zur Einwirkung von
Frauenrechten und
Fraueninteressen
auf das Völkerecht 

Baden-Baden:
Nomos 2007,
Schriften zur
Gleichstellung der
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Buchbesprechungen

Frieden durch Recht?

Nils Geißler

Dennis Nitsche befasst sich in seiner Ende 2006 an
der Universität Augsburg vorgelegten Dissertation mit
einem wissenschaftlich bislang kaum beleuchteten As-
pekt des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH).
Er geht der Frage nach, wie es um die Befriedungs-
funktion internationaler Straftribunale steht, die als
wichtige legitimierende Basis zur Schaffung interna-
tionaler Strafgerichtshöfe dient. So wurden die beiden
Ad-hoc-Tribunale für das ehemalige Jugoslawien 1993
(ICTY) sowie für Ruanda 1994 auf der Grundlage
von Kapitel VII der UN-Charta ins Leben gerufen: Der
UN-Sicherheitsrat nahm eine Gefährdung des Welt-
friedens an. Auch die Schaffung des IStGH im Jahr
1998  liegt der Annahme zugrunde, dass »such grave
crimes [Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Kriegsverbrechen] threaten the peace,
security and well-being of the world« (3. Abs. der Prä-
ambel des IStGH-Statuts). Um Gewaltkreisläufe nach-
haltig zu durchbrechen und einen dauerhaften Frie-
den zu erreichen, wird daher immer auch das Recht
und konkret die Verurteilung der gravierendsten Ta-
ten eine bedeutende Rolle spielen.

Die vergleichsweise junge Disziplin des Völkerstraf-
rechts verbindet, vereinfacht gesagt, Theorie und Pra-
xis des Völkerrechts sowie des Strafrechts. In den Jah-
ren der Gründung von 1993 bis 1998, also während
der normativen und institutionellen Ausprägung der
internationalen Strafgerichtsbarkeit, stand das Völker-
recht im Vordergrund. Inzwischen kommt dem Straf-
recht wegen der konkreten Fälle eine größere Bedeu-
tung zu. Daher ist es verdienstvoll, dass sich Nitsche
einer Thematik annimmt, die die Grenzen von Völker-
recht und Politikwissenschaft im Bereich der Friedens-
und Konfliktforschung berührt. Denn die Frage nach
einer den Frieden unterstützenden Wirkung des IStGH
drängt sich immer stärker auf. Hierzu sei nur an die
komplexen Dilemmata im Zusammenhang mit den
seitens des IStGH angestrebten Verfahren gegen Füh-
rer der oppositionellen Lord’s Resistance Army in
Uganda erinnert: Die durch die UN begleiteten Frie-
densverhandlungen zwischen Regierung und bewaff-
neter Opposition werden durch Amnestieforderun-
gen erschwert, die die Arbeit des IStGH unterminie-
ren könnten. Andererseits sieht sich der IStGH dem
Vorwurf ausgesetzt, mit seinen Haftbefehlen gegen
führende Rebellen den Friedensprozess zu behindern.

Die Untersuchung von Nitsche widmet sich zu-
nächst den Grundlagen und der Theorie von Frieden,
Recht und Gerechtigkeit. Es erscheint danach grund-
sätzlich möglich, dass dem durch ein Straftribunal an-

gewandten Völkerstrafrecht eine Befriedungsfunktion
zukommt (S. 53f.). Im zweiten großen Abschnitt wid-
met sich Nitsche der Theorie und Geschichte der ›Inter-
nationalen Straftribunale‹. Die Darstellung der zeitge-
schichtlichen Entwicklung endet mit der zutreffenden
Analyse, dass erst das Ende der Bipolarität den Raum
zur Schaffung des IStGH geboten habe (S. 130).

Im Hauptteil der Arbeit geht es um die Bedingun-
gen der Befriedungsfunktion der internationalen Straf-
gerichtsbarkeit. Ausgangspunkt der Untersuchung ist
dabei das Scheitern des ICTY, bei dessen Arbeiten
die mögliche Befriedungsfunktion »nicht ansatzweise
hinreichend berücksichtigt« worden sei. Insbesonde-
re die unzureichende Individualisierung der Schuld
zur Verhinderung von Vorwürfen der Kollektivschuld
sei problematisch zu sehen (S. 171f.). Er behandelt
eingehend die verschiedenen Wirkungsmechanismen
(unter anderem Individualisierung von Schuld) sowie
die Einflussfaktoren (etwa die Strategie des Chefan-
klägers) der möglichen Befriedungsfunktion. Sehr
ausführlich widmet er sich dabei der kritischen Hal-
tung der USA und widerlegt deren Argumente schlüs-
sig. Am Ende der Untersuchung kommt Nitsche je-
doch zu einem eher ernüchternden Ergebnis, das auch
von den schlechten Erfahrungen um den ICTY ge-
prägt sein mag: Es erscheine angesichts des schwie-
rigen internationalen Umfelds und der insgesamt zu
schwachen politischen Unterstützung »mehr als frag-
lich«, dass der IStGH zu einem effektiven Instrument
der Friedensschaffung werden könne (S. 265f.). Der
Befund mag zutreffen, dennoch weist die Arbeit be-
züglich der Herleitung Schwächen auf: So wird die
bereits vorliegende Praxis des IStGH zwar erwähnt,
aber mit Blick auf die zuvor dargelegte Theorie nicht
angewandt. Dabei böten die Anklagen und Untersu-
chungen zur Demokratischen Republik Kongo, zu
Sudan oder Uganda reichlich Anschauungsmaterial,
um die Thesen im Einzelnen zu belegen. Zudem wur-
den überwiegend ältere Quellen ausgewertet. Auch die
viel diskutierte Schlüsselfrage nach der Legitimität von
Amnestien in akuten Konfliktsituationen wird nur
kursorisch behandelt (S. 244ff.). Dies schmälert den
Wert der Arbeit aber nur zum Teil, zumal auch an-
dere wichtige Einflussfaktoren wie etwa die Kommu-
nikation (outreach) oder die lokale Teilhabe behan-
delt werden (S. 274ff.). Als Fazit bleibt: Ob der IStGH
im jeweiligen Einzelfall einen Beitrag zur Schaffung
eines dauerhaften Friedens leisten kann oder nicht,
hängt entscheidend von der Unterstützung der Staa-
tengemeinschaft ab. 

Dennis Nitsche

Der Internationale
Strafgerichtshof ICC
und der Frieden.
Eine vergleichende
Analyse der
Befriedungsfunktion
internationaler
Straftribunale
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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen

Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.)

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen und die Erklärun-
gen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Juli bis Oktober 2007
aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regio-
nen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auf-
listung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afghanistan S/RES/1776(2007) 19.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die Internationale Sicherheitsbeistandstrup-
pe (ISAF) bis zum 12. Oktober 2008 zu verlängern und fordert die Mitglied-
staaten auf, Personal, Ausrüstung und andere Ressourcen zu der ISAF beizu-
tragen und Beiträge an den Treuhandfonds nach Resolution 1386(2001) zu
entrichten. Der Rat fordert die ISAF auf, bei der Durchführung ihres Mandats
weiterhin in enger Abstimmung mit der afghanischen Regierung, mit dem
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs sowie mit der Koalition der Ope-
ration ›Dauerhafte Freiheit‹ zu handeln und ersucht die Führung, den Si-
cherheitsrat über den Generalsekretär regelmäßig unterrichtet zu halten
und vierteljährlich Bericht zu erstatten.

+14; -0; =1 (Russ-
land)

Côte d’Ivoire S/RES/1782(2007) 29.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die Bestimmungen der Resolutionen 1572(2004)
und 1643(2005) sowie das in Resolution 1727(2006) festgelegte Mandat der
Sachverständigengruppe bis zum 31. Oktober 2008 zu verlängern. Der Rat ver-
langt, dass die ivorischen Behörden allen Verstößen gegen die in Resolution
1572(2004) verhängten Maßnahmen sofort ein Ende setzen und dass alle
ivorischen Parteien des Politischen Abkommens von Ouagadougou unge-
hinderten Zugang zu den in Resolution 1584(2005) genannten Ausrüstun-
gen, Orten und Anlagen gewähren. Er fordert alle ivorischen Parteien und
insbesondere die Zivil- und Militärbehörden nachdrücklich auf, mit der Sach-
verständigengruppe aktiver zusammenzuarbeiten. Der Rat ersucht die fran-
zösische Regierung, über den Ausschuss gegebenenfalls Informationen über
Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial nach Côte
d’Ivoire sowie den Kimberley-Prozess gegebenenfalls Informationen über
die Produktion und die unerlaubte Ausfuhr von Diamanten zu übermitteln. 

Einstimmige
Annahme

Frauen S/PRST/2007/40 23.10.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die geringe Zahl von Frauen, die als Sonder-
beauftragte oder Sondergesandte des Generalsekretärs für Friedensmis-
sionen ernannt werden und fordert einerseits den Generalsekretär auf, mehr
Frauen zu ernennen, andererseits die Mitgliedstaaten, weibliche Kandidaten
zur Aufnahme in eine regelmäßig aktualisierte zentrale Liste vorzuschlagen.
Der Rat nimmt Kenntnis vom zweiten Folgebericht des Generalsekretärs über
Frauen, Frieden und Sicherheit (S/2007/567) und den Maßnahmen der UN-In-
stitutionen im Rahmen des Systemweiten Aktionsplans zur Durchführung der
Resolution 1325(2000) und fordert den Generalsekretär auf, die Durchführung
und Integration des Planes zu überwachen und zu prüfen und im Jahr 2010
eine systemweite Bewertung der im Zeitraum 2008–2009 erzielten Fort-
schritte vorzunehmen.

Georgien S/RES/1781(2007) 15.10.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die jüngsten bewaffneten Zwischenfälle,
die den Konfliktbeilegungsprozess in Georgien beeinträchtigt haben. Er hält
es für erforderlich, die Kapazität der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien (UNOMIG) zu stärken und beschließt, das Mandat der
UNOMIG bis zum 15. April 2008 zu verlängern. Ferner fordert der Rat die ge-
orgische sowie die abchasische Seite auf, das Dokument über die Nichtan-
wendung von Gewalt sowie das Dokument über die Rückkehr der Flüchtlin-
ge und Binnenvertriebenen unverzüglich fertigzustellen.

Einstimmige
Annahme

Sicherheitsrat
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Guinea-Bissau S/PRST/2007/38 19.10.2007 Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Bedrohung, die vom Drogen- und
Menschenhandel in Guinea-Bissau ausgeht. Er fordert die Regierung auf, mit
entsprechender Unterstützung der internationalen Gemeinschaft konzertier-
te Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der mit der Bekämpfung
dieser Aktivitäten befassten Amtsträger zu gewährleisten. Der Rat begrüßt
den Beschluss der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
ten (ECOWAS), noch in diesem Jahr eine Regionalkonferenz über die Bekämp-
fung des Drogenhandels einzuberufen, auf der ein regionaler Aktionsplan er-
arbeitet werden soll. Er begrüßt ferner die Initiative, im Dezember 2007 in Lis-
sabon (Portugal) eine internationale Konferenz über Drogenhandel in Gui-
nea-Bissau abzuhalten sowie die vorgesehene Anberaumung von Parla-
mentswahlen im Jahr 2008 .

Haiti S/RES/1780(2007) 15.10.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt die friedliche Abhaltung des letzten Wahlgangs der
Lokal- und Kommunalwahlen am 29. April 2007 in Haiti. Er erkennt an, dass
sich die Sicherheitslage in den letzten Monaten zwar erheblich verbessert hat,
jedoch nach wie vor prekär ist und beschließt, das Mandat der Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH) bis zum 15. Oktober 2008
zu verlängern. Er billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs (S/2007/503)
und beschließt, dass die MINUSTAH einen militärischen Anteil von bis zu 7060
Soldaten aller Ränge und einen Polizeianteil von bis zu 2091 Polizisten umfas-
sen wird und fordert diese auf, die von ihr gewährte Unterstützung auf die
Stärkung selbsttragender staatlicher Institutionen auszuweiten und weiter-
hin aktiv bei der Reform der Haitianischen Nationalpolizei behilflich zu sein.

Einstimmige
Annahme

Internationale
Strafgerichte

S/RES/1774(2007) 14.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, Hassan Bubacar Jallow mit Wirkung vom 15. Sep-
tember 2007 erneut für eine vierjährige Amtszeit zum Ankläger des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs für Ruanda zu ernennen, wobei diese Amtszeit
durch den Sicherheitsrat früher beendet werden kann, wenn der Gerichtshof
seine Tätigkeit abgeschlossen hat.

Einstimmige
Annahme

S/RES/1775(2007) 14.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, den Auftrag von Carla Del Ponte als Anklägerin
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien ungeach-
tet der Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 4 des Statuts ein letztes Mal mit
Wirkung vom 15. September 2007 bis zum 31. Dezember 2007 zu verlängern.

+14;-0; =1 (Russ-
land)

Konflikt-
prävention

S/PRST/2007/31 28.8.2007 Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig die Beilegung von Streitigkeiten
durch friedliche Mittel und die Förderung der notwendigen Präventivmaß-
nahmen in Reaktion auf Bedrohungen des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit ist. Er erkennt dabei die wichtige Rolle der Regionalorgani-
sationen bei der Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten an
und erinnert, dass die Verhütung von Konflikten nach wie vor eine der
Hauptverantwortungen der Mitgliedstaaten ist. Der Rat bekräftigt sein Be-
kenntnis zur vollen Durchführung der Resolution 1625(2005) über Konflikt-
prävention und ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 60 Ta-
gen über mögliche Maßnahmen zur weiteren Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten.

Liberia S/RES/1777(2007) 20.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen in Liberia (UNMIL) bis zum 30. September 2008 zu verlängern. Der Rat
bekräftigt seine Absicht, den Generalsekretär zu ermächtigen, nach Bedarf
vorübergehend Truppen zwischen der UNMIL und der Operation der Verein-
ten Nationen in Côte d'Ivoire (UNOCI) zu verlegen. Er macht sich die Emp-
fehlung des Generalsekretärs zu eigen, die Zahl der im Rahmen des militäri-
schen Anteils der UNMIL dislozierten Personen von Oktober 2007 bis Sep-
tember 2008 um 2450 sowie die Zahl der im Rahmen des Polizeianteils der
UNMIL dislozierten Personen von April 2008 bis Dezember 2010 um 498 zu
verringern. Ferner ersucht der Rat den Generalsekretär, in Anbetracht der er-
zielten Fortschritte spätestens am 15. August 2008 etwaige weitere Verrin-
gerungen des militärischen Anteils sowie des Polizeianteils zu bekräftigen.

Einstimmige 
Annahme

Myanmar S/PRST/2007/37 11.10.2007 Der Sicherheitsrat missbilligt entschieden die Anwendung von Gewalt ge-
gen friedliche Demonstrationen in Myanmar und begrüßt die Resolution S-
5/1 des Menschenrechtsrats vom 2. Oktober 2007. Er betont, wie wichtig die
rasche Freilassung aller politischen Gefangenen und der noch inhaftierten Per-
sonen ist. Der Rat fordert die Regierung und alle beteiligten Parteien auf, ge-
meinsam auf eine Deeskalation der Lage hin- und mit dem UN-Sonderge-
sandten Ibrahim Gambari zusammenzuarbeiten. Er betont ferner, dass die
Regierung Myanmars die erforderlichen Voraussetzungen für einen echten
Dialog mit Daw Aung San Suu Kyi und allen beteiligten Parteien und ethni-
schen Gruppen schaffen muss. Der Rat fordert die Regierung Myanmars
außerdem auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die politi-
schen, wirtschaftlichen, humanitären und Menschenrechtsfragen, die der
Bevölkerung Sorge bereiten, anzugehen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Nahost S/PRST/2007/34 20.9.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich den am 19. September 2007 in
Beirut verübten Terroranschlag, bei dem mindestens sieben Personen, dar-
unter der Parlamentsabgeordnete Antoine Ghanem, getötet wurden. Er
würdigt die Entschlossenheit der Regierung Libanons, diejenigen, die die-
sen und andere Morde begangen, organisiert und gefördert haben, vor Ge-
richt zu bringen, und ist entschlossen, die Regierung Libanons bei ihren
diesbezüglichen Anstrengungen zu unterstützen. Der Rat verurteilt erneut
jede gezielte Ermordung libanesischer Führer und verlangt ein sofortiges
Ende der Anwendung von Einschüchterung und Gewalt gegen die Vertre-
ter des libanesischen Volkes und der libanesischen Institutionen.

Ostafrikanisches
Zwischenseen-
gebiet

S/PRST/2007/28 23.7.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage
im Osten der Demokratischen Republik Kongo und fordert alle beteiligten
Akteure auf, jede zu einer militärischen Konfrontation führende Handlung
zu unterlassen und eine Lösung der gegenwärtigen Krise auf politischem
und diplomatischem Weg anzustreben. Ferner fordert er die gemischten
Brigaden und ihre Befehlshaber auf, sich in die Streitkräfte der Demokrati-
schen Republik Kongo (FARDC) zu integrieren. Er verlangt, dass die auslän-
dischen und kongolesischen bewaffneten Gruppen ihre Waffen niederle-
gen und freiwillig mit ihrer Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung
beziehungsweise Wiedereingliederung beginnen. Der Rat bittet die Regie-
rung, in enger Abstimmung mit der Mission der Organisation der Verein-
ten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC) einen glo-
balen Plan auszuarbeiten, um die Sicherheit im östlichen Teil des Landes
zu gewährleisten.

S/RES/1768(2007) 31.7.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt die anhaltenden illegalen Waffenbewegungen
innerhalb und in die Demokratische Republik Kongo. Der Rat beschließt, die
in der Resolution 1493(2003) verhängten und in Resolution 1596(2005)
geänderten und erweiterten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter so-
wie die verhängten Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs, auf den Ge-
bieten Finanzen und Reisen sowie das in Resolution 1698(2006) festge-
legte Mandat der Sachverständigengruppe bis zum 10. August 2007 zu ver-
längern.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1771(2007) 10.8.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 1768(2007) geänderten
und erweiterten Maßnahmen bis zum 15. Februar 2008 zu verlängern, die-
se bis zu diesem Zeitpunkt zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.
Der Rat fordert alle Staaten, insbesondere die der Region, auf, die Durch-
führung des Waffenembargos zu unterstützen und mit dem gemäß Reso-
lution 1596(2005) eingesetzten Ausschuss bei der Wahrnehmung seines
Mandats uneingeschränkt zu kooperieren. Er ersucht den Generalsekretär,
die mit Resolution 1533(2004) eingerichtete und mit Resolution 1596(2005)
erweiterte Sachverständigengruppe bis zum 15. Februar 2008 wieder ein-
zusetzen. Diese wird ersucht, dem Rat bis zum 15. Januar 2008 über den
Ausschuss Bericht zu erstatten.

Einstimmige 
Annahme

Sudan S/RES/1779(2007) 28.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII UN-Charta,
das Mandat der gemäß Resolution 1591 (2005) eingesetzten Sachverstän-
digengruppe bis zum 15. Oktober 2008 zu verlängern. Er ersucht diese, ih-
re Tätigkeiten gegebenenfalls mit denen der Mission der Afrikanischen
Union in Sudan (AMIS) und des nachfolgenden hybriden Einsatzes der
Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID) ab-
zustimmen. Der Rat ersucht die Sachverständigengruppe ferner, die Fort-
schritte bei der Verringerung der Verstöße aller Parteien gegen die mit
den Resolutionen 1556(2004) und 1591(2005) verhängten Maßnahmen so-
wie beim Abbau der Hindernisse für den politischen Prozess zu bewerten.
Er fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen,
die Afrikanische Union (AU) und andere interessierte Parteien nachdrück-
lich auf, mit dem Ausschuss und der Sachverständigengruppe voll zusam-
menzuarbeiten.

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2007/35 2.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den Angriff auf Friedenssicherungskräfte der
Afrikanischen Union in Süd-Darfur und verlangt, die Täter zu ermitteln
und vor Gericht zu stellen. Er weist daraufhin, dass er in der Resolution
1769(2007) von allen Parteien verlangt hat, die Feindseligkeiten und die
Angriffe auf die AMIS, auf Zivilpersonen und auf humanitäre Organisatio-
nen unverzüglich einzustellen und besteht darauf, dass alle Parteien in Su-
dan dieser Forderung nachkommen. Zudem unterstreicht er, dass jeder
Versuch, den Friedensprozess zu untergraben, inakzeptabel ist, insbeson-
dere mit Blick auf die Friedensgespräche am 27. Oktober in Tripolis.
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S/PRST/2007/41 24.10.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt nachdrücklich die Einberufung von Friedens-
gesprächen am 27. Oktober 2007 in Sitre unter Leitung des UN-Sonderge-
sandten Jan Eliasson sowie des Sondergesandten der AU, Dr. Salim Salim.
Der Rat ist besorgt über die weitere Verschlechterung der Sicherheitssi-
tuation und der humanitären Lage in Darfur und fordert aufgrund dessen
alle Parteien auf, an den Gesprächen teilzunehmen und konstruktiv mit-
zuwirken. Als ersten Schritt fordert er, die Einstellung der Feindseligkeiten
zu vereinbaren und in Kraft zu setzen. Der Rat ersucht den Generalsekretär,
im Rahmen seiner regelmäßigen Berichte über den UNAMID auch über
Fortschritte und Hindernisse im politischen Prozess zu informieren.

S/RES/1784(2007) 31.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen in Sudan (UNMIS) bis zum 30. April 2008 zu verlängern und fordert die-
se nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zur Bewertung der Fortschritte
bei der Umverlegung der bewaffneten Kräfte fortzusetzen. Der Rat fordert
eine Stärkung der Autonomie der Bewertungs- und Evaluierungskommission
und sieht ihrem im Januar 2008 vorzulegenden Zwischenbericht entgegen.
Ferner fordert er die Parteien auf, Maßnahmen zum Abbau der Spannungen
in der Region Abeyi zu ergreifen. 

Einstimmige 
Annahme

Terrorismus S/PRST/2007/32 7.9.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 6. September 2007 in Batna (Algerien)
verübten Terroranschlag, der zahlreiche Tote und Verletzte gefordert hat.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfliche ter-
roristische Handlung begangen, organisiert, finanziert und gefördert haben,
vor Gericht gestellt werden müssen.

S/PRST/2007/36 5.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 3. Oktober in Bagdad verübten Anschlag
auf den polnischen Botschafter in Irak, bei dem unter anderem der Bot-
schafter verletzt und ein Mitglied seines Personenschutzteams getötet so-
wie zwei weitere Verletzt wurden. Bei dem Anschlag kam außerdem minde-
stens eine irakische Zivilperson ums Leben. Der Rat fordert die internationa-
le Gemeinschaft auf, die Regierung Iraks bei der Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortung zum Schutz der diplomatischen Gemeinschaft in Irak, des UN-
Personals und des sonstigen in Irak tätigen ausländischen Zivilpersonals zu
unterstützen.

S/PRST/2007/39 22.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerstem Nachdruck die am 18. Oktober
2007 in Karatschi (Pakistan) begangenen Bombenanschläge, die zahlreiche
Tote und Verletzte gefordert haben. Der Rat unterstreicht, dass diejenigen,
die diese verwerfliche terroristischen Handlung begangen, organisiert, fi-
nanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen.

Timor-Leste S/PRST/2007/33 10.9.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt die Bildung der neuen Regierung in Timor-Leste
als Ergebnis der Parlamentswahlen vom 30. Juni 2007 und gratuliert zur Er-
nennung des neuen Kabinetts Timor-Lestes unter Leitung von Ministerprä-
sident Xanana Gusmão. Der Rat fordert die Regierung, das Parlament, die
politischen Parteien und das Volk Timor-Lestes auf, zusammenzuarbeiten,
einen politischen Dialog zu führen und den Frieden, die Demokratie, die
Rechtsstaatlichkeit, eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung sowie die nationale Aussöhnung in dem Land zu festigen. Er unter-
streicht, wie wichtig es ist, dass die Empfehlungen der Unabhängigen Son-
deruntersuchungskommission der Vereinten Nationen in ihrem Bericht aus
dem Jahr 2006 umgesetzt werden.

Westsahara S/RES/1783(2007) 31.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 30. April 2008 zu
verlängern. Er fordert die Parteien auf, die Verhandlungen fortzusetzen, um
eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara
vorsieht.

Einstimmige 
Annahme

Zentralafrikani-
sche Republik

S/RES/1778(2007) 25.9.2007 Der Sicherheitsrat genehmigt die Errichtung einer multidimensionalen Mission
der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad
(MINURCAT) die helfen soll, die Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die eine
freiwillige, sichere und dauerhafte Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen begünstigen. Er beschließt, dass der Mission bis zu 300 Polizisten
und 50 Verbindungsoffiziere sowie Zivilpersonal in angemessener Zahl an-
gehören werden. Der Rat ermächtigt die Europäische Union (EU), zur Unter-
stützung einen Einsatz für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum, an
dem die EU in Absprache mit dem Generalsekretär seine vorläufige Einsatz-
fähigkeit erklärt, zu entsenden. Sie hat das Mandat, die gefährdeten Zivilper-
sonen, insbesondere Flüchtlinge und Binnenvertriebene zu schützen, die Si-
cherheit im Einsatzgebiet zu erhöhen und humanitären Hilfe bereitzustellen.

Einstimmige
Annahme
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Abstracts

Markus E. Bouillon pp. 221–227

Between A Rock and A Hard Place. 
On the Difficult Role of the United Nations in the Middle East
The talk of one United Nations is almost always misleading. When
it comes to the United Nations’ role in the Middle East, however, it
borders on defamation. In the Middle East, more than in most
other regions, it is almost impossible for the organization to speak
with one voice. The UN is far from having a coherent strategy to
solve the problems and crises that plague the region. The effects are
dramatic—not only for the parties involved but also for the orga-
nization’s reputation. As a first step towards a coherent strategy,
the Secretary-General should try to reconcile the diverging expecta-
tions and demands with the help of new advisers in the Secretariat. 

Laura Ryseck · Margret Johannsen pp. 228–233

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
in the Near East (UNRWA). Humanitarian Assistance as a Substitute
for Political Conflict Resolution? 
UNRWA, the relief organization of the United Nations that pro-
vides humanitarian assistance to the Palestinian refugees of 1948
and their descendants, was established almost 60 years ago. Since
then, the agency has become the biggest supplier of social services
to the Palestinians. Its work is influenced by the challenges of a high-
ly politicized environment. At times, harsh criticism has questioned

the agency’s underlying rationale. The article discusses the impact
of the foundering peace process, sharp budget constraints and hu-
manitarian emergencies on the agency’s crisis management. 

Manfred Eisele p. 234

Viewpoint: “Germany Shows Its Colors!”
When Security Council Resolution 1701 sought to increase the
troops under the United Nations Interim Forces in Lebanon
(UNIFIL) from 2,000 to 15,000, Germany finally took an active
part in UN peacekeeping missions. While the Maritime Task Force
under German leadership has enhanced border security and stopped
the illegal transfer of weapons, its counterpart on the Lebanese
mainland has been less successful, says Manfred Eisele, advisor to
the Department of Peacekeeping Operations.

“There’s Never Enough Money for the Patient, but Always for the
Coffin.” Interview with Angela Kane, UN Assistant Secretary-
General for Political Affairs pp. 235–240

The high profile of peacekeeping missions has overshadowed poli-
tical peace-building efforts, says Angela Kane. The 59-year-old As-
sistant Secretary-General is the highest-ranking German diplomat
in the UN Secretariat in New York. She speaks about her role and
the reform efforts in the Department of Political Affairs, the depart-
ment’s good offices in Myanmar and Nepal, sexual misconduct by
UN personnel and a potential role for the United Nations in Iraq.
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